
Finanzen. XhQ
Allgemeines

Österreich hat die Weltwirtschaftskrise in der

schärfsten Form zu  spüren bekommen . Fis österreichische Wirt¬

schaft * die su einem großen Teile für den Auslandmarkt arbeitet,

kämpft mit enormen Absatzschwierigkeiten . Die Ausfuhr öster¬

reichischer Hrzcugnisüe sinkt rapid . Die Arbeitslosigkeit steigt.

Viele Unternehmungen haben Kurzarbeit eingeführt , viele andere

die Arbeiter entlassen und die betriebe stillgelögt . Zu  den

allgemeinen nchwierigkeiten kommen die besonderen österreichi¬

schen Schwierigkeiten hinzu . Die politische Spannung im Jahre

1^29 , sowohl im Frühjahr , als auch im Herbst vorder Verfassungö¬

reform hatte su einer Verängstigung der 'purer geführt ; es kam

zu  größeren Abhebungen in den Sparkassen und ranken . Im Oktober
1929 brach die Bödenkreditanstalt zusammen . Die Xre &itanstjlt

für Handel und Gewerbe erklärte sich über Einschreiten der

Bundesregierung bereit,die ^öuenkreditanstait zu ücernennen.

Die Schäden waren damit nicht gebannt • eineinhalb Jahre scät ®r

geriet auch die Creditanstalt in Schwierigkeiten , die Verluste

von 14c Millionen Schilling aufzuweicen hatte . Die Bundesre¬

gierung griff ein um die Creditanstalt vor dem Zusammenbruch

zu  bewahren , ha kamen eine Aeihe von «Creditanataltsgesetzen*

sustande ; in dem zweiten Oreditanctaltsgeoctz übernahm der

Bund die Haftung für die Einlagen bei der creditanstalt . Die

hationalbank blieb von diesen Ereignissen nicht unberührt.

Bie hatte seinerzeit der Grcdit &nstalt Wechselkreuitc in

größeren Umfange eIngeräumt , die Folgen blxeben n ~chu

Der rchilling sank auf den ausländischen Börsen im Kurse.

Es zeigten eich wieder alle Anzeichen einer Inflation . Gegen



die nFlucht vor dem Schilling’ 1 setzte sich die Legierung durch

eine Reihe von Devlsenverordnungen zur Wehr . Der Devisenverkehr

wurde der staatlichen Kontrolle unterworfen * Die Zuteilung von

Devisen an die Wirtschaft geschah durch die HatioiM &haöfc # die

die Anforderungen , die an sie gestellt wurden , nur in höchst

unzureichendem Maße erfüllte . Der wirtschaftliche Ter kehr mit

dem Auslände wurde auf das schwerste beeinträchtigt * Der öster-

reichliche Außenhandel schrumpfte weiter ein.

Die Wiener Industrie , die schon immer 2U einem

sehr großen feile für den Auslands ^markt arbeitete , hatte unter
der Deviscnwirtschaft besonders zu leiden . Und ebenso Gewerbe

und Handel . Auf die Steuerkraft Wiens blieben die Wirkungen

der österreichischen , wie der Weltwirtschaftskrise nicht ohne

Einfluß . Die Gesamteinnahmen Wiens aua den Steuern gehen seit

dem Jahre 1929 ständig zurück . Dazu kommen noch die schweren

Nachteile , die Wien im Jahre 1931 durch die siebente Abgaben-

teilung auf sich nehmen mußte . Der Einnaismenentfall , den Wien

durch die siebente Abgabenteilung erleiden sollte , wurde in

dom Zeitpunkte , als das Gesetz zustandekam mit 34 *68 Millionen

Schilling veranschlagt ; der tatsächlich © Rückgang aus den

Ertragsanteilen an gemeinschaftlichen Abgaben betrug nach

dom Ko chnungsabSchluß für das Jahr 1931 gegen 5Q Millionen

Schilling . Wien hat also nicht nur besonders unter der Krise

su leiden , Wien hat auch die größten Laoten für die öffent¬

liche Wirtschaft »u tragen . Der weitaus größte Teil der

Steuergelder des Bundes stammt von den Wiener Steuerträgern

und darüber hinaus muß Wien auch namhafte Beträge für die

anderen Länder und Gemeinden aufbriage » . Krise und Abgaben-



teiluag höben die Einnahmen der Gemeinde Wien außerordentlich

geschmälert * Die Gemeinde war daher gezwungen auch die Aus¬

gaben herabzusetzen . Die hat vor allem beim Dachaufwand ge-

apart . Die balm Personalaufwanti , für das Fürsorge-

und das Ge Gimdhei t ewe s en und für den Wohnhaus bau wurden *au £ ~-

ein ' -ÄiCestmai ^ eingeschränkt . Für eine Leihe von Ausgaben

hat sie die Beträge erhöhen müssen » Das gilt insbesondere

von den Erhaltungsbeiträgen und den Pflegegeldora und Pflege-

beiträgen , von der Anaenkrankeapflege und von dem Beitrage,

den Wien zu den Kosten der Notstandsaushilfc für Arbeitslose

und zu den Kosten der Altersfürsorge zu leisten rat * Do hat

Wien auch in der Krise sein Fürsorgewerk nicht vernachlässigt

und ist den Opfern der Krise , wo immer eo nottat , beigestanden.

Der Gerneindehauohalt.

Die eigene Gebarung der Gemeinde Wieno

Einnahmen und Ausgaben des Landes und dar

Gemeinde Wien sind seit den Jahren der Inflation ständig ge¬

stiegen . Die Einnahmen erreichten ihren höchsten betrag im

Jahre 1929 , die Ausgaben im Jahre 1930 * Seither sind Einnahmen

und Ausgaben um ein Bedeutendes kleiner geworden , sowohl das

Jahr 1930 als auch das Jahr 1931 schließt mit einem größeren

Gebarungsabgang ab , Nach den vom Gemeinderat genehmigten

HechnungsabSchluß betragen ( nach der laufenden Gebühr)

im Jahre

1929
1930
1931

die Gesamteinnahmen die Gesamt¬
ausgaben

521 .49T .T46 •?
310,493 . 330 r>
433 •027,229 B

dar Öebarunga-
Überschußf * )

der öebarunga-
abgang {- )

521 . 437 . 94T & + 59 . 799 3
327,000 . 630 S * 16 . 307 . 500 s
491,092 . 994 Z -  38,065 . 765 S



r ; a

Die Aufteilung der Sixmahmext und Ausgaben auf

die einzelnen Yerwalfcungogruppen ist aus der folgenden Über¬

sicht zu ersehen.
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ln  der obigen Aufstautrag ist der Rückgang
der Einnahmen in der Ye rw&ltuagcgruppe IX • Pin &nsweoen der

weitaus auffälligste Tatbestand * Gegenüber Hm  Jahre 1929

betrügt der Einnahmenr &ökgang im Jahre 1931 76 Millionen

Schilling . X;en Tinnahmenausfall in der Ybrwaltunge gruppe XI -

Finanzwesen hat die Gemeinde nicht durch eine Erhöhung aus

anderen Einnahmequellen wettzumachen vermocht . Eine größere

KinnahmenVermehrung ergab sich lediglich bei der Wohnungs-

wirtaehaft der Gemeinde , eine Felge der sunehaenden Zahl von

Mietern in den Gemeindehäusern . Im übrigen hat die Gemeinde

durch Drosselung der  Ausgaben den Mna &haenauofall auazu-

gleiohen versucht.

In der obigen Übersicht der Einnahmen und

Ausgaben ist die Gebarung : nach der laufenden Gebühr (largo-

stellt ; als solche bezeichnet man die auf Grund der Voran¬

schlag oaiisätzG oder besonderer Genehmigungen fUr laufende

Rechnung auegewlosaaen und in den Büchern vorgeochriebenen

Klönahmen und Ausgaben * Die tatsächlichen §innahmen und

Ausgaben «»die Kasoabewegung - kommt in der Abstattung zum

Ausdruck . Die folgende Übersicht bringt die Zahlen über die

Abstattung für die Jahre 1929 - 1931

Jahr 1929 1931
*4 A' A *ifc * *— »* «*» * •

672,341 *300 670,442 . 06l 720 . 037 . 009
680,162 . 378 689,669 . 360 733 . 149 . 773

Schilling
Ges amt einnahmen
Gesamt auogaban
Settoansgaben

Kassarest vom
Vorjahr 41 . 737 . 381 33,936 *311 14 , 709 . 012

Kassarest des
laufenden J ah res 33 . 936 . 311 14,709 . 012 1. 396. 248



Der kaseenmäSige Erfolg wäre etwas günstiger,

wenn an die Gemeinde die vo rgo8ohrleinenen Steuern rechtzeitig

öbg ©führt v/erüen wurden « Wach einer Aufstellung daß Eechmingß **

abeohlUßse © betrugen die t̂ouerrückntän &e ( seit Einführung

der einzelnen Steuern } am 51 * Dezember 1951 hei der

12 *010 r
1,462 . 962 "

456 . 167

Grundsteuer
Wohnbausteuer
ß odcnwert ahgabe
PU reo rgenbgßbe
I/nßtbarkelts &bgabe
Kahrungs - und GenuiJmittelabg.
Fremde nz Immerahgabe
Wertzuwachs &bgabe + )
Ankündigungsabgabe
/oizeigenabgabe
Haußpersonalabgabe
Kraftwag enabg ab e
pfcrde &bgabe
Hundeabgahc
Pguq  rv/ehrb oit räge
Fe11bie t ungeübgabe
Kon z e s ;,ionc ah g ah e
Verwaitungcabgaben
Was9.e rk raf tabgab e
Bi e rv e rb rauch yab g ab e

455 . 817 "
8,621 . 570 H

157 . 796 *
911 . 572 *

97 *536 "
294 *965 "

4 . 111 11
56 . 298 rt

179 *509 *
2 . 8ol *

60 . 534  *
10 . 714 tt

651 "
24 . 851 ,f

+ ) Hierunter rund 6 *5 Millionen Schilling für Übertragungen
im Wege der SwangsverSteigerung , bei denen der Erctehef
nicht zahlungspflichtig ist.

Die Rückstände an den einseinen Steuern

machen einen Gesamtbetrag von 24 , 486 . 064  Schilling aua.

Die C0baruag der i Pcnd g .

Die Gemeinde Wien verwaltet gegenwärtig

nur mehr vier selbständige Fonds : den städtlochen Lehrer



peneioncfonös , den wiener Büxgerspitalfemls , cen Bürg er lade-

fonde der Gemeinde Wien und den Wiener allgemeinen Vereor-

gungsfonds . JDie übrigen Fonds , die in früheren Jahren von

der Gemeinde verwaltet wurden und die infolge der Inflation

ihr Vermögen verloren haben , haben als selbständige Fonds

zu bestehen aufgehört . Die letzten von ihnen , der Großansen-

hauB - ütlftuagsfonda und der Johannesspitalfonda haben im

Jahre 1928 ihre selbständige Gebarung aiifgegeben ; ihr Ver¬

mögen ging an die "Vereinigten Armenetiftungen " über , über

die Gebarung der bestehenden Fonds berichten die folgenden

Übersichten*

1 t ä & t .1 e c h e r Le h re rp ensio nsfund s.
1929 ~j3

Einnahmen B 1,071 *726 1,099 . 123

Ausgaben C 21,594 . 236 22,441 *230

Geba rung e ab gang,
gedeckt aus den
eigenen Geldern
der Gemeinde S 20,322 . 310 21,542 . 121

Einnahmen

Wiener Bürgerspitalfonde #

il
1929

134 . 369

1930

987 *323

Ausgaben S 1, 630 . 868  1,612 . 506

Gebarung sabgang,
gedeckt aus den
eigenen Geldern
der Gemeinde B 1,496 . 499 625,185

Lürgerladfonds dß 1 Ge*̂ e«*-nc.^ wis n̂.

1929 193o

Einnahmen
Ausgaben

464 1 . 483
23 1 . 400

Rückzahlung der von
den eigenen Geldern
in den Vorjahren ge~
1 eiat l  tn , 0 2 chüö e0
zur Lecku ?1S der
Gebarungsabgänge

435 85

1931
1 , 364 . 579

22,436 . 242

21,091 *663

863 . 559

1,731 . 586

862 . 027

1931

17 . 209
17 . 209

«



Mi  euer allgemeiner Veroorgungsfondy '( 5

1930 1931
Schilling

Einnahmen

Ausgaben
Abfuhr an die eigenen

Gelder der Gemeinde

2 , 069 . 252

430 . 925

1,531 . 96 ? 1,832 . 436

1,089 . 348 36 . 656

492 . 619 1,795 . 800
!

1,636 . 327

Die städtische Ein &nswirtschaft umfaßt drei

gemeinschaftlichen Abgaben ; su ihnen kommen noch die Zuschläge

su den Bundesgebühren , deren Ertrag verhältnismäßig gering

ist . hie Einnahmen an städtischen Steuern sind seit dem

Jahre 1929 ständig zurück gegangen . Ed ist dies ohne Zweifel

Hier iöt ec nicht allein die Wirtschaftskrise , die diesen

jähen üukfall bewirkt hat . hier hat vor allem die let 2te

Abgabenteilung Wien um bedeutende Einnahmen gebracht . Eie

Ertragsanteile aus den gemeinschaftlichen Abgaben sind im

Jahre 1931 um nahezu 30 Billionen Schilling geringer gewesen

als im Jahre 1930 . Pie folgende Übersicht seigt die Entwicklung

der drei großen Einnahmengruppen in den Jahren 1929 - 1931*



Hinnahmen

Gemeinde - und
uandesabg &ben

Zuschläge au den
Bunde ĝebühren

2u5,542 .206

3,175 . 65a

Ertragsanteile an
gerneInschaftliehe n
Abgaben 156,541 . 541

1950

196,197 . 851

5,492 . 231

157,619 . 518

5,494 . 938

87,981 . 187

Abgaben und Er
tragsanteile
insgesamt 546. 859. 199 559,509 . 420 270,857 . 355

Dl e Gemeinde - und Landesa bgaben.

Der Grundgedanke des städtischen Eteuersyetems

besteht darin , die Bevölkerung so weit als möglich nicht bei

ihren lebenswichtigen Aufwendungen au besteuern , sondern

vor allem dann an Leistungen für das Gemeinwesen heranzuziehen,

wenn de 2* Aufwand über das liaö des Notwendigen hinausgeht.

Die Gemeinde verfügt über ein ganzes System von Luxusabgaben

und Abgaben für besonderen Aufwand , Gu ihnen kommen noch die

Betriebe - und Ve rkehresteuern , ferner die Boden - und Mlet-

steuem,

Die Gemeinde hat für eine *?eihe ihrer Abgaben

sehr bedeutende irnähigungen aug ^ tanden . ' io hat insgesamt

sieben Abgaben ermäßigt ; es sind dies die Luctbarkeitsabgabe,

die Fremd enzimmerabgabe * die 1 ahrungs - oder Gcnußmlttelabgabe,

die Kraftwagenabgabe , die Für a0 rgeabgabe , die Anseigenabgabe

und die Ankündigungcabgabe . Der Landtagebeschluß über die •

f teuere noliäigungen enthielt in seiner ersten Fassung die

Bestimmung , daß die Landesregierung diese Ermäßigungen auf-

heben könne , wenn durch Abänderung des Finansverfaeounge - oder

Abgabtenteilungsgesetaes oder durch ein anderes Bundeegeaets

a



die Einnahmen Wiens geschmälert oder der f tadt neue Lasten auf-

erlegt werden . Gegen diese LeStimmung die übrigens in drei Er-

mäßigungcgasetzen aus dem Cahre 1923 enthalten ißt , hat die

Bundesregierung Einspruch erhoben . In Verhandlungen mit der

Bundesregierung hat die Wiener Landesregierung die Vereinbarung

getroffen , daß die Steuerermäßigungen bis zu einem bestimmten

$enain gelten sollen , {»der von  der Landesregierung jeweils ver¬

längert wird . In dieser Fassung wurden die steuererm &ßigungen

in der Sitzung des Landtages vom 2o . Dezember 1229 beschlossen.

Gelegentlich der Verhandlungen der Wiener Gemeindeverwaltung

mit der Bundesregierung über die Abgabenteilung wurden die

Steuerenaäßigungon bis Ende jl2<32 vereinbart , rer Wiener Landtag

hat der Verlängerung der Steuerermäßigungen zugestimmt.

steuern auf Luxus und bes onderen Aufwand.
ü uwT rr  i in iirr J i- — — — «■■■«i ■■■ iin «w*—* *»«111"1

Die Lustbarkeitsa bgäbe,
■ JViiiif iiiti I | | - II I  in T ir_rj|Tr. w. wn - . r-. . n - »— •+*<**

Die Luatbarkcitaabgabe wurde im Erlege eingeführt.

Besteuert werden ; Vorführungen , Aufführungen , Wettbewerbe , Be¬

lustigungen , Schaustellungen oder sonstige Darbietungen im

Wiener Gerneindegebiete . Die Abgabe ist entweder im Verhältnis

zum Eintrittspreis festgesetzt oder pauschaliert . Von der Abgabe

sind befreit : Veranstaltungen,deren gesamter Reinertrag einem

wohltätigen Lweok allgemeiner B&tur zufließt , sofeme dieser

Betrag das Doppelte dex* entfallenden Abgabe erreient , feiner

Vorführungen , die von Schulen odox* für BiIdnngszwecke ohne

irgendeine Erwerbeabsicht veranstaltet werden » Die Abgabensätze
sind durch die Steuerermäßigungen doe Landesgesctzea vom 2o.

Dezember 1929 1 . G.31 . für Wien » r . 3/1920 wesentlich herabgesetzt



worden « Bis dahin mußten für  Vorführungen unbeweglicher Licht¬

bilder zur Erläuterung von Vorträgen mit ausschließlich ge¬

sprochenem Wort eine Abgabe von sieben Prozent entrichtet werden

dieser cats wurde auf drei Prozent ermäßigt « Die Abgabe für

Theater wurde seit dem Jahre 1923 einige Male herabgesetzt und

betrug zuletzt fünf Prozent für Prosastücke und Opern und zehn

Prozent für Operetten . Die Landesregierung wurde ermächtigt,

die geltenden Sätze bei Theateraufführungen von Proeastücken

«
*

und Opern biß auf 4 Prozent , bei Operetten , Pantomimen , Hevuen,

Possen mit Musik und Gesang , musikalischen Schwänken und bei

Balletten in den Bundestheatern bis auf 6 Prozent zu ermäßigen«

Diese Ermäßigung konnte für das ganze Spieljahr oder für einen

Teil des Jahres gewährt und an die Bedingung geknüpft werden,

daß das Unternehmen sowohl während des laufenden als auch noch

während des darauffolgenden Spieljahres ununterbrochen oder

mit einer insgesamt höchstens vierzehntägigen Unterbrechung

in der gleichen Art in der es bisher geführt wurde , weiter

geführt wird . Bei Xirkus - und Varietevorführungen , ferner bei

allen Theater - und Opern - und OperettenauffUhrungen in Kauoh-

theatem kann die Abgabe bis auf 15 Prozent ermäßigt werden.

Sportlichen Veranstaltungen wurde bisher nur dann eine Er¬

mäßigung der sechsundzwanzigprozentigen Abgabe auf zehn Prozent

gewährt , wenn die Einnahme nicht mehr als 100 Schilling betrug«

nunmehr werden alle sportlichen Veranstaltungen mit einer

Bemessungsgrundlage bis zu 2 . 000 Schilling nur 10 Prozent zu

bezahlen haben . Von den über 3 *ööö alljährlich abgehaltenen

sportlichen Veranstaltungen entrichten nur etwa 200 die volle

Abgabe . Die Kinoabgabe mit Abgabeöätzen zwischen 10 und 26 *3



79
Prozent , kann bis auf 3 Prozent ermäßigt werden , was vor allem

den kleinen Besitzern zugute kommt . Binem langgehegten Wunsch

der Vereine und Lokalbesitzer wird in der Weise entsprochen,

daß die erhöht « Pauschalabgabe für UnterhaltungsveranstäLtungen

eingehoben wira , wenn sie bis 2 Û hr nachts (lauem . Vorher

wurde die erhöhte Abgabe bereits bei einer Yoranstaltungsdauer

bis 1 Ohr e-ingehoben . Die Steuerermäßigungen waren bis 31#

Dezember 1930 befristet . £ i © wurden durch Landesgesetz vom

4 . März 1931 » L#G.B. Hr. 19 bis 31* Dezember 1935 verlängert.

Die Lustbarkeitsabgabe brachte im Jahre 1939

ein Erträgnis von 10,466 . 511 3 , 1930 15,956 . 476 ß und 1951

16,016 . 156 Schilling.

Die Gesamtzahl der abgabepflichtigen Betriebe

ist gestiegen . Die Steigerung geht ausschließlich auf die

Betriebe , die die Pauech/alabgabe entrichten , zurück ; dahin¬

gegen ist die Zahl der Betriebe , aie der Prosentualabgabe

unterliegen , geringer geworden . Sie betrug im Jahre 1939 -

319 , 1950 - 367 und 1551 - 368 . Die Suhl der Betriebe , die

Pauschalabgabe entrichten,stieg von 283 im Jahre 1939 auf

512 im Jahre 1930 'und auf 525 im Jahre 1931 * Betriebe mit
1930

ermäßigtem Steuersatz gab es im Jahre 1925 - 104,\ /169 und 1931

162 . Binzeifeste wurden im Jahre 1939 - 26 . 800 , 1930 - 26 . 507

und 1931 - 29 . 223 besteuert . Die Bemessung der Prozentualabgabe

geschieht auf Grund der von den Betrieben vorgelegten Abrech¬

nungen . Die Abgabenverwaltung hatte im Jahre 1929 - 7 . 703*

1930 - 6 . 325 und 1931 - 5 . all Abrechnungen zu bearbeiten . Die

hevißionasteile hat im Jahre 1929 - .2 *905 , 1930 - 2 . 195 und

1931 - 2 . 115 Abrechnungen beanständet . im Wege amtlicher



Bemessung wurde die Abgabe im Jahre 1929 in 2 . 535 Fällen , 1930

in 2 . 243 und 1931 in 1 . 890 Fällen festgesetzt * Im Jahre 1929

wurden 64 , 1930 - 6J und 1931 - 117 Strafen verhängt*

Nahrungs - oder Qenußmitteiabgabe ,

Mit der Lustbarkeitsabgabe wurde auch die

Nahrungß - oder Genußmittelabgabe ermäßigt . Nach den Bestimmungen

des Lande3gesctzes vom 20 , Dezember 1929 . L. G. Bl . Nr , 8 wird

für die in den Jahren 1930 und 1931 su entrichtenden Abgabe¬

beträgen ein Nachlaß von 20 Prozent gewährt . Bedingung ißt,

daß der nachgelassene Betrag im abgabepflichtigen Betrieb und

unmittelbar für dessen Zwecke bis 31 * Dezember 1931 sur Gänze

für Investitionen oder Instandsetzungen verwendet wird.

Von besonderer Bedeutung für das Schicksal der

Nahrungs - oder Genußmittelabgabe wurde das Erkenntnis des

Verfassungsgeriehtahofes vom 22 . Jänner 1930 , womit der

Paragraph 1 dea Gesetzes über die Nahrung ? - oder Genußmittel¬

abgabe für verfassungswidrig erklärt wurde . Begründet wurde

die Aufhebung damit , da nach der Ansicht des Verfaßaungsge - j

richtnhofes die festgesetzten Merkmale der Abgsbepflicht , die

Gleichartigkeit der Abgabe mit der Warenumnatzsteuer ergeben jj

hätten . Die Aufhebung geschah mit Wirkeamkeit vom 1 . Jänner

1931 . Nach diesem Tage galt wieder der Paragraph 1 in der von

der Novellierung vom 17 * Juli 1925 geltenden Fassung.

Die Einreihung begründen nicht mehr einzelne

im Gesetz angeführte Merkmale , sondern wie früher die Eigen¬

schaft eines Luxusbetriebes , die nach den Kreisen der Kundschaft*

der Ausstattung , der bevorzugten Lage deo Lokales oder dem

gebotenen Komfort im Vergleich rait Unternehmungen der gleichen
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Betriebsart beurteilt wird * Es schieden daher mit 1 . Jänner 1931

jene Betriebe aus , die vcm Magistrat nicht ausdrücklich als

Luxusbetriebe für abgabepflichtig erklärt wurden . Anfang 1931

gab es 2 *371 ständig abgabepflichtige Betriebe , während ein

Jahr vorher 2 . 736 und Anfang 1929 - 2 *697 Betriebe ständig

abgabepflichtig waren , Der Kreis der Abgabepflichtigen war

nach diesem Termin also um ein Bedeutendes kleiner . Im Voran¬

schlag für 1931 wurde der Ertrag der Nahrungs - oder Genuß-

mittelabgabe nur mit dem vierten Teile des Ertrages vom Jahre

1930 eingesetzt.

Ile VerfassungsmäSigksit der Nahrungs - oder

Genußmittelabgabe war Gegenstand noch zweier Prozesse # . Die

Besitzerin eines Wiener Eafffhauees verweigei -te anläßlich

einer Revision in ihrem Betriebe die Einsicht in das Kassa-

bueh und Kassajoumal , Bis erhielt deswegen auf Grund des

Gesetzes über die Nahrungs - oder Genußmittelabgabe eine Geld¬

strafe . Dieses Erkenntnis hat die Wiener Landesregierung im

April 1929 bestätigt . Gegen den Bescheid der Landesregierung

wurde eine Beschwerde an den Verwaltungsgarichtahof erhoben.

Der Beschwerdeführer beantragte den Akt an den Verfassungs-

gerichtshof wegen Verfassungswidrigkeit der §§ 6 bis 8 des

Gesetzes über die Nahrungs - oder Genußmittelabgabe abzutreten#

Demgegenüber erklärte der Verwaltungegeriehts-

hof , daß die Berufung auf das Erkenntnis des Verfassungsge-

richtshofes betreffend die Verfaosungswidrigkeit des Hahrungs-
gesetzes

oder Genußmittelabgabe hinfällig sei . Mit diesem Erkenntnis

sei nur der § 1 , Absatz 1 aufgehoben worden und diese Auf¬

hebung trete erst am 1 . Jänner 1931 l*1 Kraft . Die vorliegende

!



82

Entscheidung sei daher durch diese Aufhebung nicht berührt . Die

verlangte Abtretung an den Verfassungsgerichtshof wegen Ter-

faseungswidrigksit der übrigen Bestimmungen sei nicht begründet#

Der Beschwerdeführer habe zwar ein Recht zu einer derartigen

Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof nach Artikel 144 de»

Bundesverfasoungsgesetzec , der Verwaltungegeriehtshof aber habe

keinerlei Bedenken gegen die VerfaBsungsmüßigkeit der Übrigen

Bestimmungen des Gesetzes über die Fahrungs - oder Genußmittel¬

abgabe , weshalb kein Anlaß zum Einschreiten nach Artikel 144

des Bundesverfarsungsgesetz es bestehe . Die Beschwerde wurde

als unbegründet abgewiesen und bloß die Geldstrafe mit Rücksicht

darauf , daß die Verweigerung der Kontrolle nur eine teilweise

war und im Hinblick auf die Vermögensverhältnicse herabgeoetzt.

In einer zweiten ^ache hat sich der Yerfassungß-

gerichtshof beschäftigt . Infolge der Aufhebung des § 1 Abs . 1

des Gesetzes über die Fahrungs - oder Genaßmittelabgabe hatte

die Abgabeftbeschwerdekommiceion über den Ausrcib .ungsantrag

der Beschwerdeführenden Partei zu entscheiden ; diesem Antrag

hat die Wiener Abgabenberufungskommission nunmehr Folge gegeben

und die Rückzahlung der «eit Überreichung des Ausreihtuigsan-

suchene für den Betrieb der Beschwerdeführenden Partei ge¬

leisteten Abgab^enbeträge verfügt . Gegen diesen Bescheid hat
die Partei eine Beschwerde an den Verfasaungsgeriehtshof

gerichtet * 'Ha hat dabei der Meinung Ausdruck gegeben , daß

ihr nicht nur die seit der Überreichung des Ausreihungsansuchena

geleiteten Abgabenbeträge zurückzustellen seien , sondern

sämtliche Abgabebeträge seit der Einreihung ihres Betriebes.

Der Verfassungsgerichtshof wies die Beschwerde ab , da durch
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die angefoohtene Entscheidung der Wiener Abgabenberutungs-

kommisaion ein verfassungsgcectzlich gewährleistetes Becht

nicht verletzt v/orden sei . Gleichzeitig hat der Verfaasungs-

Gerichtshof die beschwerdeführen &e Partei zur Zahlung der an-

gesprochenen Prozeßkosten verurteilt * Dabei hat dei veiiafosung ^ '

Gerichtshof erwogen , daß der angefoohtene Bescheid den Hechts¬

zustand herbeigeführt habe , der der hechteanschauung des Ver¬

faß sungage rieht shof cs entspricht . Das Verfahren hatte sich

nur auf den Antrag auf Auareihung zu beziehen . In der Folgezeit

w-arden eine Reihe ähnlicher Klagen auf Rückzahlung der rteuer-

beträte beim Verwaltungsgerichtshof verhandelt . Auch sie

wurden abgewiesen.

Infolge dos voraussichtlich geringeren tr-

trägniEseaVder Nahrungs - oder Genußralttelabgabe bemühte sich das

Land Fien im Buge der Verhandlungen über die Abgaoentellung

su einer Vereinbarung mit dem Bunde au gelangen . Bei dienen

Verhandlungen wurde der Gemeinde YYien eine Novellierung de .»

Gesetzes über die Kahrungs - oder Genußmittelabgabe zugestanden.

Hiebei wurde folgendes bedungen : 2Hir die Abgabspflicht ist

ausschließlich der Umsatz bestimmend , hie Abgabensätze sind

gegenüber dem früheren Ptand wesentlich niedriger . Jene

Betriebe die bisher kraft Gesetzes , also ohne individuelle

Einreihung abgabepflichtig waren , dürfen einen ratz von

höchstens zehn Prozent errwiehen . doch sind die nuschen-

schänken davon auszunehmen . Der Gesamtertrag darf im ersten

Jahr 10 ' 6 Millionen Schilling nicht überataigen . Fall » eich

ein höherer oder niedrigerer hrtrag ergibt , so ist nach

Ablauf des ersten Jahres eine entsprechende Korrektur der



Abgabeoätze vorzunehmen , die aber dann bis zum 31 . Dezember

1922 * wie iieuaer der Kr trag .-loh gestalten mag , unverändert

Geltung hat . Da die Abgabe nunmehr bloß nach dem Umsatz zu

berechnen ist , wird das für die Einreihung bisher maßgebend

gewesene freie Ermessen ausgeschaltet . Der Text der Hoveile

Uber die üahruaga - oder Genußmittelabgabe wurde mit der Bundes¬

regierung vereinbart . Zugleich hat die Bundesregierung sich

bereit erklärt , daß die bun&esgesetslicho Ermächtigung , die

wegen der nunmehr vorliegenden Gleichartigkeit mit der Waren-

Umsatzsteuer nach § 3 » Abs . 1 lit , c des Pinanzverfassungs-

geoetzen notwendig ist , erteilt werde.

Auf Grund dieses zwischen der Bundesregierung

und der Vertretung der Bundeshauptstadt Wien geschlossenen

Paktes wurde die neue Gesetzesnoveile vereinbart . Abgabepflich¬

tig ist , wer im Gebiete der Bundeshauptstadt Wien im Betriebe

eines Gast - oder Schankgewerbes , dos Buschcnschankes , des

Zuokerbäokergewerbes , eines Sanatoriums oder Kluba Hahrungß-

oder Genußmittel oder in einem sonstigen Betriebe Schokolade - ,

Zuckerwaren oder Backwerk gegen Entgelt verabfolgt . Desgleichen

ict die entgeltliche Verabfolgung von Hahrungs - oder Genuß-

mitteln in was immer für einen Betrieb abgabepflichtig , wenn

dies anläßlich einer der Lustbarkeitsabgab © unterliegenden

Veranstaltung geschieht . Hiebei ist es ohne Belang , ob dei*

Konsum innerhalb oder außerhalb des Betriebes erfolgt und ob

die gewerberechtliche Befugnis gegeben ist odor nicht.

Auch in der mixen  Passung des Gesetzes ist

die Scheidung zwischen den sogenannten ex - lege Betrieben und

allen übrigen Abgabepflichtigen beibehalten . Di © Abgabe beträgt



für Bars , Kabaretts , Varietes und sonstige Nachtlokale , dann

für Likör - und FrühstücksStuben und Automatenbuffetts zehn

Prozent der Beraessungsgrundlage . Heu hinzu gekommen sind als

ex lege Betriebe die Autoiaatenbuffetta . Es war dafür der

Umstand bestimmend , daß sie nach der Art ihres Betriebes das

Bedienungspersonal fast gänzlich ersparen ; es war auch zu

berücksichtigen , daß die Automatenbuffetts ein Geschäft in

wesentlich kleineren Bäumen abzuwickeln vermögen , als dies

bei Gastr oder Cafehäusern mit gleichen Umsätzen der Fall ist

und daher viel geringere Ausgaben für Miete , Beheizung und

Beleuchtung , Ausstattung und Erhaltung aufsuwenden haben.

Die bisher mit den Nachtlokalen gleichgehaltenen

iConzertcafeo , Konzertrestaurants und Heurigen kommen in eine

etwas niedrigere Abgabenstufe von neun Prozent . Wie es schon

jetzt Gepflogenheit war , ist bei den gemischten Betrieben,

die nicht erst mit Konzertbeginn den Betrieb überhaupt er¬

öffnen , die neunprozentige Abgabe auch von dem Entgelte für

die Nahrungoder  Genußmittal &bgabe zu entrichten , die inner¬

halb einer stunde vom Beginn der Veranstaltung den Teilnehmern

an der Veranstaltung verabfolgt werden . Eine besondere Be¬

günstigung erfahren die Buschenschänken . Es geschieht dies

deshalb , weil die Buschens chänker bekanntlich nur den selbst-

i!

gefechsten Wein , keinen dazugekauften und auch kein Bier zum

Ausschank bringen dürfen , f'ie werden , auch wenn die Musik j
.

haben , von der neunprozentigen Abgabe ausdrücklich ausgenommen

und fallen unter die normale Skala , bleiben also bei einem I

Monatsumsatz bis zu 2,000 Schilling überhaupt abgabofrei . Auch 1

das gelegentliche Musizieren durch Gäste wird künftighin nur



einem kleinen Lustbark ©itsabgabepauechi &$ k ' unterliegen,

hingegen von der erhöhten Hahrunga - oder Genußraittelabgabe

befreit sein.

' Bei der Aufstellung der - kala hat es den

Gegenstand sorgfältigster Erwägung gebildet , ob es nicht

zweckmäßig wäre , für jede einzelne Branche entsprechend ihrer

Eigenart gesonderte Abgabesätze vorzuschreiben . Dem haben

sich jedoch manche Schwierigkeiten entgegengestellt . So oildet

der Schokolade - , Zuckerwaren - und Backwerkverkauf außer in den

Sondergeschäften und im allgemeinen Handel einen wesentlichen

Bestandteil des Zuckerbftckergeschäftes . Die Zuckerbäcker haben

wieder vielfach Cafesalons angegliedert . Ebenso werden immer

häufiger Oafehäueer als Caferestaurants geführt , sodaß die

Abgrenzungen mit erheblichen f chwierigkeiten verbunden gev êsen

wären,

Die allgemeine Skala läßt den Monatsumsatz

bis 2 . 000 Schilling abgabefrei . Von den nächsten vereinnahmten

2 . 000 bis 4 . 000 Schilling beträgt die Abgabe ein halbes Prozent

Hingegen bleiben bei den Gast - und Speisewirten die ersten

4 . 000 Schilling Monatseinnahme von jeder Steuerzahlung ausge¬

nommen . Die Begünstigungen eines höheren Betrages bei den

Gast - und Speisewirten ist darin begründet , daß diese zur

Erzielung des gleichen Gewinnes eines weit größeren Umsatzes

bedürfen , als die anderen abgabepflichtigen Betriebe . Hiebei

muß bemerkt werden » daß die alkoholfreien Speißewirtschäften,

die zum Teil einen großen Umsatz aufweisen und daher durch
stark

die neue Abgabe /belastet werden , eine bonderx ’egelung / eidienen

würden . Über eine solche Sonderbehandlung konnte aber das

notwendige Einvernehmen nicht bergesteilt werden.



Bas dritte und vierte Tausend des monatlichen Umsatzes , das

hei den Gast - und Bpaisewlrten noch frei bleibt , tflxd bei den

iibxvigen Betrieben einer Abgabe von 1/2 unterworfen . Im übrigen

sind die Skalen für beide Arten von Betrieben vollkommen gleich.

Sie setzen für die einzelnen Staffeln ansteigende Prozentsätze

fest , die bis zu 7 gehen , infolge der Staffelung und der

Bestimmung , daß die Abgabe nie höher sein darf als 5 $ des Gesamt¬

umsatzes , ergibt sich , daß die tatsächlich zu entrichtenden

Abgabenoätze auf den Gesamtumsatz umgerechnet bedeutend niedriger

cind als die im Gesetze enthaltenen . Bö ergeben sich nämlich bei

der Burohrcchnung der beiden prosentskalen die nachfolgenden

tatsächlichen GosamtZahlungen und tatsächlichen Prozentsätze:
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Eie Entgelte , die in Teilen eines einheitlich

geführten Betriebes erzielt werden , sind für die Abgabebemesaung

zu einem Gesamtentgelt zusammenzurechnen und zwar auch dann,

wenn die öetriebstelle auf Grund verschiedener Berechtigungen

geführt werden . Um diese Bestimmung vollkommen klar zu machen,

wurden in den Gesetsestext selbst die wichtigsten Beispiel©

aufgenommen , wie etwa : Gast - und Cafehaus ; Speisesaal , Extra¬

zimmer , Gaasenaohank , Schwemme, Spielzimmer , Klubzimm ^ r * Separees,



Kellerlok &l , Buff &tts (mit Aufnahme der AutomatenbaffetU ») ;

in Hotelbetricb die Verabfolgung auf den ZI mem und sonstige

Verabfolgungen ; Cafesalon und Zuckerbäekereibetrieben ; Gassen-

jciosk * Gastgarten in unmittelbarem Zusammenhang mit den anderen

Betriebsräumen oder in deren Nachbarschaft*

Für Zweigniederlassungen billigt das Gesetz

eine gesonderte Abrechnung und Bemessung zu . Als solche Zweig¬

niederlassungen gelten die im § 40 der Gewerbeordnung bezeich¬

ne ten Zweigetablisßements oder Niederlagen , also die gerne inigliet

als Filialen bazeichneten Betriebsstätten . Hingegen sind die

nach g 20 a der Gewerbeordnung für vorübergehende zwecke (Volks¬

festen , Wohltätigkeitsfesten , Ausstellungen , Bauten , Märkten,

militätischen Übungen u . s . w. J errichteten Zweigbetriebsstätten

selbstverständlich nicht als Filialen aufzufassen.

Dem zwischen der Bunderegierung und der Vertre¬

tung der Bundeshauptstadt Wien geschlossenen Pakte zufolge hätte

eine Ermäßigung der Skalen nach dem ©reten Probejahr nur dann

eintreten müssen , wenn der Asrfcrag mehr als zehn Prozent über

10 *6 Millionen Schilling also 11,660 . 000 Schilling ausgemacht

hätte . Da Jedoch die Auswirkung der neuen Skalen nicht voll¬

kommen genau ermittelbar ist und auch gerade jetzt erheblichere

Konsumschwankungen sich vollziehen , mußten im Gesetz Bestim¬

mungen aufgenommen werden für den Fall , daß die Abgabe im

ersten Jahre nicht den vereinbarten Ertrag von 10 *6 Millionen

Schilling ergibt . Ale Ertrag des ersten Jahres wurde die

Zeit vom 1 . März 1931 . das ist dem Sage , an dem das Gesetz

sich in seiner Gänze auswirkt , bis einschließlich Februar 1932

genommen , übersteigt der Abgabeertrag in den erwähnten zwölf
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Monaten die Bumme von 10 *6 Millionen Schilling , so bleiben die

Abg&oesätze der sogenannten ex lege Betriebe ( sehn und neun

Prozent ) unverändert und es werden die Vorschreibungen , der

nach den Skalen abgabepflichtigen Betriebe verhältnismäßig jj'

gekürzt . Die Überzahlungen werden ihnen gutgeschriben . Wenn

jedoch der Abgabeortrag weniger als 10 ?6 Millionen Schilling |
irtAiirl 1̂ nîül tf4 g<^ 4 * A f*  VÄ3S Q.Ö '2? v wWh  dXO iSJBLJLmt. ...

ausmacht , so sind zunächst die einzelnen Verschreibungen an

neunprozentiger Abgabe bis auf zehn Prozent je nach der Höhe >1

den Abganges hinaufZusätzen . Ergibt sich auch dann noch ein j

Minderertrag , so sind alle einzelnen skala mäßigen Vorsohrei - I

bungen in einem gleichen Prozentsatz so zu erhöhen , daß sich

ein Gesamtertrag von 10 f6 Millionen Schilling ergibt , hie mit J
;rlIch ■nicht in dem Maße zur - > j

zehn Prozent abgabepflichtigen Nachtlokale , Bars , Varietes Cts.

bleiben in ihrem Abgabesatz sowohl bei einem Mehr - wie bei einem .w II
Minderertrag der Abgabe unberührt , hi © sich auf Grund dei

Erfolge des ersten Abgabejahres ergebenden Änderungen an den

Abgabesätzen sind von der Landesregierung auf Grund der ge-
£i p 4 f*  i ßh 2 ' $ *' 23? • l •••? **  K / i ‘i } > " 4 - * ‘j£ I

setzlichen Bestimmungen durch Verordnung festzuetellen und

gelten sodann unveränderlich bis zum 31 - Dezember 1935 . haß jj

novellierte Gesetz über die Nahrungs - oder Genußmitteiabgabe j
trat für die im Jänner 1931 als Luxusbetriebe eingereihten

Lokale , soweit sie darnach überhaupt abgabepflichtig waren,

rückwirkend vom Tage der Wirksamkeit dieser Einreihung , für

alle anderen abgabepflichtigen am 1 . März 1931 i n Kraft.

Die Nahrungs - oder Genußmittelabgabe in ihrer
_ . . . . . > __ n _ - j _i » . AnM nVinv > tUi ' !" ! ftVmner nf ' h .

\
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abg &böfrei gebliebene netriebe tiaimklkx  der Acg &be üütexfcGifen

werden , andererseits aber Betriebe , die bisher höher belastet

waren, nunmehr eine Ermäßigung erfahren . Be kann wohl nicht
zweifelhaft sein , daß die Abgabe in ihrer früheren Gestalt

eine richtigere soziale Auswirkung gehabt hat als in der neuen

Gestalt . Immerhin ist es aber gelungen , durch Freilassung eines

gewissen Mindestumsatzea von der Abgabe etwa die Hälfte der

kaffeehausbesitzer und Zuckerbäcker , etwa ein Drittel der Gast¬

wirte und den größten Teil der buckerwarenve rschleißer ubsabe-

frei zu erhalten . In diesem Sinne bleibt der soziale Charakter

des Gesetzes gewahrt , wenn auch sonst die bloße Mechanik dei

kahlen die Rücksichtnahme auf die Zahlungsfähigkeit der künden

natürlich nicht in dem Maße zur Geltung zu bringen vermag,

wie dies durch das freie Ermessen des Magistrates gesehenen

ist.

Auch der Ertrag der Bahrungs - oder Genußmittel¬

abgabe ist geringer geworden . Während der ’echnungeabschluß

des Jahres 1929 - 17,091 . 183 an Eingängen aus der Nahrungß-

oder Genußmitteiabgaoe ausweist , waren  es im Jahre 1930

12,385 . 401 und im Jahre 1931 nur mehr 8,360 *552 -

Die Kahrungs - oder Genußmitteiabgäbe in ihxox

alten Gestalt wurde denn auch von den meisten Steuerträgern

als vorteilhafter angesehen . Be hat in der Öffentlichkeit nicht

an kritischen stimmen gegen die neue lahrungs - oder Genußmitt ei-

abgabe gefehlt.

in einem besonderen Fall ® hat sich der / orstehei

der Genossenschaft der Gastwirte an den Finanzreferenten der

Ota &t Wien gewendet und die Abschaffung der hahrungs - oder
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Genußmittelabgabe verlangt * Der Finanzreferent hat an den

Genoosenschaftsvorsteher am 9 * Juli 1931 eia Sehreiben ge¬

richtet , das die Situation genau darlegt und in dem es heißt:

«Sie haben heute mit drei Herren bei mir vor¬

gesprochen , um gegen die Nahrangs - oder Genußmittelabgabe

Torstellungen zu erhoben . Ob es sich dabei um eine offizielle

Aktion der Genossenschaft handelte , ist nicht klar geworden«

Hach den mir später zugekommenen Mitteilungen scheint es nicht

der Fall zu sein.

Wan die erhobene Forderung nach Abschaffung

dieser Abgabe anlangt , stelle ich zunächst mit aller Deutlich -*

keit fest , daß die Gemeinde nicht in der Lage ist , auch nur

auf den kleinsten Bruchteil von Einnahmen zu verzichten . Davon

kann überhaupt gar keine Bede sein . Die in Versammlungen und

Veröffentlichungen erfolgten Drohungen mit Steuerstreik oder

Verweigerung der Heohnungölegung können selbstverständlich

nicht den geringsten Eindruck machen . Es wird nicht gelingen,

die Verwaltung einzuschüchtern . Die Machtmittel des Magistrates

sind groß genug , um die Einhaltung eines geltenden Gesetzes,

soferne es sich als notwendig erweisen sollte , zu erzwingen.

Auf die strafrechtlichen Folgen einer Aufforderung zur Steuer¬

verweigerung wurde bereits in der Üffentlichkeit hingewiesen.

Auch darüber soll kein Zweifel bleiben , daß der Magistrat in

einem solchen Streite die bisherige sehr entgegenkommende

Haltung bei Stundungen und bei der Hereinbringung der sehr

erheblichen Rückstände nicht weiter aufrecht erhalten könnte.

Die Gastwirte mögen sich vor Augen halten , daß

sie immerhin zum Kreise der Besitzenden gehören * Trotz der

1



leider unleugbar schlechten Konjunktur haben sie noch etwas

zu verlieren . Gerade solche Schichten sollten sich aber

aorgmtigst hüten , das Beispiel der Nichtachtung von Gesetzen

zu geben , 3c.net wäre es wirklich nicht zu verwundern , wenn

die Zehntauoenden von Arbeitslosen und Ausgesteuerten , die

mit ihren Familien in bitterster Kot leben , dazu verleitet

werden könnten , auch ihrerseits die Gesetze , vor allem das

zum Schutze des Eigentums zu mißachten . Eindringlichst aei

also davor gewarnt , den Weg der Gesetzlichkeit zu verlassen.

Die Verschlechterung der Wirtschaftslage hat

einen ungünstigen Einfluß auf den Geschäftsgang aller Branchen

geübt . Naturgemäß auch auf den des Gastgewerbes . Bas soll j

nicht geleugnet werden . Wenn man jedoch das ungeheuere Elend |

in betracht zieht , in dem zurzeit und schon seit vielen Monaten

Hunderttausende ln Wien leben , richtiger gesagt vegetieren,

dann muß es doch als eine viel , viel zu weitgehende Übertrei¬

bung gekennzeichnet werden , wenn die Gesamtheit der Gastwirte

als ähnlich notleidend und im völligen Zugrundagehen befindlich j

geschildert wird . Die Mehrheit der Gastwirte ist im Vergleich,

nicht nur zu den Arbeitslosen , sondern zu der erdrückenden

Masse dar Wiener Bevölkerung ln einer weitaus besseren nage

und hat zu einer Verzweiflungsstimmung un/d zu Verzwsiilungs-

maßnahmen keinen Anlaß , ich spreohe dies ganz ru ^ hig aus . i

Unbekümmert darum , ob es Beifall oder Mißfallen findet , weil ;

iah es als meine Pflioht erachte , dem wahren Tatbestand darsu - j

legen.
Das Gesetz über die Nahrungs - oder Genußmittel¬

abgabe ist das Ergebnis eines Kompromisses . Nach meiner festen j
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Überzeugung war das frühere Gesetz besser . Das vielgeschmähte

freie Ermessen des Magistrates hat sich darin ausgedrückt , daß

leistungsfähige Delikatessenhandlungen , eine Anzahl großer

Selchwarengesohäfte zur Steuerleiatung gezwungen worden sind.

Die von der Kobelkundschaft besuchten Spitzenbetriebe der

Restaurants , Kaffeehäuser , Konditoreien hatten mehr als das

Doppelte des gegenwärtigen Höchstsatzes zu bezahlen . Eine so

weitgehende Ermäßigung und die völlige Befreiung der Delika¬

tessen - und Pelchwarenhandlungen mußte sich in einer Heran¬

ziehung von früher steuerfreien , beziehungsweise in einer

stärkeren Belastung von früher bloß niedrig besteuerten Gast¬

häusern ausdrüoken . Eie Tatsache , daß auf Grund des freien

Ermessens bloß 599 Gaetwirtebetriebe eingereihr waren , während

jetzt J . 501 Gasthäuser zahlungepfliehtig sind , iot wohl der

sichtbare Beweis dafür , daß die Neuregelung keine Verbesserung

gebracht hat . Sollte es also möglich soin . das früher bestandene

Gesetz wieder aufleben zu lassen , so wird die Gemeindeverwaltung

dagegen nichts einzuwenden haben . Hingegen ist ea kein gang¬

barer Ausweg , wie dies auch angodeutet wurde , von Wien den

völligen Verzicht auf die iiahrungs - oder Genußmlttelabgabe

gegen einen angeblich höheren Anteil bei der Warenumsatzsteuer

zu verlangen , ln dieser Beziehung hat Wien bei einem ähnlichen

Anlaß zu schlechte Erfahrungen gemacht . Als nämlich Wien seiner¬

zeit auf die Luxuswarenabgabe verzichten mußte , erhielt es

feierlich eine Sonderbegünstigung bei der Warenumsatzsteuer

verbürgt . Ehe aber noch eine einzige Auszahlung erfolgte,

wurde dieses Versprechen durch die nächste Abgabenteilung

restlos vernichtet . Auf eine weitere Schmälerung seiner



Steuerrechte kann sich also Wien meines Erachtens unter gar

keinen Bedingungen mehr • ialiaawu"

Die Zahl der ständig abgabepflichtigen Betriebe

ist infolge der Novellierung des Gesetzes gröber geworden * Es

gab Anfang 1931 - 2 . 371 . Dnde 1931 aber 4 . 618 ständig abgabe¬

pflichtige Betriebe.

Nach den Bestimmungen des Landesgesetzes vom

20 . Dezember 1929 wurden die der Nahrungs - oder Geuußmittel-

abgabe unterliegenden Betriebe eines Eteuerablasses von 20

Prozent des für das Jahr 1930 vorgeschriebenen Betrages teil¬

haftig , wenn ein ebenso hoher betrag als der nachgelassene

"teuerbetrag für Inveatitionszwecke verwendet wurde . Die

Abgabepflichtigen hatten dem Magistrat bis spätestens 30 . Juni

1931 die Nachweise über die im Jahre 1930 durchgeführten

Inotandaetsungen oder Investitionen vorzulegen . Der Magistrat

hat nun fcstgeatellt . daß eine größere Anzahl von Betrieben

der verschiedenen Branchen diesen Nachweis bis zu diesem

Datum nicht erbracht haben . Der Magistrat wäre berechtigt

gewesen in diesen Fällen die Ermäßigung rückwirkend außer

Kraft zu setzen und die dadurch fällig gewordenen Beträge zur

Nachzahlung vorzuschreiben . Mit Rücksicht auf die ungünstige

Wirtschaftslage hat der Magistrat eine weitere Frist zur Bei¬

bringung des gesetzlichen Nachweises bis zum 31 . Dezember 1931

gewährt.

Um AU3rcihung aue den abgabepflichtigen Be¬

trieben haben im Jahre 1929 - 459 » 1950 ** 1 . 051 und 1931 -

3 . 6o7 Parteien angesucht . Davon wurden abgewiesen : 1929 - 81,

1930 - 379 und 1931 - 325 Gesuche . Dem größeren Teil der



Gesuche hat der Magistrat atattgegeben ; es waren die © im Jahre

1929 - 567 Gesuche , 1950 - 560 und 1951 - 5 *607 Gesuche,

Für die Festsetzung der Abgabe langten beim

Magistrat im Jahre 1929 - 76,946 , 195o - 25,565 und 1951 -

71,556 Abrechnungen ein . EinzelVeranstaltungen wurden im Jahre

1929 - 15,257 . 1950 - 15 *456 und 1951 - 8 . 242 abgerechnet.

Die Hevisionsstelle hat im Jahre 1929 * 1 . 8i8 , 1950 - 998 und

1951 - 5 *550 Abrechnungen beanständet . Der Magistrat hat im

Jahre 1929 - 560 , 1950 - 512 und 1951 - 194 Straferkenntnisse

gefällt.

Abgabe vom Verbrauch von Bier,

Durch das landeagesetz vom 5 . Februar 1951»

I . G. Bl . flr . $ wurde die Geltung der Bierverbrauchf &bgabe bis

Ende 1955 verlängert . Daneben wurden einige Bestimmungen über

die Verzinsung fällig gewordener Abgabenbeträge geändert . Die

Abgabe beträgt f 9 ! 8q vom Hektoliter des im Gebiete von Wien

verbrauchten Bieres . S 5 *8q ‘von jedem Hektoliter werden von der

V&mer Landesbierabgabe als sogenannter Eärteauaglolch an die

anderen Länder überwiesen , Den Ländern muß ein Betrag von

6 *50 Millionen Schilling garantiert werden.

Die Bierverbrauchsabgabe wurde eingeführt um

für die kosten der Hotstandsaushilfen an Arbeitslose eine

Deckung zu haben . Durch die fünfte Abgabenteilungsnovelle

wurden die Länder verpflichtet ein Drittel von den Ausgaben

für die Notstandsaußhilfen zu tragen . Die Kri3e hatte zur

Folge , daß die Ausgaben für die Sotatandsunterstützungen stiegen

bei gleichzeitigem Rückgang des Bierkonsums . Sine weitere Folge



waren geringere - teuereinnahmen und die Hotwen &igkeit aut*

anderen Geldern die Beträge für die KotstandsuntorStützung

sicherzustellen . Der Bürgermeister hat diese Verhältnisse 2um

Anlaß genommen um an den Bundeskanzler eine Zuschrift folgenden

Wortlautes zu richten:

«Ich erlaube mir , Ihre Aufmerksamkeit auf den

nachfolgend geschilderten Tatbestand zu lenken:

Der Bierverbrauch weist fortgesetzt einen

außerordentlichen und von Monat zu Monat steigenden Rückgang

auf . In den ersten drei Monaten des heurigen Jahres betrug der

Ausstoß in Wien 88,152 , 80 . 871 und 91 . 042 Hektoliter . In den

gleichen Monaten des Jahres 1950 waren es 108 . 851 , 98 . 973 und

128 . 486 Hektoliter . Der iüokgaag beträgt demnach im Jänner

dieses Jahres 20 Prozent , im Feber 22 und irn Mäiz 29 Prozent#

Wien wird dadurch in ganz besonders harter leise getroffen.

Die aeinerzeitige Einführung der Bierabgabe von 6 Schilling

für das Hektoliter auf Grund des Gesetzes vom 29 . boveiaoer

1926 erfolgte im Zusammenhang mit der den bändern neu aufer¬

legten Beitragspflicht zu den aotstandaushilfen und zur Alters-

fürsorge . Schon damals wurde im Wiener Landtag vom Finanz¬

referenten eindringlichst darauf verwiesen * daß für Wien mit

diesem Steuersatz unter gar keiner Bedingung das Auslangen ge

funden werden könne , insbesondere in Krioenzeiton wurde sich

zweifellos herausstellen , daß wachsende Arbeitslosigkeit mit

sinkendem Bierverbrauch gleichbedeutend ist und daher schon

dar h &tur nach die Bierverbr auchsabgabe sich nicht alz

für die Jg01stand 9auchilfen eignet . Bis Entwicklung dci fer~

hältnisse hat die Berechtigung dieser Befürchtung leider in



einem ganz außerordentlichen Umfang erwiesen * In den ereten

drei Monaten des Jahres 1931 hat Lien aus dieser Biersteuer

1,545 . 207 *51 Schilling eingenommen . Hingegen mußten als Beitrag

zu den Kotstandsaushilfen und zur Altersfürsorge 3 »959 . 086

Schilling geleistet werden . In ergibt sich also bloß in diesem

einen Vierteljahr ein Fehlbetrag von 2,413 ‘ 8 ? 8 , 49 Schilling.

Aber auch die Gebarung in der vorherliegenden Zeit ist eine

meinde nicht weniger als 6,338 . 42g rchilling 56 Groschen mehr

an Beitragszahlungen zu leisten , als durch die Bierabgabe

he re ingeb rächt werden kann . Bie Entwicklung im heurigen tiahr

ist aber eine geradezu katastrophale.

Als vollkommen unerträglich muß der Zustand be

zeichnet werden , der bezüglich des zweiten leiles dor Biersteuer j

von 3 Schilling 8ö Groschen eingetreten ist . Sie wurde mit dem

Gesetz vom 21 . Besembor 1926 eingeführt und dient als sogenannter !)
-

Härteausgleich . Die Gemeinde ist verpflichtet , das Gesamterträge

nis an die übrigen Länder und Gemeinden absuführen . Bao ist

schon an eich ein ganz ungewöhnlicher und in der Geschichte

des Steuerwesens wohl beispiellos dastehender Fall , daß eine

Cebietskörperschaft den Bürgern Steuern auferlegen muß , um sie

anderen Gebietakörperechaften abzuliefern . Es wurde aber damals

dies mit einem verbürgten Minimalbotrag , dei ’ dem oeinerzcitigcn

Ertrag ungefähr entsprochen hat , geschehen müsse • sind Gxea

in den ersten drei Monaten dieses Jahres 933 . 293 Schilling 84

Groaehen gebracht . Hingegen hatte fcien 1,625 . 001 Schilling



abzuliefern . r,8 mußten also um den tatsächlichen ertrag der

Bieroteuer auf diese verbürgte Mindestsumae zu ergänzen , noch

641 *707 Schilling 16 Groschen aus anderen teuereIngängen

Wiens hinzugefügt werden , las ißt nicht mehr ein Härte &usgleioh

für die anderen Länder , sondern es ist eine ungeheure und ein¬

fach nicht aufrecht zu erhaltende Härte , die Wien hier zugefügt

wird.

Ich muh deshalb an ie , sehr geehrter Herr

Bundeskanzler , die dringendste Aufforderung richten , den hier

geschilderten Verhältnissen Rechnung zu tragen . 2» wird dies

auch in einer nahen Zukunft dadurch möglich sein , daß die vom

Bund im Zusammenhang mit dem einmaligen Hotopfer für die

Landwirtschaft eIngeführte Biersteuer mit 31 . Dezember 1931

endet . La wohl unter den gegebenen finanziellen Verhältnissen

der öffentlichen Verwaltungen ein bloßes Erlöschen der Bier¬

abgabe nicht beabsichtigt sein dürfte , so wäre dies der Anlaß*

bei der zu gewärtigenden Aufteilung durch angemessene Berück¬

sichtigung Wiens das zugefugt © Unrecht gut zu machen . Ich

melde schon jetzt diesen Anspruch Wiens hiedurch ausdrücklich

an und bitte ' ie , sehr geehrter Herr Bundeskanzler , in Würdigung

der vorstehenden Darlegungen um ihre vol ^ e Unterstützung.

Die Lande sbierabgabe brachte in den Jahren 1929 -

1931  folgende ertrage: 1929 1930 1931
16,335 *455 I6,ll8 . 86l 13» 283 .941Erträgnis insgesamt

Hievon entfallen
a ) nach dem Geaetz vom 29.

Hovember 1926 . L . G. B1.
für Wien ür . 44
(6 '* vom Hektoliter) V

b ) nach dem Gesetz vom 21.
Dezember 1928, .' . 6 . Bl.
für Wien isr . 35
( 3 *80 3 vom Hektoliter ) ' '

10,477 . 252 9,868 . 224 8,130 . 181

6,058 .183 6,250 . 637 5,153 .76c



Wie aus den obigen Zahlen zu ersehen ist , warf

die an die Länder su überweisende Biereteuer in keinem der

drei Jahre einen Betrag von 6 *5 Millionen Schilling ab . Bas

Land Wien mußte daher aus anderen Geldern die ' Ergänzung auf

diesen Betrag zahlen.

Abgabepflichtig waren Anfangs 1929 - 54 Betriebe,

Anfangs 1950 - 51 , Anfangs 1931 - 47 und Ende 1931 - 4-6 Betrieb

be . Im Jahre 1929 gab es 25 , 1930 - 15 und 1931 - Iß Beanstan¬

dungen durch die Bevisionsstelle . Bis Abgabe wurde im Jahre

1929 in 30 , in den Jahren 1930 und 1931 ln je 25 Fällen im

Wege amtlicher Bemessung festgesetzt.

j&rnf twagenabgabe.

neuste über die Bundesbenzins teuer und Bundeskraftwa &ea-

abgabe.

Mit Gesetz vom 2u . Dezember 1923 wurde die

Abgabe für Personenkraftwagen mit 150 3 für jede Steuerpferde-

kraft festgesetzt . Las Gesetz vom 21 . Dezember 1925 befreit

die Lastkraftwagen von der Abgabe . Mit Gesetz vom 27 . Dezember 1

1926 trat an ‘teile der vierteljährlichen Zahlung ©pflicht für

forsonenautomobile die monatliche Zahlungspflicht . Mit Gesetz

vom 29 . Juli 1927 wurden die ersten sechs Bteuerpferdekr &fte

von 130 3 auf ICO 0 ermäßigt . Die Landesregierung hat diese

Begünstigung jeweilig , zuletzt bis zum 31 « Dezember 1929 ver¬

längert . Durch Landesgesetz vom 20 . Dezember 1929 , L. G. B1.

Br . 4/193Q wurde vom 1 . Jänner 1930 an die Abgabe für die

ersten sieben oteuerpf ordekräfte (bisher nur sechs ) auf 60 B

herabgesetzt . Die Probofahrt - Abgabekennzeichen wurden auf 29 3



monatlich herabgesetzt . Gegenüber dem ursprünglichen Abgabesatz

von 150 v trat demnach für die ersten sieben Lteuexpierdekräfte

eine Ermäßigung von sechzig xrozeat ein . Lu die Berechnung

eine durchlaufende ist und bei jedem noch oo starken Wagen die

ersten sieben Steuerpfordekräi 'to die geringeren Abgaoeoätse

zu bezahlen haben » ziehen alle Peroonenautoinobiie von dieser

kxmäBigung einen Vorteil , her Magistrat hat eine r tat &nwik mit

aeiü -t ich tag vom 26 . August 1525  Uber die Wiener Beisöuenkiaft **

wagen zutuiiamongöateilt , ha wurden ü . üj 5 Wagen gezählt , Davon

waren J. 7o 6 solche mit bis zu sieben Oteuerplei ' doKruftcn.

für mehr als aeohzig Prozent aller Wiener PoraouenautomobilG

ergab sich demnach eine sechzigprozentige oteuerermäßigung.

Ein Vergleich mit den anderen österreichischen

Bundes ländern ergibt das folgende Bild : Abgabe in ,;ien für

einen Wagen mit sechs touerpferdekräften ( steyr 1 X1 » Aötxa,

fiat , Citroen ) 360 . 3 . Abgabe in A' iederösterreich 673 ä ; Abgabe

in jberäoterreich mit Auen ahme der Städte Linz und toyr 340 3;

Abgabe in den tädten uinz und bteyr 900 ; teiermark bei

Verwendung in der Erwerbswirtochuft 460 •. t bex privater ai

Wendung 720 fl ; Abgabe in ilärntcn 600 . nur in Vorarlberg,

Burgenland , Tirol und .Salzburg ist die Abgabe niedriger . Loch

gibt os inobet ■.anders in Tirol und ' alz bürg eine leihe von

Hauten , wodurch die Belastung der Personenautomobile näher

wird

Bio Ermäßigung bedeutet für Wien eine Hindur-

0Annahme von rund 1,700 . 000 S.

Die Ermäßigung wurde zunächst bis 31 . Harz 1930

und durch Verordnung der Landesregierung um je ein weitere«
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Vierteljahr verlängert,

Das Erträgnis der Kraftwagenahgabe wurde im

Kechnung s ahsohluß mit folgenden Beträgen auogewieaen : 1929 -

5,415 . 394 f-chilling , 1930 - 4 . 678 . 884 " chilling und 19 >1 -

1,465 . 797 l' ohilling . Davon entfielen auf Einnahmen für:
1929 1930

Schilling

Pe rsonenkraf twagen

Platz Kraftwagen

Probefahrtabgabekennzelohen

5,070 . 390

219 . 864

125 . 150

1931

4,275 . 498 1,361 . 614

224 . 922 79 . 032

71 . 677 25 . 150

Abgabepflichtig waren im Jahre 1929 - 9 . 254 und im Jahre 1930
< I *'■'**'* V » . . ww •

10 . 027 Kraftwagen*

Die 7 . Abgabenteilung sah die Umwandlung der

Kraftwagenabgab © der Länder in eine Bundessteuer vor . Zugleich

sollte auch eine Bcnzinctcucr eingeführt werden , Die Bundesre¬

gierung übermittelte bereits im fommor 1930 den Landesregierungen

den Entwurf eines Gesetzes über die Bundeab »nsinsteuer und die

Bunde ok raftwag enabgabe zur Äußerung . Tim  die stalXungnahm © aller

Wiener Interessenten keniienzulernen hat der «Vlener Büxgermeistei

eine Enquete einbe rufen*

Die mQuote fand am 14 . Juli 1930 statt . Außer
der Regierung waren folgende Organisationen und
einreläden ; Der Wiener Industriolienverband , das Gremium der
Wiener Kaufmannschaft , der Österreichische Automobilklub , aer
österreichische Tonringklub , der Verband Österreichischer
Automobilindustrieller , der Verband österreichischer Automobil¬
händler , der Verband der ütineralblin &uetrie , der naupt ■/exi ^nu
der 0 ©werbeverbände Österreichs , der Landeahauptverband aer
Gewerbe verbände und Gewerbegenossenschaften für äiederdsterreich
und Wien , der Beiehaverband der Autobusunternehmer Österreichs , I:
der Verband der Kutskraftw &genbesitzcr Österreichs , der Verband
österreichischer Motorradfabriken , der verband Österreichischer
KautcehuekwarenSJabriken , die Genossenschaften der Wiener
Lohnfuhrwerker , der Lastfuhrworksbesitzer undder Großfuhrwerke-
b ^ itzer , der Freie Gewerkschaftsverband , die Gehilfenausschüsse
der Lohnfuhrwerker , der Lastfuhrwerker und der üroßfuhrwerker,
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der österreichische Mo torfahre i*verband , der Arbelterradfahr-
bund Österreichs - Lektion Motorradfahrer , der Autcmobiltech-
nlsche Verein , die Vereinigung Wiener Hotelbeoitzer , die
Genossenschaft der Garagenbesitzer , die Interessengemeinschaft
der Autobus - und Laotkraftv/agen - Groß - und Gemeindebetriebe
Österreichs , dar Verband der Österreichischen Maochinenindus-
trie , das Gremium der Hoteliers , das Gremium der niederöster-
reichlachen Kraftfahrlinienunternehmer , der hiederösterrei¬
chische Gewerbeverein , Lationalrat Forctner » der Vorstand der I
Versuchsanstalt für Kraftfahrzeuge Hofrat loller , Kommerzial¬
rat Ing * Aston >Erößs - Biissing , Kommerzialrat mg . Gustav j .udolf
Perl , Generaldirektor Zwillingen von der holl - Comp . , General¬
sekretär Br , Hanoi des Verbandes österreichischer Automobil-
isdustrieller , von der KIederinger ianeralölraffinerie . Alfred
Ebert , Direktor Ehrlich vom Verbände der Automaterialien¬
händler , Direktor Gerotner von den Austro Daimler Puchwerken,
Kommerzialrat Koch für die Firma Opel und Beyschlag , General¬
direktor Oskar Lehner und die Yacuum Oil Company.

Die Enquete wurde von Bürgermeister "eitz er¬
öffnet . Der Bürgermeister teilte mit , daß das Handelsministe¬
rium telefonisch bekanntgegeben habe , daß kein Referent
zu der I sauste entsendet werden könne , weil die * Herren durch¬
wegs Urlaub hätten ; das Ministerium bat jedoch um ein Pro¬
tokoll der Enquete , "Für die Wiener Landesregierung ist ec
von höchstem late retiae , * sagte Bürgermeister - ei 12 , *die
Meinung der Inte res een «unkr eise zu dem » eiss <? Entwurf der
Bundesregierung zu hören ; Cie werden grundsätzlich Ihre ^
Meinung zu dem Gesetaoxitwurf äußern und auch zu den speziellen
Fragen, " in denen sich vielleicht der ta &dpunkt Wiens von
dem der anderen Bundesländer unterscheidet . Der ganze Fragen¬
komplex muß sachlich betrachtet werden . Da wirft sich zunächst
die grundsätzliche Frage auf , wem die Pflicht zur Erhaltung
der Straßen obliege . Diese Frag © ist in allen Erörterungen
über Benzinsteuer und Kraftwagonabgabc immer wiedergakehrt.
Sollen die Straßen ausschließlich von den Automobil/inter-
essenten erhalten werden , soll die Erhaltung der Straßen
lediglich von dem Gesichtspunkte betrachtet werden , daß di©
'“traßen von Automobilen benützt werden ? Oder Ist die Straße
nicht vielmehr ein Allgemeinbedürfnis , ein Bedürfnis , das
bestanden hat , als es noch überhast keine Automobile ge¬
geben hat ? Sollen daher nicht auch noch andere Interessenten
zur Erhaltung der Straßen herangesogen werden ? Aber auch
die Frage der Aufbringung des notwendigen Betrages ist zu
erörtern , Bo wird zu untersuchen sein , ob es zweckmäßig
ist , eine Bensinsteuer einsuführen oder eine Kombination
von Benzinsteuer und Kraftwagenabgabe , Dabei wird die Frage
der Verbrauchssteuer , eine solche ist ja die beabsichtigte
Benzinsteuer , erwogen werden müssen . Man wird fragen müssen,
ob es zweckmäßig ist , den ganzen notwendigen Betrag durch
eine einliextliche Steuer , eben die Benzinsteuer , aufzubringen,
die nach dem Gesetzentwurf der Regierung nur einigermaßen
durch die Kr &ftwagonabgabe modifiziert sein wird . Derzeit
haben die Länder Kraftwagenabgabe , llun coli der Bund diese
Abgabe übernehmen , während die Länder Anteile erhalten sollen*
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Pie Aufteilung ist dabei nach einem Schlüssel gedacht , der
sich nach dem Flächeninhalt de © Lande ©, nach seinem traßen-
netze , nach seiner Bevölkorungszahl und nach der geltenden
kraftwagenbeSteuerung bestimmt « Hach diesem Schlüssel würden
alle Bundesländer mit Ausnahme von Wien mehr erhalten # als
sie bisher aus ihren Kraftwagenateuam bezogen haben , "o
wüi 'de beispielsweise Kie &erösterrelch , das bisher ( Im Jahre
1929 ) 1 . 933 . 996 Schilling als Ertrag der Kraftwagensteuer
aus gewiesen hat , 4 *663 *650 Sohilling als Anteil erhalten.
Ähnlich wäre das Verhältnis bei den anderen Bundesländern ».
Wien , dae im Jahre 1929 aus der Kraftwagenab gab e einen Ertrag
von 4 *988 . 116 Schilling hatte , bekäme als Anteil aa der
Bundesbenzinsteuer und Bun &sckraftwagenaogabe oica 2, 3 r3 -.lw
Schilling , also nicht einmal die Hälfte des bisherigen
Stouerertrages . Bs -würden also alle Bundes1ändex außer Wren
durch die neuen Stauern gewinnen * Unter dem Titel # daB
kein Land von seinen Steuereinnahmen etwas verlieren dürfe*
behält freilich der Bund ein Fünftel des gesamten Steuer-
ertraget * zuxiick , um den Ländern , die durch die neuen • teuem
eine Einbuße erleiden , daraus Ersatz bieten 2u können . Aus
diesen zwanzig Prozent des Steuerertrages müßte also Wien
Ersatz bekommen . I &bei entsteht nun die Frage » oc das vom
Standpunkt dor Industrie , vom Standpunkt der immer steigenden
üahl von Kraftwagen , die in Wien im Verkehr stehen , zweck¬
mäßig ist . Es wird zu untersuchen sein , wie stark die Zu¬
nahme an Kraftwagen in Wien , wie stark sie in den anderen
Bundesländern ist , welche Quote sich also für die einzelnen
Länder ergibt . Vielleicht bedeutet diese Art der Besteuerung
eine besondere Belastung der Wiener Quote « Ihre , unbefangene
Meinung wird für unseren Entschluß größte Bedeutung haben,
aie wird auch in den Verhandlungen , die das Land Wien mit
der .Bundesregierung führen wird , eine große Bolle spielen,
Wien hat bisher die Kraftwagsnabgabe immer wieder ermäßigt.
Wie mir Stadtrat Brei t ne r , der Finanz re ferent unserer Stadt#
mitteilt , findet Wien mit dem Ertrag , den die Kraftwagen¬
abgabe im Jahre 1929 gehabt hat , sein Auslangen . Wien er¬
wartet und braucht keinen höherexi Ertrag aus nieser AogaLen-
quelle . Pie ständige Zunahme an Kraftwagen in der Großstadt
würde es also ermöglichen , daß die Steuersätze ermäßigt
werden , weil eben nur der Ertrag des Jahres 1929 erreicht
werden muß « Wenn also die Belastung des Ŝteuerträgers in
Wien nach der bisherigen Art der Besteuerung und nach den
geplanten Bundesabgaben verglichen werden soll , so darf nicht
außer Betracht gelassen werden , daß die Wiener Kraftwagen -*
abg &be durch die Lunahme von Automobilen sich wesentlich
ermäßigen würde . Sie werden also bei Ihren Betrachtungen
nicht die Belastung durch die augenblicklichen Lätze , sondern
eine Belastung zugrundezulegen haben , die geringer ist,
3ie werden Ihre unbefangene Meinung zu all diesen Fragen
äußern , Ihre Meinung Uber die Belastung der Wiener Steuer¬
träger . Aus dem Aufbau der geplanten Bunde ©steuern geht
hervor , daß ein wesentlicher Teil der in Wien aufgebrachten
Steuern dem Bund , beziehungsweise den anderen Ländern zu-
fallen soll . Das würde man klarer erkennen , wenn gesagt würde»
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daß Wien von der Steuer , die sie einhebt , eine bestimmte
&uöte an den Bund oder an die anderen Bundesländer Überweisen
müsse . Wenn Sie ihre Meinung zu den einzelnen Fragen ge¬
äußert haben werden , wird gewiß auch einmal über den ganzen
plan der neuen Steuern gesprochen werden , der bei den Er¬
örterungen über die neue Abgabenteilung überhaupt eine große
Holle spielen wird . " „ . _

Sodann erteilte der Bürgermeister dem 1/erstand
der zuständigen Magistrataabteilung , Senatsrat Br . uroan,
das Wort zu einer einleitenden Darstellung über den Fragen¬
komplex , Den Vorsitz in der Enquete übernahm nun Magistr &ts-
direktor Br , Hartl»

Senatsrat Br , Urban führte nun aus : Es soll
zunächst ein überblick über den Stand des .Kraftrahrwescna
im Gebiete des Landes Wien gegeben 'werden . Am Stichtag des
30 . Juni d . J,hat der Magistrat 5 . 864 Personenwagen in Steuer-
evi &enz geführt . Ke gab ferner laut Angabe der Polizei 2 . 811
Autotaxi » 100 Autor , des rtadtlohnfUhrwerkes , 104 Elektromo¬
bile , 8 . 156 Lastkraftwagen und 17 . 359 Motorräder . Die Last¬
kraftwagen und Motorräder sind gänzlich abgabefrei , Auto¬
taxi zahlen eine jährliche Abgabe von 72 Schilling . Personen-
automobile werden für die ersten sieben Pferdekräfte mit
je 6o Schilling , für die darüber hinausgehenden Pferdekräfte
mit je 15o Schilling besteuert . Ausländische Automobile,
die eich nicht länger als 30 fE&ge in Wien aufhalten » nieIben
stauerfrei . Ursprünglich wax'en auch naotkraftwagen der
Steuer unterworfen und bei personenautomobilen betrug die
Abgabe durchwegs 150 Schilling für jede Steuerpferdekraft.
Von diesem Höehstshaü ist planmäßig ein Abbau erfolgt . Mit
Landeogesetz vom 21 . Dezember 1925 wurden Lastkraftwagen,
Klektrolastkraftwagen und Geschäftskraftwagen von der Steuer
befreit . Mit Laudesgesetz vom 5 . März 1926 wurde an "teile
der vierteljährlichen Abgabezahlung die monatliche eingeführt.
Mit Landesgeoetz vom 29 . Juli 1927 wurde für die ersten
sechs Steuerpferdekräfte die Abgabe von 150 Schilling auf
100 Schilling herabgesetzt und mit Landeagesetz vom 20.
Dezember 1929 wurden schließlich ab 1 . Jänner 1930 die ersten
sieben Pferdekräfte auf jo 6o Schilling ermäßigt und auch
die Abgabekennzeichen für Probefahrten von 50 Schilling
auf 25 Schilling herabgesetzt.

hur .Regierungsvorlage selbst seien zunächst,
was die Aufteilung des künftigen Ertrages anlangt , einige
Bemerkungen gemacht . Als Aufteilungsschlüssel wird die
Länge aller für Kraftfahrzeuge fahrbaren Straßen , die Ge-
bietsfläche der Bundesländer , die BevUlke rungszahl und die
Aufbringung an der im Artikel II des Entwurfes geregelten
Besitzöteuer genommen.

Die Länge der Straßen besagt für sich allein
noch gar nichts . Der Motivenberieht zum geplanten Bundea-
goaetz spricht sehr deutlich und richtig aus , daß der ge¬
rechteste Schlüssel für die Aufteilung sich aus der Länge
der für Kraftfahrzeuge fahrbaren Straßen mit Ausnahme der
Bundesetraßen unter Berücksichtigung ihrer Herstellungsart,
der Breite , des Unterbaues , der Gberflächcnanlage , der
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Verkehrsdichte und des Ausmaßes der Ahnuttuag
fahrzeuge ergehen wttrde , Bin solcher SchlUasel hee . ^htnlcht,
könnte aber gewiß hergeotellt werden , lann sich
zweifellos ersehen , daß die Verkehrsdichte in . Sie » weitaus
a n de -* Spitze steht und daß infolgedsnscn , was die ^ reite,
den Unterbau und die Qberflächenanlage betrifft , nie uxonex
rtraßea eine Ausstattung bedingen , nie sie mrgen»
unerläßlich ist . Bazu müsse man noch ergänzend aic Irloraer-
nieöe für Straßenreinigung , ßohnesarhsiten und Straßenbeleuch¬
tung hinzufügen . lauter Einge , die für die Jeüeutw
Straßen und für die Erhalter der Straßen von größter Jedeut rn 0
find . Auch darin würde es sich zeigen , daß die Anspruchs , ufc
nach ’ dieser richtung hin in einer jlOroßatadt gestellt werden,

außerordentlich höher sind als auf dem flachen -.and.rtxxiz  auüsroraeixuuvu uo« * ■
Zwischen Äckern , Wiesen und Wäldern kann gefahren weraex . ,
auch ohne daß ein vollkommener '“taubschütz geboten wird , d-
ftr &ßen entbehren der Beleuchtung und bedürfen auch aicht
annähernd 3euer sorgfältigen , den ganzen lag Uber geübten
'einififttM , nicht jener fohneeSäuberung , wie sie der gieß*

städtische Verkehr zwingend , gebietet . Weshalb , wenn man so on
ln so durchaus roher Weise lediglich die ti,si ><;nlUuae al-
‘taß 3tab nimmt , noch die Cebietsflächo herangezogen
ist unverständlich . Fine Erklärung für den eehr ^komplizierten
luftcilungoschlüscel ist lediglich darin zu finden , daß
offenbar mit aller üühe darnach getrachtet worden ie ^. d - n
Anteil Wiens an der kommenden gemeinsamen Abgabe herunter-
zudrüoken und in ein Mißverhältnis zu der Anzahl der i » .den
garagierten Wagen au bringen . Xaa ist ^» oh tatsächlich'pinnten Während nach den Angaben des Motlvenbezichtes
41 *79 "Prozent aller Kraftfahrzeuge den Standort nien haben,
doll der Anteil Wiens an der gemeinsamen Kraftwagen - und
fenzinsteUer nur 12 ^ 6 Prozent ausmachen . Alle anderen 8
Bundesländer erhalten ganz außerordentlich mehi , ulß »io
bisher durch die eigenen Kraftwiigenabgaben ^neroingcbra .
haben , ' o Sfie &eSSsterreich statt 1,953 .00t 'Chilling r^ ent
weniger als 4 . 663 *000 Schilling . Obcrösterreich jtattl,121,00°
Schilling faet das Dreifache , nämlich }, *000 v.Ca*i 1 l ^ng.
ralsburg 1,196 . 000 Schilling statt wie bisher 4 ;^
Steiermark 3 . 361 *000 Schilling gegenüber * »411 *0 ^ö cchi -.ll n&
«Jetzt . Die Einnahme Kärntens soll sich V0nn^ 2 *̂ ° o
auf 1,503 *000 Schilling , die von ‘Tirol von 949 . 000 cohilling
auf 1,327 . 000 Schilling und die von Vorarlberg von ybu . vvQ^
Schilling auf 554 *000 Schilling erhöhen . Für das
i r> eine rteigeiung von 93 -000 Schilling auf 687 *000 ^ch - Hing
vorgesehen , was mehr als eine Vcroiebenfaohung bedeute
Le di Flieh t  tir Wien wird errechnet , daß ihm statt 4 . 938 . 0^0
Schilling bloß 2,373 *000 Schilling gebühren , übrigens ist
im Entwurf der ne &ierung der Ertrag für 1929 unrxcnuig an-
/cf eben , da er nicht 4 . 988 . 000 ■chilling , sondein f, 415 *000
Schilling ausmachte . Da es doch nicht gut möglich schien,
Wien einfach mehr als drei Millionen Schilling wegzunehmen,
so soll eine Ergänzung aus dem Bundesanteil an der geplanten
gemeinsamen Abgabe erfolgen . w4111rtir dfößist aber nicht nur die völlige viiilJtur aeeEs
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Aufteiiun 0 ösehlü 3 ueia t durch den Wien planmäßig verkürzt wird.
Es geschieht dies auch durch Außerachtlassen des gegenwärtigen
Aufbaues der Kraftwagenabgabe in den einzelnen Bundesländern*
Las erweist sich als Benachteiligung \Uena und ist darüber
hinaus geeignet , dauernden Hchaden allen , teuertragein zu
bringen . Wien hat die .Lastautomob 11 e und Motorräder unbesteuert
gelassen und deshalb selbstverständlich einen nieaiigeren
Ertrag erzielt . Wenn nun dieser Ertrag für den künftigen An¬
teil an der gemeinsamen Abgabe maßgebend ist , ao bedeutet
dies gar nichts anderes , als daß Wien dauernd dafür bestra
wird , daß es die Besteuerung minder hart vorgenommen hat alb
dle anderen Bunde aländer . Da es dem Bund , wie das vorliegende
Beispiel lehrt , jeden Augenbliok elnfalien kann , ir ö on .„ jine
randerabgabe zu einer gemeinsamen teuer au machen , so wird
sloh jedes Land , jede Gemeinde künftighin aorgfäxtigat hüten
müssen , irgendeine Steuererleichterung eim -reten zu lassen,
Seil ihm dies hei einer derartigen Inkamerierung zu schwerem
Schaden gereichen kann . Hätte Wien beispielsweise die Kraft
fahrzeuga so besteuert wie Klederöaterreich , f
£yi»n «ni tiftn dötiusltcH Ertrag auf zu woison haben und duhc * auf
fasdoJpelÄs * ^ & a » teil . . an der künftigen gemeinsamen

Abgabe Anepruc ^ erheben ^ nnen . ^ r h
werden daß die anderen Bundesländer inanei ’ wie de . daiaul
verweisend daß ihre Straßen durch die aus Wien kommenden
Kraftfahrzeuge abgenützt worden . u»a unaox . me Beit
leietung Wiens zum Straßenbau außerhalb von «*ien *
Demgegenüber muß festgestellt werden , aaß natürlich auch
Tag für Tag eine sehr große Anzahl von Kraftfahrzeugen aller
Art beispielsweise aus &A«der $ aterreich nach wientkomm
hier die * Straßen abnütst . Wir haben gar nichts dagegon ^in -
wenden und sind erfreut , je mehr horeinkommen . } aj uori ^ens
wenig weitblickend , wenn bei diesem Verkehr lediglich an
die Abnutzung der Straßen gedacht una uer sonst aarait ^eroun-
dene Vorteil außeracht gelassen wird . Würden die Besitzer
von Wiener Kraftfahrzeugen nur an ein paar senönen oamsta ^ -
und Sonntagen , statt hinauszufahren , in Wien verbleiben,
so wäre ganz gewiß die folge , daß hundert niederosterreichi-
sche Orte die schwersten materiellen Einbußen erleiden
müßten . Ganze Gebiete leben von den
Auoflüglern , Touristen . Man kann also nicht nur die A» rul *ung
der Straßen durch Automobile und Motorräder in * J * i * ?* * t
ziehen , wenn es sonst erwünscht ist , die aarin
Personen als gutzahlende Gäste bei sich zu haben . Viele ^ rt
sch &ften in Kiederöeterreieh wären ohne die Wiener Besucher
dem wirtschaftlichen Ruin preisgegebene wienerPie Auswirkung des Hjttwuries aux die wiener
Kraftfahrzeuge ist folgende : Die Lastautomobile , die gegen¬
wärtig vollkommen abgabefrei sind , müßten nach
Errechnungen 2 . U00 Schilling jährlich bezahlen . Die Autotaxi,
deren Belastung gegenwärtig bloß 72 Schilling im Jahr «> be¬
trägt , hätten mit einer Mehrbelastung von mindestem , ac-
'ichillinf zu rechnen , i ’ür die Peraonenautomobile hat _ der
Magistrat eine genaue Aufstellung der Sliederft &g nacn rieide-
kräften angefertigt . Bis einschließlich sä eben Pfardekrfiften



ist zwischen der Bundesabgabe ohne Berücksichtigung der
Benzinsteuer und der Wiener Kraftwagenabg &be zu®, ^eil gar
kein , zum 3?eil ein ganz geringfügiger üntersehied . 60 Prozent
aller Wiener f ©rsonenautomobile fallen in diese Kategorien*
für ale bedeutet die Benzinoteuer also eine neue Belastung,
/eine Ausgabe , die sie gegenwärtig überhaupt nicht zu tragen
haben * In der Gruppe zwischen 8 und 13 Pferdekräften ist die
Wiener Abgabe , für ~sich allein genommen , höher als die Bunaes-
kraftwagenabgabe ; wenn man aber die Bensinsteuer , was ja
selbstverständlich unerläßlich ist , dazu nimmt * dann wird
auch in dieser Gruppe eich bei den vs&gen mit 8 , 9 und 10
pferdekräften eine Mehrzahlung ergeben und erst bei den Wagen
mit 11 , 12 und 13 Pferdekräften wird sich ein ungefährer
Ausgleich vollziehen * In diese Kategorie fallen 30 Prozent
aller in Wien latifenden fersoncnautoraobile . Lediglich die
Wagen mit noch mehr pferdekräften können , solange die Wiener
Abgabe in dieser Höhe aufrecht ist , mit einer Erleichterung
rechnen . Gegenüber einer erdrückenden Masse von neuen Be¬
last angen steht also eine ganz verschwindende Anzahl von
Krleichterungen * Be wiii 'den also , wie dies Herr Br . Georg
Kanel in seiner Broschüre treffend kennzeichnet , gerade die
zahlungsfähigsten Luxuswagenbesitzer allein eine Entlastung
aufzuweisen haben.

i wird der Wiener Steuerverwaltung seit
Jahren vorgeworfen , daß sie in der Belastung viczuwelt gehe
und außerordentlich hart sei . Ganz eigenartig ist es daher,
wenn cs sich nun h ©rausstellt » daß nach Auffassung der
Bundesregierung das Kraftfahrwesen eine weitaus größere Be¬
lastung vertragen würde , als sie in Wien in Geltung cteht,
niemals hätte sich die Wiener Verwaltung getraut , eine Be¬
lastung von Lastautos mit 2 *000 fchilling einsufülirsn « Jetzt
sind sogar aus den Kreisen , die durch die künftige Regelung
betroffen werden sollen , ftimmon laut geworden , daß man sich
mit einer steuerlichen Belastung des Lastautos mit 1 . 000
Schilling abfinden könnte * Hätte die Wiener Verwaltung sich
nur zu diesem Satz entschlossen , dann wäre bloß dmch  die
Lastwagen allein mehr als 8 Millionen Schilling Bteuei in
Wien eing ©nominen worden . Bei einer so verbreiterten Grundlage
der Wiener Kraftwagcnabgabe hätte man natürlich sehr leicht
»eno Härten ausgleichen können , die bei den Personenautoe

wirklich noch vorhanden sein mögnn . Sicher aber wäre ea ge¬
lungen , das Wiener Straßennetz in seiner Qualität ganz
wesentlich zu verbessern , ’Se sei in diesem LuDammenhang aus¬
drücklich hervorgehoben , daß in Wien die Kraftwagenabgabe
als reine sweckabgabe besteht . Ihr Ertrag muß ausschließlich
für Straßenbauzwecke verwendet werden . Allerdings reicht
er nicht annähernd hin , um diese Erfordernisse zu bestreiten.
Paßt man Straßenbau , Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung,
die ja ein einheitliches Ganses bilden , zusammen , so ist
festzuotellen , daß die Kraftwagenabgabe nur mit rund 12
Prozent zu dem erforderlichen Aufwand beiträgt . Die übrigen
88 Prozent müssen aus anderen Quellen geholt werden * Bas
ist auch durchaus begreiflich , weil es ja Straßen gegeben
hat , ehe der Automobilisraus entstanden ist . Es wäre daher



ganz und gar ungerecht , lediglich diesen einen Kreis von
Straßenbenützem für die Ausgaben des Btraßenweseaa verant-
wörtlich zu machen . , „ ,

Was die geplante künftige Begebung anlangt,
eo ißt oc nicht so sehr die Kraftwagenahgabe als solche,
sondern die in Aussicht genommene Benzinsteuer , als einer
genauen Prüfung bedarf # Zunächst muß hervorgehoben wero .cn,
daß sAnet in Österreich auf allen Gebieten die
besteht , eine Angleichung an die deutschen Verhältnisse zu
vollziehen , in Deutschland aber kennt man eine üeaalneteuer
nicht . Bohon das mahnt zur Vorsicht . Benzinsteuer und Benzin-
preis stehen mitfcinan &er selbstverständlich in unlösbarem
Zusammenhang , in Ländern , in denen , wie etwa in aen vereinigten
ftasten von Amerika , die Bensinprelae auaeroi ’dentlioh niedrig
Bind , mag eine Benzinoteuer ganz andere Wirkungen haben wie
ln ; ändern , in denen die Benzinpreise hoch sind . Zu  den
letzteren gehört zweifellos Österreich . Welche Steigerungen
sich auf aem Gebiet der Benzinpreise gerade in der letzten
Seit vollzogen haben , ist allgemein bekannt . Die Hinauf-
cetzung hat rund Vj  Groschen ausgemacht ; es ist also eigent¬
lich schon der ganze AutomobilIsmus in Österreich erst
kürzlich einer Art Densinsteuer unterworfen worden , wenn
man sich über die künftige Entwicklung der wnziMteuer
ein Bild machen will , dann genügt es , aui jene .̂riahiungen
au verweisen , die mit indirekten Steuern überhaupt bei uns
und anderswo gemacht werden , &© ißt ziemlich
ob jetzt mit einer Bensinsteuer von 5 , 10 oder 1 j>  droschen
begonnen wird . Ais sicher kann gelten , daß wir innerhalb
weniger Jahre mehrfache Erhöhungen erlesen werden : entweder
zum Zweck Hörverbesserung des rtraßenn ^ ctseo in Österreich,
was vielleicht noch am ehesten ertragen worden könnte , oder
zur Abhilfe der Finanznot der Bundesländer oder auch aus
irgendwelchen anderen 0 runden * Die üenzinsteuer hätte ähnlich
wie die Buckereteuer sicherlich die beste Eignung , als
Deckung für $ otopfer zu dienen . Fs braucht bloß fastgeoteiit
zu werden * daß in einzelnen Staaten von Amerika , wo
übrigens eine noch viel weitergehende Verschiedenheit der
hraftwagenabgaben gibt ala in Österreich , eich Steigerungen
der Benzineteuer um 300 Prozent vollzogen haben , dabei ist
die Benzincteuer in den Vereinigten Staaten von Amerika
erst 11 Jahrs alt - , ...

Es Ist zu betonen , daß jene klagen Uber
Doppelbesteuerung , die früher mehrfach laut geworden sind,
schon seit langer Zeit nicht mehr erhoben werden können.
Die bundesgecetsliche Begehung , eie nach dieser xiehtung
hin getroffen worden ist , hat sich als vollkommen ausreichend
und wirksam erwiesen . Man könnte sich die Begehung der
Kraftwagenabgabe in Österreich in ähnlicher Welse duzen ein
iahmengesötz denken , das gewisse Höchstsätze der Besteuerung

für die einzelnen Kategorien festlegt , die zwingende Be¬
stimmungen enthält , daß der dieser zulässigen Maximalsteuer
entsprechende Betrag für Straßenswecke verwendet werden muß,
und auch eine ganze Käthe von Einzelheiten , die gcgenv ?u.x'tig
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verschiedenartig geordnet sind , einheitlich regelt # Dadurch
könnte jedenfalls vermieden werden , daß sich in den einzelnen
Bundesländern allzugroße Unterschiede ergeben , Bs könnte ferner
eine entsprechende Vorsorge zur Herbeischaffung von Mitteln
fUr den Straßenbau getroffen werden . Dabei brauchte die r teuer-
autonomie der Länder keine neuerliche Schmälerung erfahren;
die Abgabestreitigkeiten , an denen ohnehin kein Mangel ist,
würden nicht neuerlich vermehrt werden . Der große Torteil einer
solchen Pegelung bestünde aber darin , daß jedes Land seine
Indußtriefreundlichkeit , seine Neigungen » mit dem technischen
Fortschritt zu gehen , sichtbar bekunden könnte , indem es eben
unter den zulässigen Maximalsätzen der Besteuerung bliebe.
Das ist hüi *ade bei der Kraftwagenabgabe umso eher möglich,
als trotz der wirtschaftlichen Hot die Zahl der Kraftfahrzeuge
jeder Art ständig steigt . Be kann also ohne rchraälerung deo
finanziellen Ertrages dieser Zuwachs jeweils zur Ermäßigung
der rteuersätze benützt werden . Gerade von dieser Stelle aus
darf mit Nachdruck auf diese Möglichkeit verwiesen werden,
weil die Wiener Bteuerverwaltung tatsächlich diesen Weg,
wie nachgewieeen wurde , echon seit Jahren systcEUxtisch geht.
Es sei dabei auf die Debatte in der Ritzung des Wiener Land¬
tages vom 11 . Oktober 1929 besonders aufmerksam gemacht.
Dama 1s wurde gerade die letzte , jetzt geltende Steuerermäßigung
beschlossen , iiel diesem Anlaß erklärte der Finanzreferent
der Gemeinde Wien : . , . _

«Wir erkennen die hoho Bedeutung des Automobile
und wir würden sehr wünschen , daß es kein Luxusgegenständ
©ehr und auch den Arbeitern erreichbar wäre . Von diesen Ver¬
hältnissen sind wir leider noch weit entfernt . Aber wir
haben doch eine stete Zunahme und das ermöglicht eine £ ort-
achreiten &e Herabsetzung der Steuer . Wenn s *ch die Verhältnis »#
fortschreitend bessern , werden wir gewiss auch mit der heutige»
Vorlage noch nicht das letzte Wort gesprochen haben.

Man kann mit Sicherheit sagen , daß diese äucage
gewiß ihre Erfüllung finden würde . Mit ebensolcher Gewißheit
kann ausgesprochen werden , daß eine Benzinoteuer , mit wexchon
q«+ faH imme - man beginnt , die Tendenz zui ' Vervielfachung
[ichon in oich fräcE kuoh die vielfachen Möglichkeiten den
Mißbrauche « mit steuerfreien Benzin müssen betont v?s,iae ^ .

aucsmmenfaasend kann also ausgesprochen werden,
aaß der vorliegende Gesetzentwurf cUsr Bundes regier »̂ auf
dio finanzielian Hechte Wiens nicht die gebotene Jucnsicnt
nimmt sie vielmehr schwer verletzt . Dabei wird aber der
Sieae - Rteuerträger keine Erleichterung , sondern nur eine
vielfach sehr bedeutende . ja überaus harte a & «222S * «£ XS*

SSmM >m « rMiünMMUW « * ä.». n>a. MMW w
fahren . An dieaa  Ausführungen schloß aloh eine ange¬
regte Debatte . Kommerzialrat « « ^ / ^ /lienerlotfl ^ ra slohWiener Hotelbesitzer erklärte , aaß die wi oner now
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vom Standpunkt des Fremdenverkehrs aus vor allem gegen jene
Bestimmungen lia Gesetzentwurf zur Wehre setzen müßten , die das
Einreisen ausländischer Automobile nach Österreich verwehren
würden , Br verwies auch darauf , daß Flugzeuge mit gemischten
Benzin nicht fahren könnten . Lie schwersten Bedenken äußerte
Kommerzialrat Wolf gegen die im Entwurf als Go.fäll st rufen
konstituierten Strafbestimmungen und sprach sich ganz entschie¬
den gegen die Aufrechterhaltung der Mauton aus . Für den Haupt-
verband der Gewerbeverbändo Österreichs sprach Lr . * ritsch,
der den Gesetzentwurf entschiedenst ablehnte . Li .e AutomobÖl¬
industrie und die dabei beschäftigten Gewerbe seien nicht in
der Lage * solche Belastungen , wie sic der Gesetzentwurf vor—
sehe , auf sich zu nehmen , Präsident Götzl , der deß Hauptverband
der Industrie und den Verband dex* Automobil .industriellen
trat , erklärte , daß die Automobilindustrie den Gesetzentwurf
als solchen ablehnen müsse , weil er zu große Belastungen
bringe • Liese seien höhe r als die Bisherig © AutoSteuer * rie
Automobilinduatrlelien seien für eine Vereinheitlichung uer
rteuer und für eine Ausdehnung auf alle motorischen Fahrzeuge.
Für den Verband der Österreichischen JAaachinoninduatne erklärte
3) 7** Khronf ec »t Egger , daß ' os unmöglich sei , auch für Moto re,
die nicht autoraobilistlaehen Zwecken dienten , ©ine Benzinsteuer
vorzuschreiben * Br lehnte auch den Beitaiechungs ?>vrä&£ a • . .
Ingenieur Grün , der Vertreter des Verbandes der Oster reich ! senen
ilotorradfabrikcn , führte aus , daß die ^ torrigdin ^ tjie •
Gesetzentwurf auf das entschiedenste aolehn ®. Lie Gesamtsah
d» r Motorräder , die in Österreich am 31 . Lezemoer 1MJ -n.
Betrieb gestanden seien , betrage 44 *059 ßtüok . Hievon seien
13 339 als in Wien beheimatet otouorxrci gewesen . *ji&  verbiet-
benden 23 . 220 Motorräder dürften eine durchschnittliche no¬
las tung von 33 Schilling gehabt haben , so daß die Gesamtbo-
lastung etwa 980 . 000 Schilling betragen habe , mch * ®» erungs.
entwurf sollen sämtliche 44 . 000 - Jtc rräaer besteuert werden.
Bei einer voraussichtlichen Belastung pro .M mit 120 . .ohilling,
erlabe sich eine Gesamtbelaatung von 3,28g . 0U > cnillxng pro
Jah ® Ein * derartige Eteuer wurde also bedeuten , daß mehr als
das Fünffacho von den Motorradfahrern zu entrichten wäre . Eine
derartige überbeSteuerung würde de » mlanönosatz det î otor
JSSrttfk « nahenu voUkomm . n «möglich « aoh . n . ^ tAorvn vi  ppims von der Genossenschaft der wiener ^onmuor .wiarjex
oprachnTch ebenfalls g . gen den « « otseuwurf aus . die
Lohnfuhrwerke r  unertiäglich belasten g» ra ?>e,j 07,Ha+nrr »ichi8chön Gewerbeverein erklärte , daß die jjra ^e
SM ^ nsinateu « von großer wfrtaobafflioh . r Bedeutung sei.
Der Sntvrarf . inabaeortdere di « De * t euer.3ü< !Be  aknelehnt werden , weil die geplante . teuer
^ « rUhwere Belastung für alle äutafahrzeuge bedeutete,eine schwere nei .aow .*tt u Carsgebeaitzer legte dar,
3eranefe v^i “E ^ derVaaton ftir üc Bits er von Kraftfahr-
daÜ ^Hh ^ uae ^ t u£ «Aatig auf die Garagenbesitzer auswrrken
z °’tf fithrtourf z^ i ? r eine peinliche * enden * gegen ^en

§!;ää 4£w .»»*-

/



verband fuhrt © Frei © au ©* daß die Motorfahrer die beabsichtigte
Einführung der Bundeseteuem entschiedenst ablehnen müßten#
Dr « Glaser vom Gremium der Wiener Kaufmannschaft trat für eine
Vereinheitlichung und für Verbundlichung der Abgaben eia.
Ingenieur Padlesak sprach für daß Gremium der nlederöeterrei-
chischen Kraftfahrlinienunternehmer und führte aus , daß die
Benzineteuer für einen Autobus jährlich eine Belastung von
5 . 000 Schilling bringen würde . Es sei unmöglich , eine solche
Belastung auf die Autobusreisenden au überwälzen . Allgemein
bekannt sein , daß die Frequenz auf allen Autobuslinien zurück¬
gehe , weshalb der vorliegende Gesetzentwurf nicht gerechtfertigt
werden könne . Die VerkehrsInteressenten , die eine Vereinheit¬
lichung der .Straßenerhaltungsbeiträge begrüßen würden , müßten
sich jedenfalls gegen den Gesetzentwurf der Regierung aussprcchen
Für den Arbeiterradfahrerbund nahm Amstier scharf gegen den
Regierungsentwurf Stellung . In Vertretung des Gremiums der
Hoteliers erklärte Witzmann . daß auch der Fremdenverkehr durch
den Gesetzentwurf getroffen sei . Im Interesse des Fremdenver¬
kehrs müßte der Autoroobillsmus in Österreich gefördert werden;
der Gesetzentwurf müßte daher abgelehnt werden . Altvizeburger¬
meister Josef Rain , der den Industrieverband der Eisfabriken
vertrat * sprach sich mit aller Entschiedenheit gegen die im
Entwurf vorgesehenen Steuern aus . Gemeinderat Müller der in
Vertretung der Genossenschaft der Garagebesitzer erschienen
war , führte aus , daß er stets für eine Benzinsteuer exngetreten
sei . Die Benzinstsuer dürfe aber nicht 15 Groschen , sondern
höchsten © 5 Groschen betragen . Mit der Einführung ©in ®* solchen
Steuer müsse jedenfalls die Kraftwagenabgabe verschwinden.
Für die Genossenschaft der Lastfuhrwerksbesitzer erklärte
Br # Anton Polprecht , es ©ei von allen Parteien immer alo iorw-
schrittsfeindlich betrachtet worden , den Verkehr auf den
”t rftßan die Allgemeingut seien , zu besteuern , wenn in der
jetzigen schweren Zeit eine Spezialsteuer für | raftfahrzeuge
verständlich sein solle , müsse sie wenigstens • ** • « • « • *£ *
Steuer sein . Die vorgeschlagene Bundessteuer sei dies aber
wenigstens für Lastkraftwagen nicht . Lle Verwendung von Last¬
kraftwagen , die in der letzten Zeit alljährlich um 50 Prosen •̂
V.“ tiefen sei sei durch die Steuerfreiheit In Wien begünstigt
wordenf *Während Svor dem Kriege Lastkraftwagen subventioniert
worden wären , sollten jetzt die Lastkraftwagen , die ln Wien
Äar  kein © Steuer gezahlt haben , herhalten um xn 4J r * ro Jij ** „
Sauten und traßenerhaltung ©beitrage abzulösen * **l * | J
fiir Personenwagen in den höchsten Kategorien zu ermäßigen.
Bas Transportgewerbe müsse sich mit aller Energie p .p *\

3 * « • »" “ "" jf :"
f ! ? Vorredners an und erklärte , daß die Benzinsteuer . dis
eine unerträgliche Belastung bedeute . • $ * • *£ *? ]; * • ** “ oüsoe *
Bei dieser geplanten Steuer müßten die x-uhrwerkei

i
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Pferdebetrieb zurüokkehren , was gewiß nicht begrüßt werden
könne . Die Puhrwerksbeeitzer seien bereit , eine treftwageaab«
Fabe zu zahlen , die erträglich sein muß. Dann sprach Lationai-
rat Poretnsr , der aueführte , daß er prinzipieller Gegner der
Benzlnsteaer sei und es auch dann wäre , wenn eie nur > Groschen
betragen wurde . Unablässig sei man auf der euche nach neuen
Steuerauellen . Wenn schon eine äenzinateuer bestände , würde
sie sicher erhöht werden , weil das
besonders ungünstig wirken würde . So würden wir in wenigen
Jahren auf eine Cteuer von 40 , 50 oder gar 60 Groschen kommen.
Die Banzinsteuer unterbinde auch die 'Entwicklung vom Pferde¬
fuhrwerk zumAutofuhrwerk , Das Pferdefuhrwerk ruiniere die
■'-traBe , vielmehr als die Kraftwagen ; das haben auch die
Vertreter aller Länder , die Baufachleute Jüngst bei « ine*
Bneuete im Hationalrat konstatiert . Wenn man unserer Vol ^o-
wirtsohaft nützen wolle , müsse man den Übergang zum nutomooil-
betrieb fördern , soweit es nur geht . Die Bens insteuer sei
geeignet , diese Entwicklung zu verhindern . Der ^ ragrapa 39
des Entwurfes benachteilige Wien in ge rade zu
Weise . Wenn Wien noch soviele Autos bekomme , wüiu « . ea nicht
mehr einnehmen als im Jahre 1929 . Die Po ^ge würde sein , naß
Wien , wenn die Straßenlasten steigen , neue ,- teuerouej . e. *
würde suchen müssen , "traßen , auf denen man fahren könne,
gebe es , di « Bundeaatraßen ausgenommen nur in Wien . Kur Wien
gebe genügend Geld für die Straßenerhaltung aus . In den
anderen Ländern sei der Straßenbau ganz unmöglich . Und nun
solle Wien , weil es bisher seine Straßen inatandgehaltei.
habe und weil es die Automobile sehr gering belasset habe,
das meiste zahlen . Man müsse eich grundsätzlich ge gen Jede
Besteuerung des Benzins aussprechen . Biß EegierttngxswxxxxÄ
eoUe o^ Vorlage erarbeiten , die Al . « • » « ™
nicht auf das Schwerste schädige . Man könne nicht die fraßen
in ganz Österreich auf Kosten Wiens herrschten lassen . P
die Genossenschaft der Garagebesitzer sprach Vorsteher
Ingenieur Sesar Karrer . Die Genossenschaft müsse sich absolut
gegen Jede Benzinsteuer auasprechen . Die Garagenoeaitzer
haben ein Interesse , den Verkehr zu verbilligen , während
die Benzinsteuer Jeden Verkehr belastsu müsse , schließlich
kam Dorfinger für die Gehilfenausschüsse d®r.
der Großfuhrwerkebeeitzer , der Lastfuhrwerksbes.
der lohnfuhrwerker , sowie für den Freien Ganrerkschaftsvei an
zum Worte . Dorfinger führte aus , daß die Ar ?®d* ®f ®®5 at ];,
die beim Autoraobilverkehr und in der Automobilindubtrie
beschäftigt sei , den agierungsentwurf entschieden ablehnen
müsse * sic würde sonst ihre Bxistena auf das schwerste ge¬
fährden * Pie neuen Abgaben wurdaieine weitere Steigerung
der Arbeitslosigkeit herbeiführen * Daher sei aie gesamte

Arbeiterschaft ^ Absch “ «* - Debatte erklärte Magistrats-
direkter Pr . Hartl , daß ©ich eine nahezu einstimmige Ab¬
lehnung des Entwurfes , namentlich der Bett Jinsteuer ergeben
habe . Per ilagisträtadirektor dankte für die zahlreichen
Anregungen , die der Landesregierung vorgelegt werden würden
und schloß die Enquete , die eine ao große Anteilnahme der
Interessentenkreise bewiesen habe . ”
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Durch Bundesgesetz vom 28 , Jänner 1931 # B . G.

Bl . Kr . 43 wurde die Benzineteuer und die Kraftwagenabgsbe

eingeführt . Das Gesetz trat am i * Mai 1931 ln Wirksamkeit;

mit diesem $ age hatte die Wiener Kraftwagenahgab © zu bestehen

aufgehört.

Hauspersonalabgabe.

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Hausper¬

sonalabgabe blieben unverändert.

Die Zahl der abgabepflichtigen Haushalte , das

sind solche , die mindestens zwei Hauegehilfen beschäftigen,

betrug
Anfang

1929

insgesamt 6 . 584

davon beschäftigten
zwei Hausgehilfen 3 . 168

Gesamtzahl der Haua-
gehilfen im abgabe¬
pflichtigen Be¬
trieb 15 . 176

Von den Wiener Klubs waren Anfang 1929 - 19.

Ende 1929 und 1930 20 und Ende 1931 -16 abgabepflichtig . Die

abgabepflichtigen Klubs beschäftigten im Jahre 1929 - 94.

Ende 1930 - 99 und Ende 1931 - 75 Hausgehilfen.

Bei den Überprüfungen durch die Bevisionsstelle

kam es im Jahre 1929 zu 423 Beanständungen,im Jahre 1930 zu

404 und im Jahre 1931 zu 340 Beanständungen . Im Jahre 1929

wurden 195 , 1930 - 199 und 1931 - 134 Straferkenntnisse ge¬

fällt.

Ende des Jahres

1930 r >1929

6 . 340

14 . 598

5 . 960

4 . 740

13 . 634

1931

5 . 247

4 . 259

12 . 054

1 ) Ende JJovember.



in einem besonderen Falle beschäftigte sich

der Verfaesuagageriohtshof Uber eine Klage , die die Vcr-

fasföungswidrigkeit der Haar,personal abgab e behandelt ©, m der

.Beschwerde wurde angeführt , daß durch den Bescheid der Abgaben«

benifungsküiößiiöfehlen — diese hatte die Berufung gegen ©ine

rtcuervorschreibung abgewiecen - das Hecht auf Unverletzlich¬

keit des Eigentums und das Hecht der Gleichheit aller vor de©

Gesetze verletzt worden sei . Mach den Darlegungen der Be¬

schwerde sei das Hausperaonalabgabegeöetz in seinem ganzen

Inhalt , insbesondere aber der § 2 , Abs . 2 des Gesetzen ver¬

fassungswidrig . Ein © Hauoperoonalabgabe werde nur in »vien

eingehoben , dadurch werde der in Wien ansässige Bundeßhürgar

bei der Vorschreibung der Abgabe in dem Hechte der Gleichheit

bei der Binhebung in der Unverletzlichkeit dos Eigentums

verletzt.

Der Yerfassungsgerichtshof hat die Beschwerde

als unbegründet abgewiesen und den Beschwerdeführer verpflich¬

tet , die mit 10ü Schilling bestimmten Prozeßkosten der Gemeinde

Wien binnen 14 Tagen zu bezahlen , ln dem Erkenntnis hat der

Verfassungsgerichtshof ausdrücklich erklärt , daß dei Beschwerde

führer Rechtsanwalt Br . Hans Gürtler durch den angefochtenen

Bescheid der Abgabenberufungakorarniösion in einem Verfassung ^-

gesetzlich gewährleisteten Recht nicht verletzt worden sei.

ln der Begründung des Erkenntnisses wird aua-

gefiihrt , daß der Verfassungagerichtßhof keinen Anlaß gefunden

habe , an der Verfassungamäßigkeit ä && Kauap ©rconalahgaböge-

aetzee ein Bedenken zu hegen . Die Hausoersonalabgabe atell©

sich nach § 4 des Finanzverfaasungegeaetzes als eine
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ausschließliche Landes - oder Gemeindeäbgabe dar . Die Kompetenz

der .Bundesländer fiel lm * 7 des nnanzverf &esuagegeaetzea

geregelt . Eine Einschränkung in dem Sinne , daß ein Land eine

ausschließliche Landes - ( ind ®- } Abgabe nur einfUhren dürfe»

wenn auch alle anderen Bundesländer diese Abgabe einführen,

sei nirgends fcotgelegt und wurde dem bundesstaatlichen

Prinzip und dem Grundsatz der Abgabenaufteilung widersprechen*

Aber auch § 2 , Aoaatz 2 . des Hattapexaanalabgabegaaataea biete

keinen Anlaß zu verfassungsrechtlichen Bedenken . Eine Ver¬

letzung unter dem Gesichtspunkte der rechtlichen Ccj-eichstel—

lung der Geschlechter läge nur vor , wenn der einzelne Steuer¬

pflichtige nach seiner Zugehörigkeit zum männlichen oder

weiblichen Geschlecht rechtlich verschieden gestellt würde*

■ine solche ungleiche Behandlung der Geschlechter in Ansehung

des Steuerobjektes finde jedoch keineswegs statt . Fine Ver¬

schiedenheit bestehe nur hinsichtlich dar rtouerobjekte»

nämlich der liausgehilf en.

Pferdcabgabe.

hie gesetzlichen Grundlagen für die Finhebung

der Abgabe blieben unverändert * Pür jedes in Lien gehaltene

Pferd , das als Wagen - oder Keitpfefd ausschließlich oder

vorwiegend zur Personeabeförderung verwendet wird , ist eins

Abgabe von S 23ü • * für das Jahr zu entrichten , ifür die im

freien Lohnfuhrwerkegewerbe verwendeten Pferde sind für eine

Lizenz 40 f> im Jahre zu entrichten , wobei jedoch nicht mehr

als zwei Pferde für eine Lizenz gerechnet werden.

Mit einem Abgabesatz von S 29o . - waren im

Jahre 1929 - 176 , 193o - 139 und 1931 ' - Itt Pferde besteuert.
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Die Steuer von $ 40 . - wurde im Jahre 1929 und 1950 von je 19

und im Jahre 1951 van 18 Abgabepflichtigen entrichtet . Das Er¬

tragnis der Pferdeabgabe stellte dich auf Grund der lechnungß-

abSchlüsse im Jahre 1929 auf 59 . 771 S , 1350 auf 46 . 126 0 und

1951 auf 42 . 271 b.

Kündetabgäbe

Die gesetzlichen Bestimmungen für die ; inhebung

der Hundeabgabe blieben unverändert . Die Abgabe ist für jeden

im Gemeindegebiete gehaltenen Hund , der mehr als drei Monate

alt ist , zu entrichten . Die Abgabe beträgt für jeden Hund Z 12,-

Bedürftige Hundebesitzcr können im Wege des 'lierschutzvereines

Hundemarken zu einem ermäßigten Abgabesats erhalten . Die Abgabe

wird durch die magistratischen Bezirksämter eingchoben . Ihr

Erträgnis stellte sich im Jahre 1929 auf 958 . 514 3 , im Jahre

1950 auf 395 *670 und im Jahre 1951 auf 830 . 6ö6 ' . Bei der

Konskription wurden im Jahre 1929 - 82 . 896 Hunde erfaßt , 19 .30 -

79 . 640 und 1951 - 76 . 597 Kunde . Die Kahl der Kundebesitzer

geht seit dem Jahre 1926 ständig zurück . Im Jahre 1951 wurden

um über 2Ö . GQU Kunde weniger gezählt als im Jahre 1926 . ln

diesem Jahre brachte die Hundeabgabe ein Erträgnis von

1,115 . 527 Schilling , während sie im Jahre 1351 um rund 265 . 000

Schilling weniger einbrachte.

BetriebB eteuern  und Verkeh rest eu ern

Die Fü

Mit Landesgeaetz vom 29 - August 1922 wurde die

Fürsorgeabgabe für Banken , Bankiers und sonstige Personen , die

gewerbsmäßig Geld - oder Kreditgeschäfte betreiben , mit Aus¬

nahme der Sparkassen und der Erwerbs - und Wirtschaftsgenosson-
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schuften mit acht s'rozent festgesetzt * Mit Gesetz vom 9 . Februar

«

1923 wurde für die Dauer der Beitragslelctung der Bunde shaupt -*r * ,’ *
stadt Wien zu  den Kosten der Arbeitslosenunterstützung die ij

achtprozentige Abgabe auf 8 1/2 Prozent erhöht . Wurde die Ver¬

pflichtung der Bei tragsl ei btung zu den Kosten der Arbeitslosen - !. . I
Unterstützung einmal wegfallen , so ergäbe eich automatisch eine

iuI

Herabsetzung auf acht Prozent.
.

Durch Landeagesetz vom 20 . Dezember 1929 . L. G. B1.

Hr , 2/1930 wurde die Abgabe für diejenigen Unternehmungen , die
"V- I

bisher eine Sijrozentige oder eine 8 1/2 prasentlge Abgabe zu

entrichten hatten auf 6 Prozent ermäßigt . Die Ermäßigung trat

mit 1 , Jänner 1930 ln Geltung , " ie wurde 1m Zuge der Verband - j

lungen Uber die Abgabenteilung bis Kode 1935 si ’sti ' eckt . Die

Mindereinnahme ist mit rund 2,000 . 000 S veranschlagt . Gegenüber |

den anderen Ländern nimmt Wien bei der Bemessung dieser Abgabe j

eine mittlere Stellung ein . Der sechsprozentige "‘atz für diese

Kategorie von Abgabepflichtigen gilt in Steiermark ; in ™irol,

Burgonland und Vorarlberg beträgt der Abgabesatz bloß vier

Prozent ; in Oberösterreioh hat die Landesregle rang das Hecht

der Herabsetzung . Der achtprozentige Hatz gilt in Hiederöster - I

reich , Kärnten und Salzburg ; in Salzburg werden jedoch An-

schaffungabeiträge bis zur Höhe von zwei Monatsgehältern und

Remunerationen bis zur Höhe eines Monatsgehaltes in die Be¬

rnes sungsgrundlage nicht einbezogen , ebenso werden alle vom

Arbeitgeber abzuführenden Beiträge für öffentlich rechtliche
<

Versicherungen und Einrichtungen bei der Bernessungsgrundlago

gekürzt , sodaß die tatsächliche Abgabe weit unter acht Prozent
1a. Kfcaft.

bleibt.



Ile Einnahmen aus der PürsQrgeabg &be sind ln

den letzten  Jahren bedeutend gesunken . He Hechnungs abBchlüane

weisen folgende neträge aus:
1929 1930 1931

fehl Hing

Fürsorge &bgabe insgesamt 79 . 571 . 003 75,665 . 749 66,572 . 049

bavon entfielen auf

a ) die mit 4 Prozent
(4 X/l6 , 4 1/4 Prozent ) _ rt
veranlagten Betriebe 71,910 . 329 70 «081 . 187 o4 *248 . 93S

b ) die .mit 6 Prozent
(8 1/2 und 8 Prozent)
veranlagten .betriebe 7,660 . 47b 4, 084 .5b *~ 4 . p23 *913

Mit dem buckgang der Steuereingänge geht eine

Vermehrung der abgabepflichtigen betriebe einher , Es gat

Anfangs 1929 - 55 . 911 abgabepflichtige betriebe in bien , bade

1929 - 65 . 869 , Ende 1930 - 66 . 446 und i .nde 1931 - 68 . 107 ab¬

gabepflichtige betriebe , Bie Zunahme der abgabepflichtigen

Betriebe ist nicht einheitlich , bei den mit einem Steuersatz

von 6 Prozent ( 8 und 8 1/2 Prozent ) besteuerten Betrieben

verminderte sich die E&hl der Abgabepflichtigen . Anfangs 1929

gab es deren 281 , Ende 1929 - 261 , Ende 1930 - 264  und Ende

1931 - 249 betriebe.

Die Suhl der Beanständungen durch die icvi-

sionestelle unterliegt keinen sehr großen Schwankungen . -*ie

betrug im Jahre 1929 - 20 . 254 » 1950 - 24 *559 und 153 -j- - 21 . 159 .

Der Magistrat hat im Jahre 1929 - 1 . 671 Straferkenntniss©

gefällt , 1930 - 1 . 993 und 1931 - 1 . 610 Straferkenntnlsee.

Gegen die Einhebung der Fürsorgeabgabe wurde

in zwei Fällen die Klage beim Verfassungsgerichtshof ei ge¬

bracht.
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Die eine Beschwerde wurde von der österreichischen

Kreditanstalt für Handel und Gewerbe und die zweite vom

Wiener Bankverein eingebracht . Diese Beschwerde richtete

Bich gegen die Einbeziehung der statutenmäßigen Tantiemen

der Administrationsräte ( Verwaltungsräte ) in die ■oemco ^ u.ügs-

grundlage der FUrsorgeabgabe . Beide Beschwerden wurden abge-

wiesen , ln der Begründung hat der Verfassungsgerichtshof

ausgeführt , daß das Fürsorgeabgabegesetz mit der Verfassung

nicht in Widerspruch steht . Wenn die Parteien eine rechts-

irrtümliche Auslegung für gegeben erachten , so hätten &ie

sich an den Verwaltungsgerichtshof zu wenden gehabt ; dieses

hat übrigens der Wiener Bankverein getan und wurde auch

darüber entschieden . Mag man nun der Ansicht sein , daß die

Tantiemen als Gewinnstbeteiligungen nicht der Fürsorgeabgabe

unterliegen oder daß sie Dohncharakter haben und daher der

Abgabe unterliegen , so stehen beide Anschauungen nicht im

Widerspruch mit dem Verfassungsgesetz . Der Verfassungsge-

richtshof habe daher keinen Anlaß in den Tatbestand näher

einzugehen.

Konzessionsabgabe.

Die gesetzlichen Bestimmungen über die

Konzessionsabgabe blieben unverändert . Das Erträgnis der

Abgabe weist nur geringe Schwankungen auf . Es betrug nach dem

BechaungsabSchluß im Jahre 1929 - 909 . 099 Schilling , 1990

499 . 717 und 1991 - 910 *496 Schilling . Die Zahl der Abgabe¬

pflichtigen betrug Anfang 1929 - 10 . 927 , Ende 1929 - 11 . 009 ,

Ende 1990 - 11 *749 und Ende 1991 - 12 . 842 . Die Zunahme der



Abgabepflichtigen ist eine Folge von Leueinreihungen . In die

Abgabepflicht wurden neu einbezogen : die Vieh - und Fleisch-

händler , die Laetfuhrwerker und die Inhaber von Autofahrschulen

Die Einbeziehung von bisher nicht abgabepflichtigen Erwerbs-

unternehinungen in die Abgabepflicht erforderte auch eine

größere Arbeit der Revisionsstelle * Die Bevisionsstelle hat

im Jahre 1929 - 55 , im Jahre 1950 - 55 $ und im Jahre 1951 -

555 Erhebungen vorgenomnen . Straferkenntniosc wurden nicht

gefällt.

Fremdenzirnme r abgabe.
tk  r in n , - j», .mj>( j jim **r <*i;i nti'WTTiiir' TWWWnrrrT

Mit Gesetz vom 1 . April 1927 wurde für die

Jahre 1927 , 1928 und 1929 ein Nachlaß von 4-0 und 50 Prozent

gewährt . 1er vieteigprozentige Nachlaß war an die Bedingung

geknüpft , daß in dem abgabepflichtigen Betrieb in jedem der

Jahre 1927 , 1928 und 1929 achtzig Prozent der im Jahre 1926
■ . V

zu entrichtenden Abgabe für Investitionen verwendet werden.

Der fünfzigprozentige Nachlaß wax* an die Bedingung geknüpft,

daß bis zum 51 . Dezember 1928 zusammen 250 Prozent der Abgabe
" ■ ' v; . S

des Jahres 1926 investiert werden . Dhse Aktionen waren also

mit 51 . Dezember 1929 begrenzt und es wäre ohne neue ge - • !

setzliche Verfügung vom 1 . Jänner 1950 an , der ursprüngliche I

Abgabesatz in Kraft getreten.

Das Land Wien hat nun auch für die folgende

Leit die Steuerermäßigungen eingeräumt . Durch Landesgesetz

vom 20 . Dezember 1929 , L. G. B1 . Kr . 7/1950 wurden die Abgabe¬

beträge für Vermietungen ohne irgendwelche Bedingungen um

ein Viertel der ursprünglichen Abgabensätze ermäßigt . Bin
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weiteres Achtel der normalmäßigen Abgabe kann in den Jahren

1930 und 1931 gleichfalls aurückbehalten werden ; doch wurde

die Bedingung gestellt * daß für diesen Betrag Investit Ionen

oder AnSchaffungen gemacht werden » Pa es sich um kleinere

Summen handelt als bei der ersten Aktion und da keine au-

Schulpflicht für Investitionen aua eigenen Mitteln festgesetzt
^ . .

wurde , war es möglich , von den seinerzeitigen strengeren
i / I

Bedingungen abzugehon . Bö  entfiel also die seinerzeit vorge — j

schriebene Anmeldung der invößtxtioneu und deren Gutheißung

duroh den Magistrat . Per Abgabepflichtige hatte , soweit es

sich um Investitionen und Anschaffungen des Jahres 1930 handelt,
■

bis zum 30 . Juni 1931 . für das Jahre 1931 bis zum Jo . Juni §
1932 dem Magistrat einen Ausweis über diese Ausgaben vorzu-

j;

Xeijen , Der Magistrat hatte die Reihungen unter Beiaiehung von
- ~ : ; .

Ye rt rauariepe rsonen aus dem Kreise der Branche angeh o rigen

Gesuchsteilera , nötigenfalls von Fachleuten der für die

Investitionen oder Instandsetzungen in Betracht kommenden

Brauchen zu überprüfen « Krgab sich hiebei kein wesentlicher
-■  I

Anstand , so wurde der Nachlaß endgültig wirksam . War die Ver¬

pflichtung sur Durchführung in einem geringeren Ausmaße er¬

füllt worden , so trat eine dömexitsprechende Kürzung des Bachlas-

aes ein , nicht aber , wie dies im Gesetz vom X* April 1927 noch |

festgesetzt und auch in dem Magistratsentwurf vorgesehen war,

ein völliger Verlust » hur in dem einen einzigen Ball wurde

der Nachlaß unwirksam , wenn er erwiesenermaßen auf Grund von

falschen oder Seheinfakturen oder von £cheAnkäufen erwirkt

worden ist.

Bs war weiter vorgesehen , daß jeder Nachfolger



im Betrieb unter den gleichen Vo raues et zungen wie sein Vor¬

gänger an den Begünstigungen teilnehmen konnte » 3usn Zwecke

der Überprüfung der vorgelegten Fakturen wurde die Auskunft3

Pflicht festgesetzt.

:oe r Nachteil , gegenüber den bisherigen Fr-

mäBigungen , bei denen die Abgabepflichtigen fünfzig Prozent

zurückbehalten konnten , ist unbedeutend . Bei jenen Betrieben*

die nur von der vieaigprozentigen Srm &Sigung Gebrauch ge¬

macht haben , ißt der Unterschied nur ganz geringfügig { 2 1/2

Prozent ) • Bei allen anderen wird der unterschied reichlich

dadurch aufgewogen , daß sie ein Viertel des Küoklaeses zu

ihrer freien Verfügung haben , während früher der gesamte

Aue kl aB an die Bedingung einer sehr bedeutenden zusätzlichen

Investition geknüpft war . Nahezu alle Betriebe aber nehmen

noch an der Begünstigung bei der kahrungs - oder Geattteittcl«

abgabe teil und werden , wenn man den dort festgesetzten

swanzigprosentigen Investitionsnachlaß zu diesen Begünsti¬

gungen addiert , im Durchschnitt zumindest eben so gut ab«

schneiden , wie bisher.

In dem Gesetz wurde vorgesehen , daB die Geznwte-

de ein Fünftel der für die Jahre 1920 und 1931 zu entrichten»

den Abgabebeträge für die zwecks der FreiBdenverkahrapropagarda

zu verwenden hat . Damit trat an '-teile der bisherigen , fall*

weisen und von den Ermessen des Gemeinderates und den kög-

lichkeiten des Budgets abhängigen Dotierung eine teste

Widmung für die awecke der FremdenverkehreFörderung . Ohne

iiXkißfi  Einräumung dieser 11 oue re mäh Igung nncte « i um

2,600 . 000 Schilling größere Einnahmen , die auf diese Weise



der privaten Wirtschaft zugute kamen * Ide Wirksamkeit der

neuen Ermäßigungen begann am 1 * Jänner 1930 ; wurde durch

Vero &nung der Landesregierung um je ein Vierteljahr verlängert#

in den Verhandlungen über die Abgabenteilung wurde die Geltung

der Ermäßigung bis Ende 195 !? vereinbart . Bei dieser Gelegenheit

wurden eine Reihe von Bestimmungen des Gesetzes neu textiert

um einer allfälligen Anfechtung der Premdenzimmerabgabe wegen

"Gleichartigkeit * mit der WarenumsatzSteuer im vorhinein zu

begegnen . Die neuen Bestimmungen und die GeltungsVerlängerung

der Ermäßigung bis Ende 1935 sind in dem Landtage ©etze vom

4 . März 1931 . L . G. B1 . Kr . 16 enthalten.

Die Steuerermäßigung haben die meisten Hotel¬

betriebe ln Anspruch genommen . Im Jahre 1929 war zur Erlangung

eines 40 prozentigen Steuernachlasses eine Investitionsver-

pfliohtung in einem Ausmaße von 8o Prozent der Abgabe des

Jahres 1926 erforderlich . Um einen Steuernachlaß in der Bähe

von 50 Prozent zu erlangen , waren 250 Prozent der Abgabe für

das Jahr 1926 für Investitionasweeke zu verwenden . Die bahl

der Betriebe , die eine Ermäßigung der Abgabe in Anspruch ge-
aus

nommen haben , ist der folgenden Übersicht zu ersehen.

1929 1930 1931
2ahl der Betriebe

mit einem Cteuar-
nachlaß von

40 50
Prozent Prozent

Insgesamt 48 169
und zwar

Hotels 25 102
pena iv.n# n 18 54
Sanatorien 3 7
peneionate 1 6
sonstige Betriebe 1

die die Begünstigung von
einem Achtel des Abgabe-
betrage © - neben der Be¬
günstigung des Yiertela-
in Anspruch nahmen

379 392

215
107

11
36
10

225
108

11
408
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Die invcßtltlonsverpflichiung für Betriebe*

die den . 50 prozentigen Nachlaß in Anspruch nahmen , war mit

51 . Beaoaber 1928 begrenzt . Betriebe * die eine Ermäßigung

von 40 Prozent dea Abgabebeträges beanspruchte » , hatten im

Jahre 1929 eine invcetitioasverpflicfctung in der Höhe von

386,495  Schilling übernommen. Für das Jahr 193b verpflichteten
sich die Betriebe zu Investitionen und Anschaffungen im

Betrage von 1,173 . 365 Schilling,

Die Ermäßigungen kommen in den cinkenden

Ergebnissen der Fremdenzimmerabgabe aum Aundruok . Dieses

betrug im Jahre 1923 ~ 4 *762 *7Jo Schilling * 1330 4,27p *v6l

und 1331 - 3 , 360 . 834  Schilling . Auf die einzelnen Gruppen,

von .Steuerträgern auf ge teilt , ergeben sich folgende betrüge:

Eotela
Pensionen
Sanatorien
Pensionate
sonstige Betriebe

zusammen +) .

1923

4,438 . 160
142 . 510
139*u99

22 . 839
4 »344

19>j

3,749,664
136 . 571
142 . u23

15 . 682
2 . 465

4,ü46 . 4o5

1951

3,124 »522
109 . 209

93 . 631
15. 337

2 . 446

3,391 *1454,8ob «932

Die fahl der abgabepflichtigen Betriebe blieb

im wesentlichen unverändert ; dies gilt auch von den Betrieb «*» ,

die eine Ducatz abgab e zu entrichten haben , ns waren abgabeH

pflichtig:

) He : umme etimret mit den fahlen des RechmingBßbaehlusses
nicht überein , da ec sich in dem vorliegenden Falle um
die steuerein sahlungcn , im *cchnungsabschluB um die
Steuerv o äs  ehreHungen  handelt.



1929 1950

Betriebe
insgesamt
und tWfir

Hotels .
Pensionen
Sanatorien
Pensionats
sonstige

Betriebe

Betrie¬
be ins¬
gesamt

400

229
10 6

12
42

11

Betrie¬
be mit
Zusatz -
abgab e

228

171
38

oo

Betrie¬
bs ins¬
gesamt

4u 3

10

1

251
108

11
42

11

Betrie¬
be mit
Sasatz-
abgabe

224

170
3?

7
9

126
1951

Bötrle - Betrie¬
be ine - be mit
gesamt Zusatz-

abgabe

392

229
108

11
4c

228

173
37

7
10

8

Bie Abgabenve rwältung hatte ip Jahre 1929 *

4 *800 Abrechnungen zu.  bearbeiten , 1930 - 4 *200 und 1931 -

4,584 Abrechnungen . Die rcvielonsetellc hat im  Jahre 1929 - 189,

1930 - 79 und 1931 - 159 Abrechnungen beanständet . Im Jahre

1929 hat der Magistrat in 994 Fällen die Abgabe im Y.Jege amt¬

licher Bemessung festgesetzt , in Jahre 1930 in 774 und In

Jahre 1931 in 371 Fällen . Straferkenntniose wurden in Jahre

1929 - 47 , 193o - 3 und 1931 - 2 gefällt.

Ankündigungeab ga^ .

Bas Gesetz über die AnkUndigungsabgabe stammte

von 2 . Bescmber 1921 und war in vielen Teilen bereits veraltet«

Überholt war die Berechnung der Abgabe , eile in bestimmten

Fällen mit 15 Papierkronen , für einen Quadratmeter der bean¬

spruchten Ankündigungafläche berechnet wurde . Bös bisher

geltende Gesetz wurde auch der neueren technischen hntwiealuag

des Ankiij.idigUBgswe senq nicht mehr gerecht .. In der Novelle vom

20 . Beacmber 1929 , L. G. B1 , Br . 5/1930 wurden eine :eih © der

Best imtaungen des Gesetzes über die Ankündigung^ abgab0 abge-

ändort und zugleich eine Ermäßigung der Abgabe um ein Fünftel



eingeräumt , Die Änderungen bezogen eich auf folgende Punkte.

Der § 2 erhielt eine neue Fassung , wonach auch die Ankündigung

mittels Wiedergabe dee gesprochenen Wortes als abgabepflichtig

erklärt wurde . Die bisherige Bestimmung über die Abgabepflicht

von Ankündigungen durch Lichtwirkungen wurde durch die Hinzu¬

fügung der Worte noder durch besondere Apparate ” schärfer

umgrenzt . In sinngemäßer Auslegung wurde bei den Befreiungen

für Ankündigungen an den eigenen Betriebsmitteln auch dao

Ausrufen durch Personen von der Abgabe freigestellt . Don Punkt

3 , Ab3 . 1 deo | 5 der von den Befreiungen handelt , wurde eine

erweiterte Fassung gegeben . Es sind nun ”Ankündigungen des

Geschäftsbetriebes des Ankündigenden , vor oder in seinen

Geschäftsräumen , an seinen Waren oder Betriebsmitteln oder an

dem Gebäude in dem sich sein Geschäftslokal befindet und die

diesen Geschäftsbetrieb betreffen ” von der Abgabe befreit.

Heu war die Feststellung * daß die Kosten für

die Herstellung von Ankündigungen in die Bernes «aungogrundlage

nicht einzurcchn .cn sind . Damit war ein alter Streitpunkt aut>

der weit geschaffen , der für die Entwicklung des Ankündigungs-

wesen von hoher Bedeutung war , da die Heratellungokofsten lns~

beson &ere von Lichtreklamen vielfach höher waren Hiß

für dis Anbringung r,u entrichtenden Entgelte.

Klarer gefaßt ist die Besteuerung über die

Ankündigungen die von Vermittlern besorgt werden , liier wbj

biöher die Möglichkeit einer Doppelbesteuerung gegeben , Sie

wird künftj |}iin vermieden.

Hervorzuheben ist die liege lung der Bemeesunga-

Grundlage . Bieber war die Bestimmung im Gesetze so , daß nicht



ohneweiters das dem Magistrat genannte Entgelt als Grundlage

genommen werden mußte . Es hieß vielmehr im % 5 , Absatz 1 : ff Bei

Ankündigungen , die durch Lichtwirkungea , Anstrich , Druck oder

in anderer Art durch mechanische oder chemische Vervielfälti¬

gung hergestellt werden , ist , wenn für deren Anbringung , Aus¬

stellung oder Vornahme ein Entgelt nicht entrichtet wird,

oder sich das wahrheitsgemäße Entgelt nicht verläßlich feet-

stellen läßt , eine Abgabe von 0 ’ 15 g pro ra2 des Ausmaßes su

entrichten " . Abgesehen davon , daß man mit einem Entgelt von

lä Papierkronen pro Quadratmeter nicht hantieren kann , wurde

irgendeine Valorisierung ©Ziffer , wie seither die Erfahrung

gelehrt hat , in der Praxis zu großen Ungerechtigkeiten führen.

Der ?s’ert der Ankündigungsflächen innerhalb Wiens ist so

außerordentlich verschieden , daß irgendeine Durchschnitto-

ziffer nicht das richtige treffen kann . Man braucht nur eine

W&ndfläehe oder Lichtreklame in der kärntneratraße mit der

in einer Nebengasse in Floridsdorf in Vergleich zu ziehen,

am die Unmöglichkeit zu erkennen , mit einem gleichmäßigen

Betrag pro Quadratmeter zu bemessen . Ein vielleicht den

fiskalischen Notwendigkeit ;es genügender Durchschnitt *ssat z

würde die mlnderwertlgen Objekte in den Vorstädten au hoch

besteuern , hingegen gerade die wertvollsten Ueklaxnen in den

Hauptstraßen zu wenig erfassen . Der Magistrat behielt sich

deshalb das Hecht vor , dort , wo für die Anbringung einer

Ankündigung ein Entgelt nicht entrichtet wird oder das wahr¬

heitsgemäße Entgelt nicht verläßlich feststellbar ist oder

nicht den ortaübliohen Preisen entspricht , die Bemeaeungs-

grundl &ge durch Vergleich mit Entgelten xür ähnliche An¬

kündigungen festzuoetzen . Zur Ermittlung dieser Bemessung «-



grundlage können nötigenfalls Vertrauenspersonen aus dem

Kreise der Seklamefachleute beigezogen werden . j

Ab ® für öfföxvtlich © AnKüxidi ĵu.rig0n I

brachte in den Jahren 1929 - 1931 folgende Erträgnis »* : 1929 -

1,018 . 980 Schilling . 1930 - ' 893 . 883 und 1931 - 824 . 068 Schilling

Abgabepflichtig waren Anfangs 1929 - 221 Personen , &nde 1929

281 , Ende 1930 - 901 und Ende 1931 - 1 . 402 Personen . Die

Abgabenverwaltung hatte 1929 - 3 . 423 Abrechnungen , 1930 -

2 . 554 und 1931 - 1 . 736 Abrechnungen zu bearbeiten . Die Kevi-

Bionsstelle hat 1® Jahre 1929 - 87 . 1930 - 5Ü0 und 1931 - 993

Abrechnungen beanständet . Straferkenntniese wurden im Jahre

1929 - 49 , 1930 - 33  und 133 ^ - 15 gefällte

Ana_eig ;qnttb ^ abe.

lurch Landesgesetz vom 20 . üez ;en "bör 1323 ,

L. o . il . hr . 6/1930 wurden die Abgabenbeträge um ein Drittel

ermäßigt . Die Ermäßigung wurde von Vierteljahr zu Vierteljahr

von der Landesregierung verlängert . Auf Oruud der Verhand¬

lungen über die Abgabenteilung wurden äie Steuerermäßigungen

durch Landesgesetz vom 25 . februar 1931 . h . G. Bl . Kr . ll/1931

hi - Ende 1935 erstreckt . Überdies wurden für die im Kleinen

Anzeiger erscheinenden , lediglich Arbeite - oder Stellenge¬

suche enthaltenden Anzeigen der Abgabensatz von 5 auf 4

Prozent des . zu entrichtenden Geldes herabgesetzt . Die Er¬

mäßigungen haben das Abgaben « rträgnla nicht unbedeutend ge

schmälert . Daa Erträgnis betrug

insgesamt S 5,064 . 85,/
und von —-»o* oen

Tages *oitungen ß 3 >3** . <£J±
pachlättern 3 SMJI 41 . 887
Annoncenexpeditionen S -̂ / 1,6J8 . 67,»

1930
3,634 . 427

2,193 . 180
17 . 689

T *07 <i «5P,

1931
3,068 . 668

1,874 . 085
12 . 582

1 , 182 . 001
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Der Magistrat hat in einer Reihe von Fällen

die Abgabe im Wege amtlicher Bemessung festgesetzt , und zwai

im Jahre 1929 in 417 Fällen , 1930 in 328 und 1931 in 430

Fällen * Die Beviaionsstelle hat im Jahre 1923 - 28ü Abrech¬

nungen beanständet , im Jahre 1930 - 236 und 1931 ~ ?° 4 Ab¬

rechnungen * ntraferkermtnisse hat der Magistrat im O'ahre 1929 -

116, 1930 - 97 und 1931 - 29 gefällt.
In einem besonderen Fall wurde die Verfassungs - j

mäßigkeit der Anzoigenabgabe angefochten.

Die Reichsorganisation der Kaufleute Öster¬

reichs hat den Magistrat im März 1930 mitgeteilt , daü die

von ihr herausgegeben © ZeitM>ohr if c { Die ki -ugc Huusf rau ent

gelt liehe Inserate aufnehme « Die Reichsorganisation harte

aber die Anseigenabgabe für verfassungswidrig , weshalb sie

keine Zahlungen leiste.

Der Magistrat hat die Reichs Organisation

daraufhin aufgefordert Abrechnung zu legen , widrigenfalls

die amtliche Bemessung vorgenomuien werden müsse , ui e teichs-

organisation hat gegen diese Aufforderung keine Berufung

sn die Abgabenberufungskoimniesion eingebracht , oondem Ab¬

rechnung gelegt und die Abgabenbeträge eingezahlt . Wohl aber

hat sie unmittelbar eine Beschwerde an den Verfassungegerichta«

hof wegen Verletzung des verfassungsgesetzlioh gewährleisteten

Eigentumsrechtes ergriffen , . weil nach ihrer Meinung das An-

zeigenabgabengeaetz verfassungswidrig sei.

Bei der Beurteilung dieser Rechtsfrage hat

es sich darum gehandelt , ob der administrative Instanzenzug

erschöpft sei . weil nach Artikel 144 B. Y. a . nur unter dieser



Voraussetzung eine Ve rf ss sungsge rieht Bhpf Beschwerde zulässig

ist . Der Magistrat hat eingewendet , daß der Instanzenzug nicht

erschöpft sei , weil gegen seinen Bescheid keine Berufung an

die Abgab enberufungskoraraiseion eingebracht worden aei.

Der Verfasaungsgerichtshof hat in seinem Er¬

kenntnis vom 12 . Jänner 1931 die Beschwerde mangels Erschöpfung

des administrativen Inetanzenzuges abgewiesen , ln seinem Er¬

kenntnis hat er der Ansicht des Magistrates beigepflichtet,

daß gegen den angefochtenen Bescheid eine Berufung an die

ADgabenberuf -ung 3kommtßöi ob möglich sei , weil innerhalb von 6

Monaten noch eine amtliche Bemessung erfolgen könne und cs

daher fraglich sei , ob die vorläufige Verfügung endgültig cei

oder Ihr ein anderer Bescheid nachfolge . Erfolge eine amtliche

Bemessung nicht , dann könne oinnen o.ßr Irl st von pG l '&gen,

gerechnet vom Ablauf des 6 . Monates nach Erlassung des vor¬

läufigen Bescheides , die Berufung an die Abg &benberalunga-

komraission ergriffen werden , gegen deren Entscheidung uann

eine Beschwerde an den Yerfassungsgerichtsnof möglich sei.

Wenn eine amtliche Bemessung vorgtmomraen werde , dann könne

mit der Berufung gegen den 3 eineosung cb c aehe xd auch die vor¬

läufige Verfügung bei der Abgabenbe rufungakommiasion angefochten

werden.

Ab gabe von freiwilligen Feilbietungen ^,

Der Abgabeaatz bei Feilbietungen wurde durch

Bandesgesetz vom 10 . Juli 1951 * L. O. Bl * Hr . >8/1931 ermäßigt.

Bereits mit Gesetz vom 23 . Dezember 1926 , L. G. Bl * für Wien

Ijr . 31 , hat der Wiener Landtag den Magistrat ermächtigt , den
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nach § 2 , Ahs . X, lit . b des Gesetzes vom 15 . Juli 1921 . L . G. B1.

für Wien Nr . 92 , geltenden Abgabesatz von 7 Prozent bei frei¬

willigen Feilbietungen bis auf 5 Prozent zu ermäßigen . Der

Magistrat hat damals seine Gesetzesvorlage mit der Abwanderung

wertvoller c aon lungen und Kunstgegenstände zum Sweok der frei¬

willigen öffentlichen Feilbietung ins Ausland begründet , deren

Wenn schon die Abwanderung von Kunotgegenständen nicht verhindert

werden könne , so habe die Gemeinde Wien das größte Interesse,

daß solche Auktionen in Wien stattfInden , weil dadurch der

Fremdenverkehr nach Wien gelenkt werde , woraus Handel und Ge¬

werbe . insbesondere die Hotelinduetrie Vorteile zögen . Seither

hat die Wirtschaftlage eine außerordentliche Verschlechterung

erfahren , ln Zusammenhang damit gelangen große .Sammlungen zur

Feilbietung , wobei die Gefahr der Abwanderung gewachsen ist,

da das Inland an Kaufkraft sehr eingebüßt hat.

Die Interessenten haben darüber beim Magistrat

vorgeaprochen und gebeten die Versteigerung besondere wert¬

voller Sammlungen in Wien durah eine noch weitergehende Er¬

mäßigung der Feilbietungsabgabe zu ermöglichen . Der Magistrat

hat nach erfolgter Prüfung des Tatbestandes dem Landtag den

Entwurf einer Gesetseonovelie vorgelegt , der die Möglichkeit

einer Ermäßigung der Feilbietungsabgabe bei freiwilligen

Feilbietungen bis auf drei Prozent vorsah . Der Landtag hat die

vorgeschlagene Änderung in dem obigen Gesetz zum Beschluß

erhoben.

I;le Feilbietungsabgabe bracht © folgende erträg-
iooq jni q  Schilling , 195 ^ **■ / 17 * 078 undnisae : im Jahre 19 ^ 9 - 411 * . cnuiiogi „j
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1321 ~ 366 . 176 Schilling,

Wasoerkraftabgabe .

Daa Gesetz über die Einhebung einer Abgabe vom

Verbrauch von Gas und elektrischem Strom in Wien war in seiner

Geltung bis Ende dee Jahres 1932  begrenzt . Die Geltungßfrist

wurde durch Gesetz vom 4 « Uarz 1921 » L . G,B1 * hr . 17 bis Ende 1925

erstreckt . Im übrigen blieben die bisher geltenden Bestimmungen

über die Wasserkraf tabgabe unverändert.

lae Erträgnis stellte sich im Jahre 1929 auf

4,001 «614 Schilling , im Jahre 1930 auf 4,599 . 942 und im Jahre

1921 auf 4,707 . 382 Schilling.

Der Wasserkraftabgabe unterlagen Anfang 1929 -

158 , Ende 1929 - 151 » nde 1930 und 1931 - 147 Abgabepflichtige.

Dis Abgabenvei ’w&ltung hatte im Jahre 1929 - 1 . 974 » 192o - 1,922

und 1921 - 1 . 729 Abrechnungen zu bearbeiten , Für den 2weck der

AbgäbenbeTnesauug wurden von '-achveratändigen im Jahre 1929 -

217 Berichte erstattet , 1930 - 220 und 1931 - 138 Bericht » .

Feuerwehrbeitrag.

Die vmhebung der Beiträge der Feuervereicherten

zu den Kosten der Feuerwehr der Stadt Wien beruht auf dem Ge¬

setze vom 14 . Juli 1922 . L . G. B1 . Kr . 109/22 . Me gesetzlichen

Grundlagen blieben unverändert . Die Abgabe wird in dei K3h©

eines Drittels von der Gesamtleistung des Versicherungsnehmers

eingehoben . Die Abgabe lieferte folgende Erträgnisse : im Jahre

1929 - 3,621 . 979 Schilling , 193o - 3 . 865 -722 und 1931 -
'

3,787 . 398 Schilling.

Die Abgabe wurde im Jahre 1929 von 55 , in den
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Jahren 1930 und 1931 von 57 Versicherungsanstalten abgerechnet.
Außerdem wurden im Jahre 1929 - 67 , 1930 - 102 und 1931 * Ü3

Versicherungsnehmer von ausländischen Versicherungsanstalten
besteuert . Die Abgabenverwaltung hatte im Jahre 1929 - 763»

1930 - 1 . 213 und 1931 - 919 Abrechnungen zu bearbeiten . Die

’levisionasteile hat im Jahre 1929 - 21 , 1930 - 19 und 1931 -

25 Abrechnungen beanständet.

Boden - und Uietsteuern.

Die Boden - und Mietateuern waren in den letzten

Jahren wiederholt Gegenstand bedeutsamer gesetzgeberischer

Akte . Das Land Wien hat zwei neue Steuern fingefährt # eine

Bodenwertabgabe vom verbauten und eine vom unverbauten Grunde.

Auch die Wohnbausteuer ist in einer Reihe von wichtigen

punkten geändert worden.

Die Grundsteuer .

Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen blieben

unverändert in Geltung , Die Erträgnisse der Abgabe sind ge¬

ringfügig gesunken , Sie betrugen im Jahre 1929 - 492 . 114

Schilling , 1930 - 492,059 und 1931 - 489 . 033 Schilling.

Die Zahl der Grundsteuerkonten ist etwas ge¬

stiegen ; sie betrug Anfang 1929 - 21 . 615 , Ende .1929 - 22 . 054*

Ende 1930 - 22 . 622 und Ende 1931 - 23 . 411 . Um Befreiung von

der Abgabe aus dem Grunde der Gemeinnützigkeit haben im Jahre

1929 - 14 Parteien angeeucht . In 12 Fällen wurde die Abgabe¬

befreiung zuerkannt.

Bodenwer tabgab evo n verbauten Liegensohaxten.

In den Parteienbe spreehungen über die Ab¬

änderung dos &£ietcngesetzes und die damit zusammenhängenden



Gegenständ « wurde zugebilligt , daß in Wien Mietern in Häusern

mit besonder © hohen InstandhaXtungekosten . di « einen mehr als

viertauserwachen Friedenseins nötig machen « Zuschü »»e tum Miettiae

aus öffentlichen Mitteln gegeben werden können und daß das Land

Wien für diese zwecke eine Bodenwertabgabe von verbauten Liegen¬

schaften erheben kann.

Der Wiener Landtag hat in seiner ntsung vom 25.

Juni 1929 das Gesetz Uber die Bodenwertabgabe von verbauten

Liegenschaften beschlossen « Wach diesem sind alle verbauten Lie¬

genschaften abgabepflichtig , deren Bodenwert am 1 . August 1914

mindestens 300 Kronen betrug . Loch gibt • • eine Leihe von Aus¬

nahmen * La ® Ausmaß der Abgabe beträgt für Liegenschaften bei
i

einem Bodenwert nach dem Ptand vom 1 . August 1914

von 500 bio ausschließlich 6oO Kronen für den m2 1 Groschen

• 6co * * 900 * * * tf 2 *

" 900 oder mehr * 3

für jede Krone der Mtetain » (wert - ) Eumme des Bau ©«» nach dem

rtande vom 1 . Auguat 3*9X4 * 3)le Höchstgrenze der Abgabe ist mit

4«5 vom Tausend des* abgabepflichtigen Bodenwertes begrenzt.
Der Bodenwert wird für die abgabepflichtigen Liegenschaften amt¬

lich ermittelt und den Eigentümern bekanntgegeben . Gegen den

Bescheid womit der Bodenwert festge ©teilt wird , können :Anwen¬

dungen erhoben werden , })&.« Gesetz sieht hier ein besondere»

Schlichtungsverfahren vor * bei dem nicht die Bemessungsbehörde#

sondern beeidet « Sachverständige das entscheidend « Wort sprechen.

Biese ® Verfahren ist dem Wertsuwachoabgabegesetz entnommen und

hat sich für die zwecke der We rt zuwachsabgab e seit Jahren schon

außerordentlich bewährt . Für die vom Eigentümer zu zahlende
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Bod ©nwe rtabgab e hat dl © Geiseln &e ©in gesetzliches Pfandrecht

mit Äetft Vorzugsrecht vor allen Privat Pfandrechten . Die Boden-

wsrtabgabe darf nicht auf die Bestandnehmer iiberwälst werden.

Für die Durchführung des Gesetzes Uher die Bodenwertsbgabe

von verhauten Liegenschaften wurden nähere Bestimmungen in

der Ve roiö nung der Wiener Lande a regle rang vom 19 . Dezember 1929*

L. G. M . I*r . 40 erlassen.

Per Abgabe unterlagen Ende 1929 - 2 . 600 , Ende

1950 - 2 . 666 und Ende 1931 - '2 . 668 Liegenschaften . Im Wege

amtlicher Bemessung wurde die Abgabe im Jahre 1929 in 1 . 400

Fällen festgesetzt , im Jahre 1930 in 2 . 0&7 und im Jahre 1931

in 2 . 378 Füllen.

Die Bodenwertabgabe von verbauten Liegenschaften

warf folgende Beträge ab : 1929 - 672 . l ?ö Schilling * 1930 -

2,672 . 733 und 1931 - 2,791 . 514 Schilling,

in einem Fall © wurde das Gesetz über die Boden¬

wertabgabe wegen Yerfa ?ssungf ?widrlgkeit beim Verfasisungsge-

richt :?hof angefochten . Der Hage lag folgender Tatbestand au-

g runde.

Ein in oberdsterreich wohnhaftes Ehepaar be¬
sitzt in Wien in der Jeeefstadt ein haus mit einem dazugehö¬
rigen 293 Geviertmeter großen Garten , Pie Hausbesitzer suchten
beim Magistrat um Befreiung ihres Hausgartens von der Boden¬
wertabgabe von unverbauten Grundflächen an . Das Ansuchen wurde
vom Magistrat abgewiesen und die Partei aufgefordert , die
Selbsteinseh &taung einsubringen und die Abgabe einsuzahlen.
Der Bescheid des Magistrates enthielt die Belehrung , daß
gegen diese Entscheidung ein abgesondertes lechtsmittel nicht
außtöfce . Eine Berufung dagegen könne vielmehr erst zugleich
mit einer Berufung gegen den seinerzeit zueusteilenden
Zahlungsauftrag ergriffen werden . Die Hausbesitzer brachten
gegen diesen Bescheid die Beschwerde beim Verfaoöungagerichts-
hof ein . in der Beschwerde wurde Verletzung des . verfassungs¬
mäßig gewährleisteten Eigentumsrechtes durch den Bescheid
des Magistraten behauptet , weil das besetz über die Bodenwert-
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abgabe verfassungswidrig sei , , ^
Bor Yerfassungsg ©rieht ahof bat beute das i r-

kenntni « über diese Beschwerde verkündigt . Die Beschwerde wurde
sur &ekgtwlefeezu in der Begründung führte der Verfaeaungsgerlöht*
hof aus * daß ©ine Beschwerde nach Artikel 14-4 des Bun&ee - Yer-
faeßungsgesötzes erst nach Krach3pfwng des administrativen
Inatanaenzuges innerhalb vier Wochen nach Zustellung dee Be¬
scheides der lotsten Instanz eingebracht werden kdnne . Me
Hecht &mittelbelehrung in dem angefochtenen Bescheid des Magi¬
strates » daß ein abgesondertem Rechtsmittel nicht zuatehe,
entspreche den Wiener lan &esgeaet »liehen Bestimmungen Über die
Abgabenbe rufungskommisalon » Da also gegen diesen Bescheid noch
ein Rechtsmittel zuctobe , sei der Inst &nzeazwg nicht erschöpft,
weshalb die Voraussetzungen des Artikels 144 des dundee - Ver-
fsssungegesetses nicht gegeben seien . Soweit der Beschwerde¬
führer weine Beschwerde gegen die Verfugung im angefochtenen
Bescheid * daß er die "elbsteinachätzung einzubringen und die
Abgabe einsusahlen habe * ausgedehnt habe » fohle ihm hi ©au naoli
den Artikeln 139 und 140 des Bunde ®- Verf *ß«mageges *t s • c aur
Anfechtung des Betonwerk Abgabe #* setze » wegen V* rfaeoungswidrlg-
keit die Aktivlegitimation.

Bodenwertabgabe von unverbautem &runde .

Fine Bodenwertabgabe von verbautem und uaver-

b &utem Grunde wurde mit Gesotz vom iS . Dezember 1919 in Wien

eingeführt . Durch das Gesetz vom 19 . Jänner 1925 wurde die Ein-

kebuag dieser Abgabe sistiert * Von einem feil der verbauten

Flächen wurde mit Gesetz vom 29 * Juni 1929 eine Bodenwertabgabe

neuerlich zu dem Zwecke singahoben , um daraus Buachüeac zu

Mietzinsen , dis daß Viertausendfache übersteigen * durch di©

Gemeinde zu leisten.

Durch das Kleinrentnergeaetz wurden die Ge¬

meinden verpflichtet vom 1 , Jänner 1950 an Beträge für den

Kleinrentnerfonds zu leisten . Bur Deckung dieser Auslagen hebt

das Land Wien eine Bodenwertabgabe von unverbautem Grunde ein,

die mit Landesgesetz vom 11 . Oktober 1929 , L. ö . Bl . Br . 59 ein¬

geführt wurde . Abgabeobjekte sind die unverbauten Grundflächen

mit Ausnahme der der Bauarea zu katastrierten Hsuehöfe , Haus-

gärten und Vorgärten . Grundflächen , auf denen Objekte ohne
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gung , aber nur auf Widerruf gegen Duldung und auf bestimmte

Zelt errichtet sind , gelten als unverbaut © Grundflächen . Diese

Maßnahme ist deshalb notwendig , weil gerade auf den wertvoll¬

sten Gründen in letzter Zeit solch ® B&ufUhrunge » primitiver

Art , die bloß auf Widerruf oder auf bestimmte Zeit gestattet

worden sind , errichtet wurden und diesen Grundflächen , die

geradezu typische Baugründe sind , die Befreiung von der Boden¬

wertabgabe nicht zugebilligt werden kann . Ton der Abgabe sind

befreit : die im Verzeichnis des öffentlichen Gutes eingetragen®

Grundstücke , die im Elsaenbafcnbuch eingetragenen Grundflächen,

die Fiieclhöfe und ^ene unverbauten Teile von Liegenschaften,

die bereit © nach dem Gesotz vom 25 « Juni 1929 einer Boden-

wertsbgabe unterliegen , Abg&befrei sind alle land - , forst¬

wirtschaftlich zier - oder handelagärtaeriaoh dauernd genutzten

plächen * Dazu gehört auch der Weinbau . Die Wünsche der land¬

wirtschaftliche » Interessenten wurden in dem Gesetze vollauf

berücksichtigt,

ferner sind auch Kleingärten im Sinne der

Kloingartenordnung für Wien von der Abgabe befreit , Bichtung-

gebend ist hier der * 1 des Gemeinderatsbeschlusae » vom IX«

Mai 1928 , der folgenden Wortlaut hat : "Als Kleingärten haben

kleine Grundstücks oder Grundetüokteile ( Lose ) zu gelten , die

ohne Heranziehung besonders entlohnter und familienfremder

Arbeitskräfte und ohne gewerbsmäßige Verwertung der Boden¬

produkte vom Eigentümer oder Pächter des Grundes selbst

(Kleingärtner ) gärtnerisch bewirtschaftet werden 0 . Das Ausmaß

des befreiten Kleingartens wurde mit vierhundert Quadratmeter
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begrünst , womit weitaus der größte Seil aller Wiener Klein¬

gärten unter die Begünstigung fällt.

ßle Befreiung gilt auch für alle Gärten , die

am 1 . Juli 1929 zugänglich waren oder nach diesem 'fermin zu¬

gänglich gemacht worden * Bei diesen künftigen Eröffnungen von

Privatgärteu muß der Magistrat anerkennen * daß diese im öffent¬

lichen Interesse gelegen sind,

Außer den Flächen , die eine Befreiung auf

q rund ihrer Verwendung genießen * sind im § 4 jene Personen

aufgezählt , denen die Befreiung zugehilligt wird ; ea sind dies

der Bund , daa Land und die Gemeinde Wien , sowie die von ihnen

verwalteten Fonds und der KriegßgesoMdlgtenfonds , insoweit

die ihnen gehörigen Grundflächen von ihnen nicht in Bestand

gegeben «sind . Sind aber dies © Grundflächen verpachtet » so

tritt die Befreiung ein , wenn die Verwendung der Grundflächen

Grund für die Abgabenbefreiung lat.

Der Abgabanaatz beträgt ein Prozent dos Boden¬

wertes . Die ursprünglich geplant gewesene automatische Erhö¬

hung 1© Falle einer Vergrößerung der Beitragsleiatung zum

Kleinrcntnerfond ist fallen gelaseen worden . Die Bemessung

©rfblgt auf Grundloge einer Selbsteinach &tzung , Findet die

Beme$0ung#hehör&e• dae 7-ihbekenntni & zu niedrig ist , ao
hat sie dem Abgabepflichtigen die nach ihrem Dafürhalten ent¬

sprechende Bewertung bekanntzugeben . Dagegen stehen dem Abgabe¬

pflichtigen Rechtsmittel zu , vor allem da & Schlichtung ©ver¬

fahren nach $ 10 , genau nach den bewährten Hermen für die

Wertzuwachsabgabe . Für die Kosten des Schlichtungsverfahrens
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&at der Verpflichtete aufaukoimaen * wenn nach dem rehüttuogs-

«rgtbnia der Bodenwert mindestens um ein Achtel höher tat*

als er you  der Partei angegeben wurde « Bsrüber hinausswgehen

kann nicht empfohlen werden * weil sonst aus öffentliche^

Mitteln , das fcei &t aus teuergeldeam , die losten eines

fehl! chtungsverfähren « bestritten werden müßten , hei dem doch

der Abgabepflichtige von rorneherein im Unrecht war und auch

den Vorhalt dos Magistrats « nicht Hschnuag getragen hat«

pie Vsranlagangepsrlofts soll zwei Jahre umfaaaen und auch im

Palle eine » Verkaufes zu  einem höheren Preis keine r.aohbe-

measung elxitretea . hie ausgesprochene Mithaftung aller Eigen¬

tümer entspricht den gleichartigen Bestimmungen des Oebükren-

gssstsss«
Mit üück &icht auf dis so weitgehenden Befrei¬

ungen und die gerade in der letzten Seit stark schwankenden

örundpreise ist eine Schätzung den Ertrages nicht möglich«
<:o wie bei dar hodenwartafcgab ® von verbauten

Liegenschaftan so besteht auch hier für die vom Eigentümer

zu  suhlende hodsnwertabgabs ein geestslichsa pi antu seht &Xt

dem Vorzugsrecht vor allen prlvatpfandreohten . Dis Abgabe

war erstmalig für das Jahr 1930 su entrichten,

her Abgabepflicht unterlagen im Jahre 1930 -

20 . 231 * und im Jahre 1931 - 22 -X3 Liegenschaften . Im Jahre

1931 wurde in 2 . 17? Fällen die Abgabe durch amtliche Be¬

messung festgesetzt.
- Die 3o&önwertabgabe von unverbautem Grunde

warf i m Jahre 1930 - 1 *166 . 232 und 1931 - 1 *290 . 00 ® Schilling

ab«
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Die  gesetzlichen Grundlagen der Wertzuwachsab-

"öbe blieben unverändert . Ihre Verfaeaungamäßigkeit ist währendO

des Berichtsabochnitteo einige Male in Zweifel gesogen worden.

Der Yerfassungsgeriohtühof beschäftigte sich in vier Prozessen

mit der Verfassung smäßigkeit der YJertsuwaohsabg &be . -er Ver-

fassungsgeriohtshof hat in allen vier Prozessen die Beschwerden

gegen die Verfassungsmädigkoit der ffertzuwaohaabgabe ahgewiasen.

Gegen die Wert Zuwachsabgabe wurde vor allem eingewendet , daB

es sich um eine «gleichartige Abgabe« im inne des j» 5 Ut . c

des finanzverfaasungagcaftzeö handle , da der gleiche Besteu¬

erung sg «geäst and bereits der immobil 1argebühr zugrunde! i ege♦

Der Verfassungsgerichtshof hat diesen Einwand abgelehnt und

in seinem Erkenntnis vom 15 . Mai 1929 erklärt : Die hemeesungs-

grundlage ist bei beiden ganz verschieden : Die Xmmobiliarge-
bühr wird bei jedem Besitzübergang nach dem Werte der überge¬

benen unbeweglichen Sache bemessen und cingehoben ; bei der

Wertzuwachsabgabe wird nicht diese Bemess ungsgrundlage genommen

sondern der etwaige Wertzuwachs , den die unbewegliche rache

seit dem letzten ^e oh sei des Eigentümers , spätestem sei ».

Jänner  1905 erfahren hat » dieser Wertzuwachs wird durch die

Verbleichung des Erwerbs - mit dem VeräuBerungswert ts.ymi wd v*

Darin liegt der grundlegende unterschied zwischen den beiden

Bemessungsgrundlögen , der es unmöglich macht , die wertzuwaohs-

aaiu&ißpi abg ab © als immobiliargebühr zu oehanueln.

Wohl hat die landesgesetagebung , da ihr d^r

Bund bei Erlassung de «» Bundesgesetzee vom 50 . Juli 1929 , B.G.
Bl . ür . 288 , in dieser Dichtung völlig freie Hand gelassen



hat « Grundsätze für die //ertberechnung aufgesteilt , die unter

Umständen , dann nämlich , wenn der Exwerbsakt in die Zeit vor

den Verfall der österreichisch - ungarischen Kronenwähreng fällt,

dazu führen , daß anstatt eines wirtschaftlich gerecht ! ertigten

Wertzuwachses nur ein ; cheingewinn , in Wirklichkeit ein

Wertverlust besteuert wird*

Eie unleugbare Tatsache , die auch die belangte

Beschwerdekommission zugibt , hat andere Bundesländer dazu

veranlaßt , entweder die beiden Vergleichswerte auf den gemein¬

samen Stenner der Goldparität zu bringen oder die Wertzuwachs*

abgabengesetze aufsuheben und dafür Zuschläge zui immobiliax—

gebühr , b 5 des Abgabenteilungsgeoetzes , einzufiihren * Ŷi ^n

hat diesen Weg trotz der wirtschaftlich nicht zu rechtferti¬

genden Besteuerung eines Wertzuwachses , der in Wirklichkeit

keiner ist , noch nicht betreten*

Allein die in Einaelfällen eintretende Be¬

lastung der Veräußerer von unbeweglichen Gütern mit einar

Abgabe von nur fingiertem Wertzuwachs , ist kein Beweis für die

Verfassungswidrigkeit des Gesetzes und kein Beweis für die

Gleichstellung dieser Abgabe mit der staatlichen IfiUBobiliar-

gebähr . In Fällen , bei denen der rrwerbswert ( - preis ) aus

einer Zeit stammt , die der Geldentwertung im Herbst 1922  sehr

nahekommt oder ihr nachfolgt , wird der Veräußerer nur mäßig

oder gar nicht belastet ; je weiter diese Zeit zurückliegt,

desto schärfer tritt die Ziffer des nach - 5 , Absatz 2 der

Novelle von 1928 errechnet ®» Krwerbcpreio zuiück hinter den

wahren Wert » desto größer wird der so errechnet ® " Wertzuwachs*

und die davon berechnete Gebühr.
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Aua solchen Einselfallen kann , wie gesagt , nur

die T?efonahedürftigkeit des Bandesgesetzes , nie aher dessen

Yerfassungswidrigkeit abgeleitet werden , denn die Verschiedenheit

der Bemessungsgrundlage hindert die Annahme einer mit der Immo¬

biliargebühr "gleichartigen " Landes - ! Gemeinde ) abgabe.

La somit für den Verfaseungsgerichtshof kein

Anlaß vorlag , die Prüfung der Verfascungsmäßigkeit des mehr¬

erwähnten Gesetzes von Amts wegen mit Beziehung des Landes Wien

einzuleiten , konnte auch den Beschwerdeanträgen nicht stattge¬

geben werden , die nur auf die behauptete VerfassungsWidrigkeit

des angewendeten Gesetzes gestützt waren und auch nur darauf

gestützt werden konnten.

ln einem Erkenntnis des Yerf assungsgerichts-

hofes vom 10 . Dezember 1929 wurde die Präge der Gleichartigkeit

von Wertzuwach6abgabe und Immobiliargebühr noch einmal behandelt.

Das Erkenntnis stützte sich im wesentlichen auf dasjenige vom

15 , Hai 1929 und wies in einem eigenen Abschnitt auch die be¬

sonderen Gründe der beschwerdeführenden Partei ab . -iu gleiches

gilt von der Beschwerde die der Verfassungegerichtshof durch

Erkenntnis vom 5 . Mai 1930 abwies . Der Verfassungsgeriehtahof

wies insbesondere darauf hin , daß zur "Gleichartigkeit ” zweier

Abgaben nicht nur , wie die Beschwerde behauptete , die Identität

des Becteuerungsgegenstandes , sondern auch die Gleicharwigkeit

der Besteuerung notwendig sei * Eine « eitere Beschwerde gegen

die Verfassungsmäßi &keit der Wertzuwachsabgabe wurde im Jahre

1931 erhoben und auch sie wurde abgewiesen , wobei ->ich der

Verfassungsgeriehtoho £ vor allem auf seine bisherigen Er¬

kenntnisse berief . Der Verfassungsgeriohtshof verwies auch
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auf das Bun &esgeaetz vom 27 . Mai 1951 » B. G. B1 . Br . 105 » das

die Gemeinde Wien ermächtigt , in den Jahren 1951 bi3 ein¬

schließlich 195 ^ nie Lahrungs - oder Genußmittftlabgabo und die

Anzeigensbgabe als gleichartige Abgaben neben der Warenumsatz-

Steuer einzuheben , in dieser Gesetzesvorlage vorauegegangenen

Vereinbarungen zwischen der Bundesregierung und der Gemeinde

Wien habe die Bundesregierung den Standpunkt vertreten » daß

ein derartiges Ermächtigungsgesetz bezüglich der . übrigen Ab¬

gaben der Gemeinde Wien entbehrlich sei , da diese Abgaben

nach Ansicht der Bundesregierung nicht gleichartig mit Bundes¬

abgaben seien . Es müsse angenommen werden , das auch der Ge¬

setzgeber sich dieser Ansicht der Bundesregierung angeschlos¬

sen habe.

Über die Tätigkeit der Abgab enverWffLtung geben

die folgenden Baten Aufschluß.

Bio Zahl  der Liegenschaftstibertragungen ist

mäßig gestiegen ; sie betrug im Jahre 1929 - 5 -489 » 1950 -

Je599 und 1931 - 3 - 811 . m  Wege von iwangsVersteigerungen

wurden im Jahre 1929 - 249 Liegenschaften übertragen , .Irr; Jahre

193C - 25 A und .1931 - 165 liegenschaf ten > In einer Leihe von

Bällen war die Gemeinde Wien Läuferin von Liegenschaften : im

Jahre 1929 in 143 Fällen , 1930 in 139 und 1931 in 90 Fällen.

Von dem Hechte der Gemeinde Wien in Kaufverträge an rtelle

des Käufers einsutreten wurde während der ganzen drei Jahre

kein Gebrauch gemacht . Eie Gemeinde kann von dem Wechte Ge¬

brauch machen , wenn sich ein begründeter Verdacht ergibt , daß

die Vereinbarungen über daß Entgelt für die Liegenschaft in

Kaufverträgen nicht richtig und vollständig angegeben aind*



rträferkermtniese hat der Magistrat im Jahre

1929 - 1 , 1930 - 4 und 1931 - 3 gefällt»

Wohnbausteuer.

Der Wiener Landtag hat mit Gesetz vom 2ü . Jänner

1923 die Befreiung von der Wohnbausteuer für heu - * hu- , Um-

und Aufbauten , die ausschließlich aus privaten Mitteln errichtet

werden , beschlossen und sie fortlaufend bis zum 31 * Dezemoer

1928 erneuert . Die Verlängerung über das Jahr 1928 hinaus

wurde zunächst aufgeschoben um die Erledigung des Wohnbau¬

förderung e - und Mietengesetzes wegen der darin enthaltenen

Zusammenhänge mit der Wohnbausteuer abzuir/arten . Da im national—

rat bis Ende März keine Einigung zustande kam , wollte die Wiener

Gemeindeverwaltung mit rucksicht auf die beginnende Esuaaioon,

eine weitere Aufschiebung der nteuerbefreiungon nicht mehr

verantworten . Das Gesetz vom 12 . April 1929 » L. G.B1 . $r . 20

regelt die zeitliche Befreiung von der Wohnbausteuer aus dem

Titel der Bauführung in einer neuen Weise . Das bisherige Ausmaß

einer dreißigjährigen vollkommenen Befreiung von allen Real¬

steuern wurde auf einen Zeitraum von 2o Jahren herabgesetzt,

Biese Herabsetzung wurde damit begründet , daß die Steuerbe¬

freiung in der Vorkriegszeit niemals in diesem Umfang gewahrt

worden war . Damals ist wohl die staatliche Haus 2inssteuer von

19 5/6 Prozent auf viereinviertel Prozent herabgesetzt worden,

doch mußten die eigentlich für die Belastung maßgebenden Lan¬

des - und Gerne indezuschläge in der vollen Höhe und nach der¬

selben Berechnung entrichtet werden , wie wenn das Haus gar

nicht steuerfrei gewesen wäre . Es i3t also damals der Anteil



der Gemeinde Wien an der Rauszinssteuer durch die zeitlichen

Steuerbegünstigungen aus dem Titel der Bauführungen nicht

geschmälert worden . Eine Änderung gegenüber dem früheren Gesetz

bestand darin , daß jene Bauführungen , die von der Baubehörde

nur auf Seit oder gegen Widerruf bewilligt wurden , nicht die

: teuerbefreiung genießen sollten . Von ^ orneherein handelte es

eich dabei nur um Bauvorhaben ganz geringen Umfanges , bei

denen keine nennenswerten Kapitalien investiert und auch nur

wenige Arbeitskräfte beschäftigt wurden . Die klare Absicht

der bisherigen Wiener Gesetze und auch des neuen Gesetzes ist

es , nur solche Bauführungen dauernder üatur von der Wohnbau¬

steuer zu befreien die ausschließlich aus privaten Mitteln

errichtet werden und in keiner wie immer gearteten Form eine

Förderung aus öffentlichen Geldern erfahren « iuiae ausdrück¬

liche Ausnahme war bisher nur für die auf Grund der naxiabau¬

hilf e der Gemeinde Wien errichteten Kleinwohnungshäuser

gemacht worden . Um Zweifeln zu begegnen wurde deutlich ausge¬

sprochen , daß Bauführungen von Gebietskörperschaften und deren

Unternehmungen und Betrieben die Befreiung von der Wohnbau¬

steuer nur insoweit und inaolange genießen sollen , als diese

Baulichkeiten unmittelbar der eigenen Amts - oder Geschäfts¬

führung dienen , insoweit also Räumlichkeiten zur / ermietung

oder in sonst irgendeiner Art von Überlassung an üritte ge¬

langen . tritt keine Steuerbefreiung ein . Bas Gesetz trat

rückwirkend voei  1 * Jänner 1929  an in kiai i*.

Um die Befreiung von der Wohnbausteuer haben

im Jahre 1929 - 792 Parteien angesucht , 1330 - 1 . 12u und 1931

8q 6 Parteien . Der Magistrat hat im Jahre ‘1.929 — 623 , 1930 "
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792 und 1931 - 535 Ansuchen genehmigt . Abgelehnt wurden ita

Jahre 1929 - 156 . 1930 - 277 und 1931 - 157 Ansuchen . Der

Rest entfällt auf die unerledigten Ansuchen.

Das Sohnbauförderunge - und Kietengesetz vom

14 . Juni 1929 , b . U. nl . Kr . 200 sah für die Errichtung von Wohn¬

häusern die Leistung von Bundeszuschüssen vor . Eine Befreiung

von der Wohnbausteuer war bei Häusern die mit Bundeszuschüssen

gebaut wurden , zunächst nicht möglich . Durch dae Gesetz vom

25 . Juni 1929 , h . G. Bl . Xir. 23 wurden auch diese Häuser der

Steuerbefreiung teilhaftig . Die Abgabenbefreiung ist für einen

„eiträum von 2u . ehren festgesetzt . ..üii . euu aioseu leitraumes

uarf das Land Wien für nie mit HundesZuschüssen errichteten

Häuser keine x̂ ndeegebäudeuteuor und keine iuaohläge zur

nundecgebuudeuteuer erheben . ure i .ei . ei ^ entrecht eich

auch auf alle Abgaben die vom bohnungsaufwand sowie vom ver-

bauten Baugrund eingehobeu werden,

i )ia i >u rchführungaverorciauüB d« r Ainner
2 ■ .. r  n ?- r  io e -clt im Einseinen

regiorung vom > . kar * i .9yl . • - ' -

die isrfor « AM aic ^ri ^ murr , ilcr  Abgabenbefreiung.

um Befreiung von der Abgabe haben m Jahre xjj) - 7& und ia

jah ;‘ö 1951 - 213 Parteien »»gebucht . Im Jahre 19 yO wurden

sämtliche , im Jahre 1951 - Ansuchen genehmigt.

Die Wohnbausteuer hatte in den Jahren 1929 - 1951

folgende Erträge : 1929 - 36 . 403 . 379 1930 - 36 . 257 . 648

und 1931 - 36 . 385 . 365 S . Für die Binhebung der Wohnbausteuer

erhalten die Hauseigentümer eine Kntaohadigung ; diese betrug

im Jahre 1929 - 1 . 781 . 167 ? , 1930 - 1 . 802 . 305 r und 1931 -

1,815 . 862 S . Um diese Beträge vermindert eihh das Erträgnis
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der Wohnbausteuer * Abgabepflichtig waren Anfang 1929  -  543 . 774

Wohnungen und 90 *734 G-eschäftslokale . Pie Bewegung der Zahl

der Abgabepflichtigen bis isnde 1931 zeigt die folgende Übersicht

1929 1930 1931

Zahl der Wohnungen Ende
des Jahres

davon steuerfrei

Hauswartwohnungen

Zahl der Geschäftslokale
Ende des Jahres

davon steuerfrei

554 . 442

1 . 691

25 . 881

94 . 771

1 . 939

564 . 144

2 . u62

25 . 995

96 . 072

2 . 130

576 . 611

2 . 981

26 . 120

97 . 079

2 . 289

Pie Besteuerung der Mi et Objekte ? richtet sich

nach der Höhe des Friedenssinoes . Per Steuersatz steigt mit

der zunehmenden Höhe des Friedens 3ins es progressiv an . Auch

hier ist das Prinzip der Wiener städtischen Finansverwaltung

angewendet den besonderen Aufwand stärker zu treffen , dafür

aber den Minderbemittelten und die Aufwendungen der Wirtschaften¬

den möglichst zu schonen , in der folgenden übersieht wird

gezeigt , in welchem Ausmaße die einzelnen Gruppen von Steuer¬

trägern zur Steuerleistung herangezogen wurden.



zahl der Mietobjekte nach Zinsstufen.

Sach dem Stande vom 31 . Dezember 1931 *
h

Sins &tufen
(Vorkriegs*

zins)

W * für
Wohnungen

G » für
Geschäfte

Mietobjekte

Anzahl
in Prozenten
der Gesamt¬
zahl

in Prozenten der
steuerbaren
Mietobjekte

1 - 1 . 200

1 . 201  -

3 . 000

3 . 001  -
5. 000

5 . 001  -

10 . 000

w
0

w
G

G

W

G

10 . 001 - W

über 100 . 000 G

W Haus¬
besorger

steuerfreie
Mietob - W eteuer-
jekte frei

Sicht Wohn¬
zwecken
dienende
Lokale

491 . 524

60 . 855

48 . 120

21 . 166

5 . 454
5 . 718

1 . 954

3 . 995

458

3 . 056

W

72 *96

9 *03

7 *14

3 fU

ö *8i
0 *85

0 *29

0 *59

0 *07

0 *46

81 *99

10 *28

1 166

0 *88

0 *53

26 . 120 3 ’88 3 ' 88

2 . 981 0 ' 44 0 ' 44

76 ' 53

9 ' 47

7 ' 49

3 ’30

0 ’85
0 *39

0’30
0 *62

0 ’07
0 ’48

86 '00

2 . 289 0 ' 34 0 ’34

576 . 611 85 ' 59 85 ' 24

6 97 . 079 14 ' 41 100 ' 00 14 ' 7 &

Zuaasanen 673 *690 100 ' 00 100 '00

10 ' 79

1 ' 74

0 '92

0 ' 55

• / *

Zusammen
ioo *m



Erträgnis der Wohnbausteuer von den in obigex * Tabelle
auogewieaenen steuerbaren Mietobjektan.

Zinsstufen
(Vorkriegs-

sina)

W * für
Wohnungen
G * für
Geschäfte

Monatlicher Durch-
schnittsertrag der Wohn¬

bausteuer
im ln

Schilling Prozenten

durchschnitt¬
liche a Wohnbau-
steue re rt rägni s
je Mietobjekt

1 - 1 . 200

1 . 201  -

W
G

3*ooo G

3 *001 -
5 . 000

622 . 299

99 . 255

285 . 617

141 . 869

115 *380
125 . 098

20 152
3 *27

9 *42

4 *68

3*8l
4 115

23 ’79

14 *10

7 *96

1 *27

1*63
5 *94

6 *70

21 ’16
22 ’02

1 *31

6 *17

21 *60

5 . 001 -

10 . 000 G

10 . 000  -

über 100 . 000

125 . 305

230 . 077

167 . 640

1,118 . 175

4 *15

7 *59

5 *53

36 *88

64 ’ 43
11 *74 59 184

57 *59

366 *03
42 *41 365 *91

365 *89

w
Zusammen G

insgesamt

1,316 . 841

1,715 . 274

3,032 . 115

43 *43
56*57

2 *28
17 *67

4 *50

100 *00 4 *50

Wie die obige Tabelle erkennen läßt sind in die

niederste Steuerstufe 86 Prozent aller steuerbaren Mietobjekte

eingereiht . Pur diese wurden im Durchschnitt eines Monats 1 *3%

.Schilling an Wohnbausteuer bezahlt , in der höchsten Steuerstufe

sind bloß über ein halbes Prozent der steuerfreien Mietobjekte

eingereiht , von denen über 42 Prozent der Gesamterträgnisse

der Wohnbausteuer herrühren.

Verwaltungaabftaben und Be iträge zu den Kosten
des Strafverfahrens.

iu den unmittelbaren Einnahmen der Gemeinde

gehören auch eine Anzahl von Verwaltungoabßaben . Hier handelt

l!
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ec sich nicht um Steuern * sondern um Abgaben die der Einzelne

su entrichten hat , wenn ihm die Behörde eine , wesentlich in

seinem Privatinteresee liegende Leistung erbringt . Durch die

Verwaltungsrefonn vom Jahre 1925 wurde die Einhebung dieser Ab¬

gaben und Beiträge neu geregelt . Die Festsetzung des Ausmaßes

der Verwaltungsabgaben im Bereiche des Landes und der Gemeinde

Wien und die Einhebung von Amtstaxen im Verfahren nach den

Wiener Landes - und Gemeindeabgabengesetzen erfolgt nach den

Bestimmungen des Wiener Landesgesetzes vom 21 . Dezember 1925,

L. G. Bl . l«r . 50 . Die näheren Bestimmungen enthält die Verordnung

der Landesregierung vom 25 * Dezember 1925 , L. G. B1 . ivr . 51.

Das Gesetz vom 21 . Dezember 1925 , L . G. Bl . Br . 50

wurde abgeändert . Durch das Lanöesgesetz vom 5 . Dezember 1950,

L . G.Bl . Ur . 6ö wurden die Gebühren für die Vieh - und Fleisch¬

beschau herabgesetzt.

Der $ 4 des Landeegeeetzeo vom 26 . September 1922,

L. G. Bl . für Wien Sr . 143 , das für die Vornahme amtlicher Unter¬

suchungen von Vieh und Fleisch Gebühren (Beschaugebuhren ) feat-

setzt,bestimmt , daü für Untersuchungen von Vieh und Fleisch,

das zur Ausfuhr in das Ausland bestimmt ist , die ,/ebüh .ron im

doppelten ÄusmaB zu entrichten sind . Die Festsetzung , eines

höheren Gebührensatzes war im Jahre 1922 darin begründet , daü

damals zur £eit der Fleischknappheit eine Ausfuhr nach Tunlich¬

keit vermieden werden sollte.

Die Vieh - und Fl eisehkommiesions - Firma Zielinski,

die sich mit dem Export von geschlachteten Hammeln und nchweinen

in das Ausland , insbesondere nach Frankreich , beschäftigt,

hat die Tiere bisher in Budapest geschlachtet . Fle will die
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Schlachtung in Hinkunft in Wien vornehmen , wodurch der öster¬

reichische Export gefördert würde , dis Pelle der Tiere , die

für die Wiener VeredlungsIndustrie sehr wichtig sind , and die

Nebenprodukte in ftien blieben und eine größere Anzahl von

Personen als Markthelfer und Schlächter Beschäftigung fänden*

Um die Gebühren , dis auf dem Export von Fleisch

nach dem eingangs erwähnten Gesetz lasten , zix  ermäßigen , soll

die Erhöhung des normalen Satzes aufgehoben werden*

hie nach dem oben ermähnten Gesotz bestimmten

Vieh - und Fleischbeschaugebühren sind durch das V0ywaltungs-

abgabengesetz vom 21 * Lözeisbor 1325 , I»*G*B1 * für « ien Nr * 5u*

und zwar im funkt 10 des Tarifes dieses Gesetzes als \ erwal-

tungsabgaben erklärt worden.

Um dis Bestimmung des $ 4 des Gesetzes vom

26 . September 1922 aufzulieben , ißt es notwendig , daß er im

funkt 10 des Tarife © des Ye rwaltungoabgabe ns es e tzed ven der

Weitergelturig ausgenommen wird.

3)1e Verordnung der Wiener Landesr cgicrung
setzt

vom 50 . Oktober 1928 , 1 . 0 . Bl . Sr . 4/1929 regelt daa Auomaß

der Verwaltungaabgaben ln den Angelegenheiten , die dao « 1enei

'i’heatergeaetz regelt als auch in den Angelegenheiten des Kino-

weaensfeat . Das Krträgnia aus den serwaltungaaogaban und Bei¬

trägen zu den Konten des Strafverfahren * lat in den Jahren 192a

bia 1931 weiter gestiegen ; ea betrug im Jahre 1929 - 910 . 740 ' .

lyjQ - 1,059 . 989 S und 1931 - 1,070 . 612 . Shilling.

ii

Krlelohterunaen für die Steuerzahler.

Daa Land Wien hat in den Jahren des Be riehta-

absehnittea namhafte Steuerermäßigungen beschlossen . Biese



Kteuereraäßigungen stellten eine nicht unerhebliche allgemeine

Erleichterung für die Steuerzahler dar * Die Gemeinde erleichtert

die Entrichtung der steuern dem Steuerzahler auch noch in

anderer Weise . Wenn der Steuerzahler aus besonderen Gründen

nicht in der Lage ist termingemäß die ihm vorgeschriebene Steuer

zu entrichten , so stundet die Gemeinde über Ansuchen die Zahlung.

Eie erleichtert die Steuerzahlung auch dadurch , daß sie Katen¬

zahlungen ein räumt . Bei der Begutachtung der Säten - und f tun-

düngsausuchen halten sich die Abgabebehörden von jeder Strenge

frei . Die folgende Gegenüberstellung der eingelangten und der

bwV ’ jgt ' iten - und ’tund ^ ungcansuchen zeigen deutlich

das entgegenkommende Verhalten der Wiener AbgEbenvcrw &ltung.

Katen - una l tundungs - Davon bewilligtansuchen insgesamt

Abgabe

Lustbarkeits¬
abgabe

fleh rur .gr>- oder
Genußmittel-
aegikbe

Abgabe vom

Hausperson &l-
abgabe

x»f erde abgab e
Hundeabgabe
Fiir sorge abgab e
Konzession ^ -

abgabe
Fremdenzimmer-

abgabe
Ankündigung3-

abgabe
Auzeigcnabgabc

1929 193ü

1733 1760

5904 2611

19

mm

7593

129

529

150
446

1951 1929

1909 1694

2507 2865

22 7
665 404

15
8955 56Ö4

215 148

555

196 55
266 559

1950 1951

1721 l8o4

2427 2182

12 15
589 455

425 575

7185 8268

126 2g8

J 21 286

lül 123
351 162

Die rve rb rauch
üraftr/agenabgsbe 303 757

5Öö 424 377 38

27
6319

157

66
hAO



Abgabe 1929

mt ©n ~und Pt undung a -
ansuchen insgesamt

1930 1931

154
Davon bewilligt

1929 1930 1931

Feilbietungs-
Abgabe

ftaaserkraft-
abgabe

Feuerwehrbeit rag
Grundsteuer 19
Bodenwertabgabe

v . unverbauten
Grunde

Bodenwertabgabe
v . verbauten Lie¬
genschaften 33

18 ert zuwach a-
abgabe 786

Wohnbausteuer 1,289

1

2

11

Ul

270

17

2o6

219

19

31

11

105

270

14

957
1 . 409

931
1 . 643

922
1 . 277

798
1 . 242

758
1,130‘

Wird die Steuer nicht termingemäß abgeführt , so

wird dem Steuerzahler ein Yerzögerungszuschlag aufgerechnet.

X)och wird auch hier das Gesetz nicht mit voller Strenge ange¬

wendet . Aus besonderen Gründen und über Ansuchen kann die

ahlung des  YerzögerungsZuschlages nachgeeehen werden . Hiefürry
i+

ist die Abgabenbeitiiungakommission zuständig . Über die milde

Praxis bei der Gewährung der Bachoicht des Verzögerungszuschlages [

gibt die statistische Ousammenotellung des folgenden Abschnittes
a.u &tfiüdtK war " als Bes .r4ft 1i*ft  t$$$% iüast * , : ■ j

ein Bild . jj
ö & -Li . * -f ,.- ;v *• "v “

Di e Abgabenbcrufun ^ skommiseion.

Gemäß einem Übereinkommen des Klubs der sozial¬

demokratischen nationalräte mit der Bundesregierung sollte die |

aus 6 Mitgliedern des Gemeinderates und 4 rechtskundigen

Magistratsbeamten bestehende Abgabe nb eaehwerdek 0 minio0i 0n » die

in dieser Zusammensetzung seit 1916 amtierte , durch 2 Vertreter

der Handelskammer und 1 Mitglied der Arbeiterkinder ergänzt



werden . Während der Verhandlungen über die Gesetzeavorlage im

Whner Landtag wurde festgelegt , daß auch ein Vertreter aus der

land - und forstwirtschaftlichen Hauptkdrperschaft Mitglied der

Abgabenboruf unga komm! ssio n sein solle . Die neue Abgabenberufungs-

kommission boateht aus 2 Sektionen , eine für die Fürsorgeabgab*

und eine für alle anderen Abgaben.

Die bisher geltenden Bestimmungen Uber die ße-

eohwerdekommission waren im Wertzuwachsabgabegesetz enthalten.

Ile anderen Abgabegcsetse bezogen sich nur auf dieses Gesetz,

Die neue ßeachwerdeinatanz , die für alle Abgaben bestiiamt rat,

sollte in einem besonderen Landeagesetz festgclegt werden , das

an Stelle aller den Gegenstand betreffenden , in den einzelnen

Abgsbengesetzen zerstreuten Bestimmungen trat . Die bisher mit

30 und mit 14 Tagen festgesetzte Beschwe & efrist wurde einheit¬

lichere Tagen oestimmt , überdies wurden die t onderöeotiim &ungen,
insbesondere des Wertzuwachsabgabe - und des Wohhbausteuergesetzea,

dann die Bestimmung über die Herabsetzung und Nachsicht des

Verzö &enmgs Zuschlages übernommen und die Kommission auch für

die Abgabensachen , in denen bisher der Btadtsenat als Berufungs¬

instanz zuständig war , als Beschwerdeins tanz bestimmt.

f )aB Gesetz über die Abgabenberufungskoimaission

wurde am 2ö , Dezember 1929 beschloasaen . Die Geachäitnsor &nung

für die Abgabenberufungskommiscion wurde vom Gemeinderat in

seiner Ditzung vom 2d . Februar 1930 genehmigt.

über die Tätigkeit der Abgabenbenifungskommission

in den jahren 1929 - 1931 berichtet die folgende statistische

Übersicht,
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Entseheid üngen der Abgabenberufnn g a k omm Ignion,

Entscheidungen der
Abgabeube rufüngo-
Kommission
1929

ö

51

Abgabe

Lustbarke 1tsabgabe
Kahrungs - oder (Je-

nußmitte 1 abgab c
Abgabe vom

Bi eiverbrauch 3
Kraftwage nab gäbe* lB
Kaucpersonalßbgabe 28
Pferdcabgabe
Hundeabgabe
Fürsorge ab gäbe
Konsessioncabgab g
Frem &enzimme r-

abgabe
Ankündigung ^ abgabe
Anzeigenabgabe
Feilbietungsabgabe
Wae s e r k rat t abg ab e
Feuerwehrbeitrag
Grundsteuer 1
Hodenwertabgabe v,

unverb aut 8 n Grund e v
Böftonwertabgabe v.

verbauten Llegen-
schuften

Wert Zuwachs Abgabe 64
Wohnbausteuer 163

1930

296
81

4
1
2

23

19
23

1
341

32

10
5
I

12
67

164

IQ * 1

27

38
32

420
70

26
9

28
76

239

Davon abweisend

1929 1930 1931

7

48

18
22

169
22

4

2

31
145

12

17
11

«A*

188
17

LO
5
1

1

12
55

116

22

37
20

217
32

26
9

24
61

209

in einer «leihe von Beschwerdeaachen haben sich

dia Beschwerdeführer mit der Entscheidung der Abgab «abesolw # r-

ttekommiaöion nicht begnügt und haben ihre Beschwerde auch

beim Yerwaltungsgerichtshof anhängig gemacht . SoXohe Be-

achwerden wurden in den Jahren 1929 bis 1931 wegen folgender

Abgaben eingebrecht*



AbKabebeschwerden beim Verwaltagg sperlohtohgfg.

Davon abweisend

Abgabe

zahl der Beschwerden
beim Verwaltunge
geriehtshof
1929 1950 1921 1929 1950 1951

Lustbarkeitsabgabe
Nahruxigs - oder Ga-

nußmitt elabgab e

Kraftwagenabgabe

K&uapersonaiabgabe

Fürsorgeabgabe

Konzeßöionsabgabe
Anzeigenabgabe

2

4

10

44

12

1

3

19

10

4

2

16

1

3
a

3
1

n

3
1

Bodenwertabgabe v,
Vorbauten Liegen¬
schaften

We rt Zuwachsabgäbe

Wohnbausteuer

11

30

5

10

1

5

19

7

20

Lie Abgabenberufungskoiomission entscheidet auch

über die eingebraohten Ansuchen Nachsicht des Verzögcrungs-

zuachlages . Die r-raxio dar Abgabenbarufungskoffimlsaion halt

sich von allen Härten frei , wie die folgende statistische

Aufstellung zeigt.

. ^ rv.r-r, m  Sachslcfat ftesj ^riggeraagsaasMagaa

Ansuchen um J*achs?loht
des Yersögerangs-
suschlagcs

Davon stattgebend
(auch teilweise)

Abgabe

Lustbarkoitsabgabe

1929

146

1930

'n 9**v.

1931

120

üahrunga - odar Oc-
nußrait t e1abgab e

Abgabe vom Bier-
verbrauch

Kraftwagenabgabe

92 5

18

656

477 703

1929  1930 1931

121  97 96

806 452 455

2o

1025

15

430

15

408

14

771



Ansuchen uxs. Nachsicht
des Verzögerunge-
susehlages
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Davon stattgebend
(auch t oilweise)

Abgabe

Haus per s onala bgäbe

Pferdeabgabe

Hundeabgabe

Etfrsorgeabgebe

KonzQmt orm  ab gabe
Fr&töä  en̂ tmerabgabe

Anhündl ^ ng sab gab e

Ansoigenab gab©

T  eilbiatimgsA b g & be

Wasserlcr af 't ab gäbe

Orundsrt euer

Bo6unwertabgab o v•
unverbauten Grunde

Bo donwertabgab © v.
vorb : ut on Heren -*
schäften

1929 1930

74 31

1929

138

2

3110

. 103

9

12

40

1

«fm»

21

4

5

264

1112

1930

45

3121

1C4

30

3

5

6

4

2

49

371

22?

836

1931

70

3237

118

214

16

114

1

4

1B9

375

260

1494

2933

72

#

8

31

1

15

3

5

215

763

2860

80

30

3

6

3

2

33

356

176

632

1931

314

172

105S j[

Vf ort OTtfaö hoab gab e

vv ohn bauet euer



Die Ertragsanteile an den mit dem Bunde gemein¬
schaftlichen Abgaben.

159
Das Pinanzaus/gle ichsge oe t g 1331 *

Das Finansausgl 0 1chsgesetz 1931 ( Bundesgesets vom
20 * Jänner 1931 betraffend einige Änderungen der zur Regelung
des Pinanzaasgle iciies zwischen dem Bund und den Bändern
(Gemeinden ) erlassenen Gesetze , B*G*B1 * Ifr * 46/1931 ) besteht
aus zwei Abschnitten . Der erste Abschnitt enthält die neuen
Bestimmungen des Finanzverfassungsgeaetses , der zweit ® Ab¬
schnitt die über die Abgabenteilung * Die Bundesregierung hat
die Verlängerung des Vetorechtes bis 1935 angestrebt und es
umfassend gestalten wollen . Im Suge der Verhandlungen hat sie
ein zeitlich und inhaltlich unbegrenztes Vetorecht verlangt.
Das Ergebnis ist , daß das Vetorecht bis Ende 1935 verlängert
und nur in einem Punkte erweitert wurde . Gesetze Uber Gebäu¬

de — und Wohnungsaufwandsteuern , deren Ertrag 10 Prozent des
Mietzinses dos Jahres 1914 in einem Land übersteigt oder deren
Sätze bei Staffelung im einzelnen Pall Über 14 Prozent bei
Geschäfts lokalen oder Wohnungen ausraachon , kamen bisher im
Streitfall vor einem 2ehne rausschuß unter Vorsitz des Finanz—
ministem . Sie unterliegen nunmehr , dem Vetorecht der Regierung
Dabei . wurde der Begriff des Bruttomietzinses 1914 klargestellt
Die Erhaltungs - und AmortisationsProzente werden hinzugerech¬
net , so daß die Basis für die Berechnung des Steuerertrage®
gegenüber einer bisher möglich gewesenen engherzigen Ausle¬
gung breiter wird.

Die Gebühren für Gerneindeeinrichtun ;:en , die die



h©gici 'ungßvorl &ge ebenfalls dem Vetorechte unterwerfen wollte*

bleiben auch weiterhin von ihm unberührt , hie heStimmungen der

Regierungsvorlage , die die Grundsatzgesetzgebung des Bundes

in Bande esteue rsaehen zu einer allgemeinen ^ ensurgesetzgebung des

Bundes über uan &essteuergesetse &uadehj ^ n wollte , ist nicht

Gesetz geworden , hagegen ist das Lensurrecht des Bundes über

die Landeühaushalte * das Ende 19 ^ 2 ablaufen sollte , bis &nd©

19j ^5 verlängert worden » Bin neues »echt 3chäj .fi der Artikel X

dos Pinanzausgleichgesetzes . Wenn durch ©in Bundesgcsetz die

Einnahmen der Länder aus den gemeinschaftlichen Abgaben ge¬

schmälert werden , ohne daß dafür eine entsprechende Entlastung

von Ausgaben , die ihnen durch ein besonderes Bundesgesetz auf¬

erlegt worden sind , statthat oder ohne daß zugleich durch die

Bundesgesetzgebung eine entsprechende Entlastung der Länder

(Gemeinden ) von Ausgaben erfolgt oder ©der ihnen neue ent¬

sprechende Einnahmen erschlossen werden , hat der Bund den

durch eine Schmälerung ihrer Einnahmen betroffenen Ländern

(Gemeinden ) angemessenen Ersatz zu leisten . Dieser Ersatz¬

anspruch kann beim \rerfaesungsgerichtshof eingeklagt werden.

Von größter Bedeutung für die Pinansen Wiens

sind die Bestimmungen des Ix . Abschnittes . Zunächst wird ea-

rin die Vermögenssteuer zu einer ausschließlichen Bundesabgabe

erklärt . Der Bund wird also auf Grund eines Pechtstitelt : die

Vermögenssteuer einheben , während er seit dem Jahre 1926 ohne

eines solchen die sehr bedeutenden Erträgnisse der Vermögens¬

steuer an sich zog . Zu  den gemeinschaftlichen Abgaben ist die

Benz inst euer und die Bundeskraftwagenabgabe hin zugekoremen•
So Prozent des Erträgnisses aus diesen Steuern werden auf die



Länder / .
auf geteilt , 20 Prozent verbleiben dem bun &.

Im Mittelpunkt des Pinanzausgleieb &esetzee

stehen die Bestimmungen über die Aufteilung der den Ländern

verbleibenden Ertragsanteile , Die Aufteilung der direkten Steuern

erfolgt in der bereits in der HegierungsVorlage getroffenen

Weise . Die ©«genannte Site ^uote die Wien au leisten hat und nie

bei der Körperschaftssteuer bisher mit p ' 2 % festgesetzt « ar,

wird auf 4 Prozent erhöht , bei der Bekenntniseinkommensteuer

wird sie neu singeführt und mit 8 Prozent Destimmt.

Bei der Bier - , Vfäin - und Branntweinsteuer und

bei der WarenumsatzSteuer geschieht die Aufteilung nun in

folgender Weise . Bei den Alkoholsteuern wird die Hälfte des

Erträgnisses nach dem einfachen BevÖikerungscch tüseel auige¬

teilt ; von der zweiten Hälfte wird für Wien ein Betrag abge¬

schieden der seiner Bevölkerung entspricht , der ueat wird nach

Maßgabe des abgestuften BevölkerungsschlUasels aufgeteilt.

Bisher wurde auch Wien nach dem abgestuften Bevölkeningecchrußsel

berücksichtigt , der ihm 46 *33  Prozent von dem Anteil der zweiten

Hälfte sicherte , während es jetzt auf Grund des einfachen Jic-

völkerungsschlUssels nur mehr 28 f 55 Prozent erhält . Wien verliert

so zugunsten der anderen Gemeinden rund 1 *5 Millionen Schilling.

Die Warenumaatzeteuer wurde bisher sowohl unter dis Länder

wie auch unter die Gemeinden auf Grund des abgestuften Bevöl-

kerungsBChlüssels verteilt . Wien erhielt sowohl als and wie

auch als Gemeind © einen Anteil von 46 ’33  Prozent , ha  wird ao

1 . Jänner 1931 als Land und als Gemeinde nur auf Grund des

einfachen Bevölkerungssehliissels beteilt . Es verliert auf die ^ e



Weise einen Betrag von 7 ’ 8 Millionen Schilling.

j)ie Aufteilung der Ertragsanteile an der Benzin

Steuer und Xr &f twagenabgabe erfolgt in cer Leise , daß zunächst

für Biederöeterreich ein Vorzugs &nt -eil von 10 Prozent der
.

Ertragsanteile ausgeschieden wird . Tic restlichen Ertragsanteile

werden auf alle Länder zur hälfte im Verhältnis der Gebietsfläche,

je zu einem echßtel im Verhältnis der Länge der für Kraftfahrzeug

ge benutzbaren öffentlichen Verkehrswege mit Ausnahme der Sundes-

Straßen , der ßevölkerungazahl und des Aufkommens an Kraftwagen-

abgab ö.  Wien erhält danach von der nach dem Gebiet zu bemessen-

den Hälfte j 1}}  Prozent , von detn nach dem Straßennetz  zu berech¬

nenden Sechstelanteil 2 ' S Prozent , von dem nach der Bevölkerung

zu berness enden Sechste Xante il 28 *55 Prozent und von dem nach

de r bisherigen ' Kral *twagsnbe3teuerung zu  bemessenden Sechßtel-

anteil 41 *79 Prozent . Legt man die Einnahmen Wiens aus der.

Kraltwagenabgabo für das Jahr 1929 der Berechnung des neuen

Anteils zugrunde , so erhält Wien 2,155 *800 Schilling . Bas tat¬

sächliche Erträgnis betrug aber 5,415 . 594 ! chilling . Wien be¬

kommt also nicht einmal 40 Prozent des Betrages , den es mit

seiner eigenen Landes 3 teuer * auf ge orächt hat . 'I  o rai Ido  zg 1ekommt

ein gutes Viertel mehr als es bisher selbst aufgebracht hat.

Iagegen erhalten die anderen Länder fast das Doppelte und

darüber . Hiederösterreich mehr als das Dreifache , Burgenland

mehr als das Sechsfache seines bisherigen Automobilsteuerertra-

c.-es . Die Härten dieses Aufteilungsochlüsaels , die ausschließlich

gegen Wien gerichtet sind , werden durch eine Bestimmung etwas

gemildert , wonach jedem Lande in der beit von 1951 his 1935
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der Brfcrag &uc  dar I f tideskraftwügaiiÄb ^Bbe in der Höhe des

3&rtr &c**® &u * de© Js-hr © 19?-9 garaiii -iert wird # ucrigetiS ist such

diese Bestiftung für Wien u&gQ&ettecr als fUr die  anderen

Länder # Lern das Lind  Wien hat in diesem dahre bedeutende

L*t ©ucrenitäßigungverBügtj überdies sind die Lnsi .kmi 't 'wagen

imd dotorrb der in ien voIXLomtai nt euer Br ei $ v?jihreR & sie in

den jodhetim  nn . n li -uMemi .der teuerunß Bun

werden auch die Ustfca -Ätwafcen «»* Kotorrdder der BeatsMrusg

durch den Bund unterworfen > über >er Bund g&r .i.ntiort nur jenen

Setrag der bisher als « stier eingehoben wurde und der in Wien

infolge der milderen Steuerpreocls geringer ist als in den

anderen „ändern , line Benachteiligung Wiens liegt insbesondere

darin , daß von einer Hälfte des Steuerertrag » » die Aufteilung

nach den Flächeninhalt der runder zu geaohehen hat . Bs bedarf

nicht erst eines eingehenden Nachweises , daß der Flächeninhalt

einer Großstadt mit den irgend eines landwirtschaftlichen

Gebietes oder gar eines Gebirgalandee nicht in eine I.inie ge¬

stellt werden kann . Es ist ebenso unzweifelhaft , daß der

bloße Frozentanteil am Straßennetz ein vollkommen falsches Bild

liefert , weil eben die Straßen in einer Großstadt einer ganz

außerordentlich stärkeren Inanspruchnahme unterliegen , als

dies in den weitauegedehnten übrigen Gebieten der Fall ist.

snmal dort der größte feil des Verkehrs sich auf den Bunde » -

straßen vollzieht , deren Erhaltung den Ländexu nicht zukommt,

während in Wien die Strecken der Bundesstraßen ganz unbedeutend

sing , ter Bau der Straßen erfordert zudem in der C-roßstadt

viel größere Ausgaben , dazu kommen noch die mit der Benutz¬

barkeit in Verbindung stehende Reinigung und Beleuchtung der
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Straßen , lauter Ausgaben , die in Wien auf den Kilometer gerechnet,

ganz unvergleichlich höher sind , als außerhalb Wiens , Auch bei

der Bevölkeruhgß zahl mußte man selbstverständlich in Betracht

ziehen , wieviele rrozentteile der Bevölkerung die Straßen als

ßotorfahrer und Autömobilicten benützen, 'Mit Hilfe dieses Ver¬

teilungsschlüssels gelingt es Wien , dessen Anteil ( auf Grund

der Wanftßskraf twagonabgabe ) 41 f8 Prozent des üesamterträgnisses

auomaoht auf einen Anteil von 12 *56 Prozent zu beschränken,

Bs ist wahrscheinlich , daß nach Einbeziehung der Lastkraftwagen

und Motorräder in die Besteuerung , der verhältnismäßige Anteil

Wiens am Oesanrtcteuerertrage aus der Bundesbenzin - und Kraft-

wagenabgabe noch kleiner werden wird.

Dia  durch die 6 , Abgabenteilungsnovelle einge¬

führte und bis 51 , Dezember 1951 befristete Abgabe vom Bierver¬

brauch , deren •.rträ .vnio den Ländern außerhalb Wiens zufloß,

wurde in ihrer Geltungsdauer bis 'nde 1955 verlängert . Wien muß

auch weiterhin ein : rträgnis von mindestens 6 15 Millionen

Schilling verbürgen . Seu ist die Verteilung des Ertrages unter

die Länder geregelt.

Sehen dl eien 6 f5 Millionen - chilling hat Wien

noch einen Betrag von rund 9 Millionen Schilling von seinen

Landesanteil axi (16 *547 Prozent ) unter dem Titel des Lastanaus-

-vleiches an die anderen Länder abzutreten . Der Betrag wird zur

hälfte auf die .ander und itfar nach der ;.>evd .i kerunjjazahl und

zur Hälfte auf die Gemeinden , und zwar nach dem qualifizierten

Bevölkeruhgsschlissel verteilt.
Das finanzielle Ergebnis der 7 . Abgabenteilung



druckt eich in einem Verluste Viieiiü in der Hohe von 34 *88

Millionen Schilling aus . Von dieser Summe erhielten die Länder

21 ’49 Millionen Schilling und die Gemeinden 13 y39 Millionen
r?
KJ ehilling.

Desigcgßnudcr ißt vereinbart worden , dui > * len

aus der Bundeswohnbauaktion 2 . 0üG Wohnungen zugebilligt erhält.

lies ermöglichet , ohne d&B die Anzahl der zu en ichtenuen

städtischen Wohnungen eine Verringerung erfährt , ein Budgeter-

eparnia von rund 30 Millionen Schilling . Doch ist nicht zu

übersehen , daß der Gerneindehaush &lt für die nächsten 20 «Jahre

mit durchschnittlich 1,700 . 000 Schilling und durch weitere 10

Jahre mit ungefähr 7UO. OOO Schilling jährlich für Verzinsung

und Tilgung belastet sein wird.

v£g ist ferner festgelegt worden * daß »üien die

Möglichkeit geboten wird , die durch den rpxuoh . den Veriassungs-

geriehtahofse sehr veränderte hahrungs - oder uenuBmittelabgabe

auf breiterer Grundlage einzuheben und gegenüber dein Budget-

ansatz des Jahres 1931 von 3 *6 Millionen Schilling eine Mehr¬

einnahme von 7 Millionen Schilling su erzielen , für die nächsten

9 Jahre kann der Mehrertrag demnach auf runa 33 Millionen

Schilling veranschlagt werden.

Ein besonderes Interesse hatte uien  seine der-

zeitigen Steuereinnahmen vor Schmälerungen zu Benutzen . Ha

das Vetorecht bis zwo 31 . Dezember 1935 verlängert wird , war

es erforderlich . fUr jene äbga - , # «i in döi ' >-®iB «* « -

aeit ab lauf an . schon jetzt die Ve. ^ n ^ uug m “ *■<* * ** • M öin&

aleB  die ßeaette über die Waaaerkraftabgabe und die bodenwert-

abgabe vom verbauten Orund . Die Geltung soll Ende 1955



16 6
erstreckt worden,

Der andere feil der Lchutzmaßnatafn bezieht sieh

darauf , daß seit der Einführung der Warenumsatz Steuer manche

bereits früher bestandene Landesabgöben mm als "gleichartig"

erschienen und daher als verfassungswidrig angefochten werden

können , je nachdem was unter "Gleichartigkeit* 3 verstanden wird#

Lern soll auf jeden Fall dadurch vorgebeugt werden , daß der

hationalrat zur Einht 'bung von solchen gleichartigen Abgaben

ausdrücklich die Lufetis &nung gibt , womit &r ® Anf echtungsmögiIch—

kcit entfällt , lies besieht sich in erster Linie auf die Hah-

rungo - oder Genußmi11 e1abgab e , aber auch auf die Aft zeigenabgabe,

von der eine solche QXeichai 'tigkeit von manchen ueuten behaup¬

tet wird . Durch eine den biohorlgcn Ertrag nicht nennenswert

beeinträchtigende Abänderung soll die Gelegenheit geboten

werden , die Zulässigkeit dieser Abgabe neben der Warenumaatz-

steuer bis linde  1955 von Bundeswegen auszusprechen.

Bins andere Abmachung besteht darin , daß die

Ermäßigungen , die mit 51 . Dezember 1950 abgelaufen gewesen

sind , gleichfalls auf den Stichtag des 51 . Dezembers 1955 ver¬

längert werden . Es sind die Gesetze über die * Fürsorgeabgabc,

Eustbarkeits — und Ankündigung ^abgabe*

Zu jenen Gesetzen , gegen eie mitunter eine

"Gleichartigkeit " mit der Tiarenums &tzsteuer eingewendet wird,

gehört auch die Fremd ensImmerabga »e . Wohl läßt die Warenura-

catzßtcuer das Vermieten von iäumen an sich frei , doch unter¬

liegen bei der Prefödenzimmorabgabe die heben ! oietungen gleich¬

falls der Besteuerung . In dieser Beziehung besteht also eine

gewisse Parallelität . Dem wird nun dadurch abgeholfen , daß
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bestimmt o Prozentteile des Entgeltes aus der Berechnung aus ***
• a [

geschieden werden . 2>a die Finanzlage der Gemeinde es nicht ge«

stattet , derzeit auf eine Einnahme zu verzichten , so wurde der

notwendige Ausgleich durch eine entsprechende Hinaufsetzung

des Abgabesatzes gefunden . Lediglich bei den Sanatorien war es

möglich , eine wenn auch nur bescheidene Ermäßigung eintreten

zu lassen . Geändert wird auch die Bestimmung , wonach 20 Prozent j

des Ertrages der Fremd ens immer abgab © fiir Zwecke der P xemdenver—

kehx 'spropagan &a zu widmen sind . Es tritt eine Teilung des Er¬

trages aus «Jenen Betrieben , die der eigentlichen iremdenbeher-

bergung dienen , und des Ertrages , den die § 6 Betriebe { Stunden - j

Hotels ) liefern , ein . Anstatt 20 Prozent vom Gesamtertrag werden

künftighin 6o Prozent vom Steuerergebnis der ersten Gruppe i

der Fremdenverkehrspropaganda gewidmet . Gleichzeitig wird diese J

derzeit nur bis Ende 1931 laufende Zweckbestimmung bis Ende
.

1935 verlängert . !|
per Kationalrat hat schließlich auch die Ge - a

eixusftX &m Ae* **«s solgt die folgende
bäude - und Mietaufwandsteuern der Länder gegen Anfechtungen

geschützt . Seit Bestand der 2*insgros ebenst euer konnten all enf all jj

auch Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der bekanntlich schon j
■

viele Jahre vorher eingeführten Gebäudesteuem und MietaUfwand - j

steuern der Länder auftauchen . Zu  einem Streitfall ist es all ^r - ;

dings noch nirgends gekommen . Im Bundesgesetz vom 28 . Jänner

1931 , B . G. BX. Er . 44 » wurde mit rückwirkender Kraft die Ein¬

reihung der üinsgroschensteuer unter die "gleichartige Abgaben " j

des Flnanzverfasaungsgesetzea ( nach % 3 » Abs,c ) ausgesprochen * j
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Wiens Anteil an den gemeinschaftlichen Abgaben.

Wien hat in den Jahren 1929 - 1931 folgende

Beträge aus den Erträgnissen der gemeinschaftlichen Abgaben

als Ertragsanteile erhalten : im Jahre 1929 : 136 »341 *34-1 8,

1930 : 137,619 . 318 S und 1931s 87,981 . 187 S.

Diese Summen sind um den Betrag von 6 *3 Millionen

Schilling , der als Lastenausgleich von Wien für die übrigen

Bundesländer zu leisten ist , gekürzt . Im Jahre 1931 kommt

noch der besondere Lastenausgleich nach der letzten Abgaben¬

teilungsnovelle als Abzugspost hinzu.

Der enorme Rückgang der Ertragsanteile von

1930 auf 1931 springt in die Augen . Der Einnahmenausfall be¬

trägt 50 Millionen Schilling , das ist ein Rückgang von 36

Prozent . Wien erhält im Jahre 1931 nur mehr 37 Prozent der

gesamten Ertragsanteile gegenüber 50 Prozent im Jahre 193 $ •

Die Aufteilung der Ertragsanteile auf die

einzelnen Abgaben zeigt die folgende Übersicht.



jple Ertragsanteile Wiens 1929 ~ 1951 »

Allg . Erwerbasteuer
und Hauaiererwerbs-
Steuer

Körperschaft8ßteuer

3e kenntni3 rent en-
steuer

Bekenntniseinkommen-
Steuer

1929

Nettoertrags-
anteile der Länder
u . Gemeinden zus . 1)

26 , 288 . 150

42,581 . 560

2,838 . 476

49,610 . 592

Abzugseinkommensteuer
mit Ausnahme jener der
Bundesbahnangesteilten 23,517 . 6üo

Abzugseinkommensteuer
der Bundes - und Bun¬
desbahnangestellten

Verzugszinsen von den
gerneins chaftlichen
direkten Steuern

Immobiliargebühren u,
Gebiihrenäqui valent

Warenumaat z steue r

Branntweinabgabe

Biersteuer

Weinsteuer
Schaumweinsteuer

Holzausfuhrabgabe

Summe

lastenausgleich
KrbgebUkwenzuschläge
Benzinsteuer , Kraft¬

wagenabgabe

Gesamtsumme

7,629 . 566

2,552 . 336

13 . 199 . 302

87 . 8c3 . 998

8 ,069 . 684

7,989 . 102

2 . 658 . 590
458 . 286
424 . 120

275,621 . 170

4,377 . 820

279 . 998 . 990

Grund¬
zahlen

14,415 . 454

27,770 . 618

1,630 . 176

29 , 228 . 122

3,020 . 924

40 , 680 . 206

3,021 . 407

2,991 . 235

995 . 415
339 . 521

45 . 441

Anteil
Wiens
in $

54 '84

65 ’22

57 ’43

58 ' 92

15 , 526 . 140 66 '01

3 . 085 . 562 40 ' 44

1 . 868 . 932 73 ' 22

22 ' 89

46 '33

37 ' 44

37 ' 44

37 ’44
74 ’08
10 ' 71

144,619 . 153 52 ' 47
• 6 . 534 . 972

2,045 . 667 46 *73

140,129 . 848 50 ' 05

1 ) Nach Abzug des Bunde spräzipuuras von 40
das auf die einzelnen Steuergattungen verhältnismäßig auf-
geteilt wird.
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Al lg . Erwerbes Steuer
und Hausierer-
werbssteuer

Körperschaftssteuer
Bekenntni8 renten¬

dteuer

Kettoertrags¬
anteile der Länder
u . Gemeinden zus.

25,029 *454

24,812 . 204

3,266 . 220

Bekenntniseinkoramen-
steuer 47,622 . 484

Abzug ae ink omm ena t en e2*
mit Ausnahme jener
der Bundeabuhnange-
atellten

Abzugseinkommenateuer
der Bundes - und Bun¬
de sb ahnange ate 111 en

Verzugszinsen von den
gerne inscfeaft liehen
direkten Steuern

Immobil i arge btihren u.
Ge bUli renäqui val ent

La renumsat z3teuer

M ranntwe i nabg ab &

Biersteuer

Weinsteuer

Schaurawe in s t eue r
aus;

Ho1 2|'ruh raog abe
Summe

Las tenauogleieh

Srbgebiihrenzuschl &ge

Benzinsteuer , Kraft-
wagenabgabe

22 .774 *880

8,480 . 270

2,052 *822

12,493 . 294

85,055 . 148
7,o6o . 9o2

8,200 . 272

2,660 . 146

255 . 671
210 . 355

262,201 . 020

2,544 *187

Grund¬
zahlen

14,096*842
,284 *59400

t - c.

1,813 . 732

28,710 . 186

13,856 . 700

3. 418 . 696

1,384 . 320

3,602 . 884

>9,553 . 424
2,649 .737

3,114 .342

338. 29n

263 . 498
22. 592,

137,770 . 499
- 6,500 . 000

1,775 . 348

Anteil
Wiens
in f>

56 ' 30

64 'C/l

55 ' 53

60 ' 27

66 ' 70

31 ' 35

67 ' 40

26 ' 69

46 150

57 ' 53

37 *53

37 ’53

74 ' 08
10 ' 71

52 ' 54

50 ' 09

Gesamtsumme 265,745 . 207 133,045 . 847 50 ' 07



1921 I

aettoertragg¬
ant » Ile der Länder
und Gemeinden aug,

Grund¬
zahlen

Al lg *Erwe rb ß 81 eue r
und Hauaiorerwerbo-
steuer

Kö rpsra chaft s st eue r

Bekenntnisrenten-
steuer

Bekenntnieeinkommen-
ateuer

Abzugseinkommensteuer
mit Ausnahme jener
der Bundesbahn¬
angestellten

Ab zug s einkommens teuer
der Bundes - und Bun-
d e Eb ahnangestellten

Ve rzugs z insen von den
gemeinschaftlichen
direkten Steuern

ImmobiliargebUhren u.
Gebührenäquivalent

Wa re num s at z31eue r

Branntweinabgabe

Biersteuer

Weinateuer

^chaumweinsteuer

Bolzausfuhrabgabe

i’uBiae

Laatenausgleieh

Erbgöbührenzuschläge

Benzinsteuex
Kraftwagenabgabe

%U,295. 66$

29,964 *930

2,892,914

37,839,244

22,956 . 994

8,190 . 220

1,251 . 850

12,024 . 850

72 , 886. 218

6,739 . 066

6,531 . 316

2,255 . 620

377 . 7ÖO

38 . 948

225,376 . 228

4,422,647

17, 994 . 722

10,886 . 546

13,757 . 862

1,697 .766

20,565o188

14,828 . 172

3,251 *868

883 . 408

5,182 . 784

2o , 810* 6x3

1,929 . 862

1,870 . 602

923 . 840

279 . 863

.. —4*171

99,872 . 572
14 . 077 . 978

2,498 . 243

4,162 . 687

Anteil
Wiens
in JS?

53 *64

62 *60

58 *69

54 ’35

64 f59

39 *70

65 *35

26 *45

28 *55

23 *55

28 *55

28 ’55

74 *08

10 *71

44 *31

56 *49

-SILÜ

Gesamtsumme 247 ,793 . 597 92 , 455 . 524 37 ' 31



In diesem Zusammenhang ist es nicht ohne

Interesse , das Gesamterträgnis an gemeinschaftlichen Abgaben
. . "" »a oo - '
mit dem Wiener Erträgnis an gemeinschaftlichen Abgaben zu

vergleichen . Nach den Ausweisen des Rechnungshofes ( veröff entlieft

im " Statistischen Handbuch ” herausgegeben vom Bundesamt für

Statistik ) warfen die einzelnen gemeinschaftlichen Abgaben

folgende Erträgnisse ab.



Die Erträgnisse der gemeinschaftlichen Abgaben
nach dem Einnahiaeerfolg.

1 n  o>£ O

Abgabe
Gesamter-
tr &gnls

Allg - Erwertsteuer u.
Ilausic re rvrörbateuer 99 , 552 .

KÖrperceh aft s nt cue r 96,106 . 997
Bekenntnis rentensteuor 6 ,406 . 468

Bekeimtnia 0iakcmmen-
Steuer

Absugseinkommensteuer
mit Ausnahme jener
der Bundes - und Bun¬
de sböhnang sstellten

Verzugszinsen von den
gerneins chaftlichen
direkten rtaueitt

Immob11iargeMlhren u.
GebUhrenä <Bui valent

AbzugseInkommensteuer
der Bundes - und Bun-
desbahnangestellten

Warenumsatzsteuer

Branntweinsteuer

Biersteuer

Weinsteuer

Schaumweinsteuar

'£ rljg ab üh ren

Ben2insteuer
Kraftwagenabgabe

111,971 . 993

53 . 079 *473

3,760 . 646

17,763042

17,219 . 551

233,940 . 507

34 . 004 . 244

32,868 . 293

ll. 205 . 422
616 . 752

4,377 . 820

1929
davon aus $ien

Grund - in
zahlen Prozenten

32,535 . 821

64,750 . 570

3,679 . 32?

65,968 . 158

35,042 . 652

4,218 . 197

4,065 . 495

13,646 . 795

168,231 . 848

32,197 . 304

5,644 .842

9,614 . 502

506 •6l6

2,045 . 667

54 ’84

67 167

57 *43

98 *92

66 T02

25 *36

22 »89

79725

65 *73

94 *68

17 *17

85 *82

82 *14

46 *73

Gesamtsumme 706 , 651 . 720 442 . 1A7.779 62 ' 57



1930

1 7  4

Abgabe Gesamter-
trägnie

Allg . Brwerbsteuer und
Hausiere rwa rb öt eue r

Köipe rschaf tssteue r

Bek enntni ü r ent en-
Steuer

Bekenntniseinkommen¬
steuer

Abzugs e inkc zmaenst e ue r
mit Ausnahme jener
der Bundes - und Bun¬
de ebahaangesteilten

Verzugszinsen von den
gemeinschaftlichen
direkten Steuern

Immobil ! argeblihren und
Gebuhrenäquivalent

Ab zugs e ink onaaens t eue r
der Bundes - und Bun¬
de sbahnanges teilten

Warenumsatzsteuer

Brauntweins teue r

Biersteuer

Wernsteuer

S ch aum we  i ns t e ue r

Brbgebühren

Benzinsteuer
Kraftwagenabgabe

56, 031 .995

79,013 4̂10

7,413 *559

luö,I11 . 343

53,961 . 793

4,661 . 554

16,226 . 608

19,247,650

249 . 730 . 826

30,172 . 113

41,135 . 922

11,206 . 577

4ÖG. 255

3,544 . 187

davon aus Wien
Grund- in
zahlen Prozenten

31,995 . 570

52,251 . 337

4 , 116 . 621

65,163 *444

35,989 . 917

3,141 . 990

4,864 *903

15,276 . 415

165,972 . 635

28,062 . 765

11,322 . 946

9,593 . 445

304 . 712

1,775 . 348

5b f 3ü

66 *13

35 *53

60 *27

66 *70

67 *40

26 *69

79 *37

65 *66

93 *01

28 *01

84 *98

80 *11

50 *09

(iteatiteuBBse 665 . 61S -7S2 426 . 112 . 246 62 ’ 6l



Abgabe

Alls * Srwerbsteuer und
Hausie re rwerbSteuer

jiörperschaft3öteuer

Bekenntnisrentensteuer

Bekenntniseinkoisrnen-
Steuer

Abzugseinkojanenateue r
mit Aufnahme jener
der Bundes -* und Bun¬
de sbahnangesteilten

Verzugszinsen von den
gemeinsch &ft1iohen
direkten Steuern

Immobiliargebühren und
Göbübreaäqivalent

AbzugsEinkommensteuer
der Bundes - und Bun¬
desbahn angestellten

Warenumsatzsteuer

3 rann tweInste uex

Biersteuer

Weinsteuer

Schaumweinsteuer

Erbgebühxen
TB enzinöteuer

Kraftwagen &bgab e

Gesamtsumme

1931 &

Ge samte r-
trägnis

46,922 . J99

69 . 277 . 217

6 . 688 .251

18 . 935 . 563

219 . 861 . 4-59

29,580 . 706

46,534 . 4-57

14 . 128 . 236

515 . 667

4 . 422 *04 1

davon aus Wien
Grund¬
zahlen

25 . 169 .059

45 . 174 . 090

3,925 . 138

37,432 . 316 51 »679 . 908

53 .075 . 227 34,261 . 869

3 . 125 . 400 2,042 . 389

l6 . 429 . 002 4,344 . 880

14,998 .261

138,363 .710

27,403 . 897

5,843 . 551

12,570 . 323

400 . 907

2,428 . 243

20,816 . 769 17,160 . 037

638,095 . 836 385,856 . 262

in
Prozenten

53 ' 64

65 ' 21

58 ' 69

59 ’07

64 ' 59

65 ' 35

26 ' 45

79 121

62 *93

91 *68
12 ' 56

38 ' 97

77 ' 74

56 *49

82 ' 43

60 ' 47

Wie die Zahlen dartun , stammt der überwiegende

Teil der gemeinschaftlichen Abgaöen von den Steuerträgern

Wiens , Aber ein verhältnismäßig nur kleiner Teil fließt Wien

in der Form von Abgabenertragsanteilen wieder zurück , ^on 100
chilling Einnahmen an gemeinschaftlichen Abgaben erhielten dieC*o
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Länder außerhalb Wiens im Jahre 1929 - 8 52 ' 74 » lai Jahre 1920 -

S 58 *- und im Jahre 1921 - S 61 *78 inJForm von Abgabenertrags¬

anteilen und Laöiißnauiägleiohäanteilen wieder zurück . .Dahingegen

erhielt Wien von Je hundert Schilling gemeinschaftlichen Ab¬

gaben im Jahre 1929 nur S Jl *69 , im Jahre 1923 ~ 3 21 *08 und

im Jahre 1921 gar nur 8 22 *96 . Ein immer größerer Teil der

Wiener Steuern fließt demnach in die Länder.

Die folgende Übersicht zeigt dies im Einzelnen.



Eie ■Rrtraaaaateile ia Prozenten der 31euer aufbringvuag .
. uw H I IUI MVTflfr imipNMWWWI — W l IIUI»

1929 1930 1931
Ertragsanteile ; Ertragsanteile j Ertragsanteile

Abgabe der Län ~ "Viens der Län - Viens Tier LÄn- ^ eas
der in in der in , i » $ er ij * 3 n
Prozenten % Prozent ® % Prozenten
der Auf - der der Auf - der der Aus - der
•briasun 3 Auf - bringung Auf - bringung Auf-

brin - I bnn - | brin_
3UOÄ

Cj -

A1 lg . Erwarb¬
st euer und

Hausiere r-
werbSteuer

Körpersc haf ta-
3t eue.>r

Bekenntnis rea-
tencteuer

Sekenntnisein-
kommer.s teuer

44 *31

47 ’23

44 *31

44 *31

42 *89

44 *31
i

44 *31 |

Abzugseinkom-
menäteuer mit
Ausnahme Jener
der Bundes - und
Bunde st ahnange-
stellten 44 '31

Verzugszinsen von
den gemeinschaft¬
lichen direkten
Steuern 44 *31

Immobf 1 i  argebiihr en
und öebühren-
äqmivalent 74 *3 1

Abzug s e ink oxnme n-
steuer der Bun¬
des - und Bundes-
b ahnange ßteIl¬
ten 127 *16

93 *73
Vfarenwnsatz-

steuer
Branntwein¬

abgabe
$ einsteuer
Bisrateuer
Schaumwein¬

steuer

Erbgebühren
Bettsinstsuer

Kraftwagenabgabe -

279 *30
104 *67

18 *S»6

9 *38j
10 *39I
52 *99: 1

^uns! c?jung

44 *31 S 44 *Ob

4b *81

44 *06

44 *06

44 *06

42 *65

44 *ö6

44 *06

43 *23

46 * 90

43 *25

49 *63

43 *25

41 *52

43 *23

39 *79

44 *31 44 *06 44 *06 j 43 *23 43 *25

44 -51 : 44 ' 06  44 .-06 ; 45 ' 25 43 -25

74 -31 | 74 -06 74 -06 I 73 *25 73 -25

22 *61 ! 127 -46 22 -38 125 *43

24 ' l8 53 'o 6

209 ' 12
93 *04
17 *52

24 ' 12
I

9 *44 i

63 *90

194 *98

21 *68

15 *04

10 *41j 148 *39
27 *03 , 11 *26

7 '04
7 *35

32 *01

107 *33 67 *021 96 *47
100 *00 100 *00 I 100 *00

68 ’49 85 ' 29 69 *81
100 *00 100 *00  130 ' 00J

378 *26 24 '26

Gesamtsumme 52 *74 31 f 69 : 58 ?00 31 *̂ 8 6l !78 23 f96
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Zuschläge zu den Bundesgebühren.

Das Land Wien hebt Zuschläge zu folgenden Bundes

gebühren ein : zu den Immobiliargebühren , zum OebUhrenäquivalent

und zu den Gebühren von Totalieateur - und Buchmacherwetten . bie

gesetzlichen Grundlagen für die Einhsbung dieser Zuschläge blie

ben in den Jahren 1929 - 1931 unverändert . Die Zuschläge zu den

BundesgsbUhren brachten folgende Erträgnisse.
1929 1930

Zuschlag zu den von
Fall zu Fall bemesse¬
nen Iramobiliarge-
buhren

Schilling

4,213 .401 5,013 . 464

1931

5,168 . 832

Zuschlag zum Gebühreu-
äquivalente vom unbe¬
weglichen Vermögen 69 . 165 90 . 555

Zuschläge zu den Ge¬
bühren von Tctalisa-
teur - und Buchmacher¬
wetten 576 . 405 587 . 614 526 . 057

Von diesen Einnahmen ist noch ein gewisser Be

trag in Abzug zu bringen , der als Vergütung an die Bundesver¬

waltung für die Bemessung und Einhebung dar Zuschläge zu aen

Bundesgebühren zu leisten ist . Biese Vergütung betrug im Jahre

1929 - 142 . 769 Schilling , 1930 - 167 . 742 Schilling und 1931 -

164 . 347 Schilling.

1 ) Bas Gebührenäquivalent hätte
neu veranlagt werden sollen,
bisher nicht erfolgt.

für das Jahrzehnt 1951 - 1940
doch ist die heuveraniagung



Die städtischen Ausgaben.
179

Die Ausgabenwirtschaft einer Stadtverwaltung läßt
klar erkennen , welche Bedeutung sie den einzelnen Verwaltungs¬
zweigen einräumt . Die Wiener Stadtverwaltung hat in den Jahren
nach dem Weltkriege dem Wohnhausbau , dem Pürsorgewesen und dem
Schulwesen ihre besondere Aufmerksamkeit zugewendet . Für die
Erfüllung dieser Aufgaben wurde der weitaus größte Teil der Aus¬
gaben gewidmet.

Über die Einzelheiten wird in den besonderen Kapiteln
dieses Verwaltungsberichtes berichtet . Die folgende Darstellung
beschränkt sich darauf , jene Ausgaben hervorzuheben , die in ei¬
nem anderen Zusammenhang nicht erwähnt sind.

Förderung des Fremdenverkehres.

Die im Jahre 1926 gemeinsam mit dem Lande Mieder-
Österreich errichtete Premdenverkehrskommission erhielt namhaf¬
te Beträge überwiesen . Für die Förderung des Fremdenverkehres
wurden im Jahre 1929 - 790 *345 S , im Jahre 1930 - 1 »587 »310 U
und im Jahre 1931 - 1,429 *910 S aufgewendet . Außerdem wurde
zur Deckung der Kosten für die Beethoven - Zentenarfeier 1927
im Jahre 1929 der Betrag von 19 . 486 S ausgegeben.

Subventionen.

Subventionen , Ehrenpensionen und Ehrenpreise werden
von der Gemeinde Wien für kulturell und sozial wertvolle Zwecke

gewidmet . Hierher gehören auch Beiträge an Vereine und Körper¬
schaften , die Aufgaben dieser Art besorgen . Es liegt im allge¬
meinen Interesse diese Organisationen bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben zu unterstützen , durch deren Tätigkeit zahlreiche
Aufgaben der sozialen Fürsorge bewältigt werden , die sonst die
Gemeindeverwaltung besorgen müßte . Die Rechnungsabschlüsse der
Jahre 1929 , 1930 und 1931 weisen darüber folgende Zahlen aus:



1 * Subventionen , Ehren¬
pensionen , Ehrenprei¬
se und Mitgliedsbei¬
träge , ausserordentliche

545 *726

2 . ) Sonstige Subventionen
(Beiträge an das Wiener-
Jugendhilfswerk :, den Ver¬
einigten Fürsorgenachweis,
für Landeskulturzweeke,
für die Förderung •von
Theater - und Musikauf füh-
rungen für Arbeiter und
Angestellte , Subventionen
an die Aktion Lehrlinge
aufs Land , an den Allge¬
meinen Verband für frei¬
willige Jugendfürsorge,
zur Förderung von Sport
und Körperkultur und Sach¬
ausgaben hiefür , Förderung
der Errichtung , Erhaltung
Ausbaues von Sportplät¬
zen , ferner für Kunst¬
preise , Ehrenringe , Ehren»
Diplome usw . )

578 *251 .572 ^092 542 *275
zusammen 1,125 . 957 1,253 . 044 1,051 . 156

Investitionen*

Die Investitionspolitik der Gemeindeverwaltung be¬
fruchtete in hohem Maße das Wirtschaftsleben . Durch die gewal¬
tigen Bestellungen in Industrie und Gewerbe wurde die Wirt¬
schaftskrise gemildert ; darüber hinaus wurden zahlreiche Ein¬
richtungen und Werte geschaffen , wie VolksWohnungen , Bäder,
öffentliche Gärten , Kinderhorte , Schulzahnkliniken u . a . m. ,
die der Bevölkerung zugute kommen und für die Erhaltung der
Volkskraft von größter Bedeutung sind.

In der folgenden Übersicht werden , aufgeteilt nach
Verwaltungsgruppen , die Ausgaben für die Investitionen nach¬
gewiesen.



Investitionen in den Jahren 1929 bis 1931»

19 *9 M m
462 . 923

5. 137

9 . 694

37 *695

Verwaltungsgruppe III
Versorgungshäuser
Obdachlosenheim
Sommererholungsstätten

für Kinder

Mütterberatungsstellen,
Errichtung und Ein¬
richtung . .
Kindergärten und Horte,
Errichtung und Ein¬
richtung . . 2,747 *540
Bau von Bez. Jugend¬
ämtern im 2 . und 9*
Bezirk und Einrichtung
eines Jugendheimes
Jugendfürsorgeanstalt en
Ausgestaltung von Tbc-

Für sorgest eilen
Krankenanstalten und
Krsnkenpf legeschule 1,345 *153
Landes Heil - und Pfle¬
geanstalten für
Geisteskranke
Tuberkuloseheilstätten
Sanitätsbetrieb

Spiel - und Eislauf-
plätze

Errichtung von Sport¬
plätzen 90 . 599

Bau des wiener Stadions 637 *947
Errichtung von Schul-
zahnkliniken

34 . 164
81 . 173

94 . 227

444 . 927
95 - 977
81 . 402

19 *162

• • 213 . 360
4 - 610Berufsbe rat ungsamt

Gerneindefriedhofe einschl.
Krematorium 96 . 296

Spnstige bauliche Her¬
stellungen und Inven¬
taranschaffungen

162 . 126

19 *109

2,046 . 426

31 . 488
137 - 782

96 . 549

3,542 . 283

509 *570
66 . 844
28 . 066

41 . 650

45 *121
2,484 . 442

206 . 661

178 . 502

49 . 911

99 *708

39 . 559

48 . 704

89 *227

32 . 224

8 . 982

2,699 *783

354 . 245
43 . 113
44 . 000

32 . 865

3,096 . 786

8 . 011

369 *563

16 . 293

6,503 *966 9,646 . 530 6,983 *063



Verwaltungsgruppe IV.

Wohnungs - und Siedlungs¬
bauten

Bauten nach dem Wohnbau¬
förderungs - und Mieten¬

gesetze
Übernahme des Inventares
des Einküchenhauses
XV . , pil £$ rimgasse 22/24

1222. 1930 1931

80,224 . 63 « 87,909 . 130 63,398 . 511

Ve rwa 11 ung sgrup pe V.

Lastkraftwagenbetrieb,
Werkstätten des Fuhr¬
werksbetriebes , Per-
sor .enkraf t wagenbet rieb

Straßempflegebetrieb
und Bau öffenti . An¬
staltsorte .

Dartenwesen

Städtische Bäder:
Volksbäder . .
Dampf - und Wannen¬

bäder

Sonnenbäder .

Kinderfreibäder « . . .

DampfWäscherei
Straßenbau - und Straöen-

erhaltung
Brücken - und Wasserbauten

Wasserversorgung
Kanalisation

Öffentliche Uhren und
Instrumente

5,174 . 259 17,308 . 726

59 . 590

88,224 . 63 « 93,142 . 979 80/707 . 237

63 . 002

992 . 075

956 . 865

79 . 499

49 . 557

639 . 093

231 . 483
999 *628

145 . 795

1,683 - 412

1,192 . 559

3,911 . 304

1,082 . 583

35 . 282

369 . 339

746 . 399

335 . 481

437 . 551

155 . 244

224 . 99 3
817 . 70a

77 . 241

1,054 . 239

2,200 . 801

4,263030

1,303 . 497

36 . 868

53 . 229

814 . 957

29 • 389

51 . 793

90 . 235

142 . 028”

840 . 621
853 . 993

3,202 . 295
585 *592

21 . 166

11,062 . 535 11,204 . 983 6,543 * 270

Verwaltungsgruppe VI.

Märkte und Schlachthöfe

Lagerhäuser
Betrieb BaustoffBeschaf¬

fung
Wirt schaft samt
(einschl . Kachschaffung
von Amtseinrichtungs¬
gegenständen)

698 . 314

405 . 560

361 . 525

400 . 451

16 . 817

12 . 410

393 - 624

668 . 280

159 . 907

8 . 557

66 . 047



18«OO

Schulbau
Ankauf von Gründen

und
Liegenschaft en

1929
597 *440

11,485 «167

13,548 . 006

M
455 . 300

7,424 . 104

1931
31 . 928

6,145 . 502 _ JL,464 _.J& 6
4,401 . 115

Verwaltun ^s &ruppe VII.
125 Straßenerläute¬
rungstafeln und Ma¬
schinen für behörd¬
liche Überprüfungen
Wr• Gerneindewache
F eu er 1 ö sch we s en
Uhrenmuseum . . . . . . .
Verwaltungsakademie

15 . 132
126 . 703

1,388 . 984
3 . 993

94 . 880

Neuanschaffung von
Wahlwellen und - Urnen
Ankäufe für die Stadt-
bibliothek u . städt.
Sammlungen
Sonstige Ankäufe usw.

24 . 789
41 . 530

1,933 . 809

37 - 498

111 . 088

15 . 259

1 , 629 *692

Zusammenstellung

14 . 377

1,402 . 317

126 . 480

1929

2,163 - 973

193Q.

1,543 *174

Verwaltungsgruppe III
« IVtt
»
n
»♦

6,503 *986
88,224 *638
11,062 . 509
13,548 . 006

1 . 629 . 692

9,646 . 530
93,142 . 979
11,204 . 983

7,424 . 104
2 . 163 . 97!

6,983 - 063
80,707 . 237

6,543 - 270
4,401 . 115
1 . 543 . 174

Gesamt - Investionen 120,968 . 831 123,582 . 569 1 ^0,177 *859

In dieser Darstellung sind die Ausgaben fiir
Investitionen der städtischen Unternehmungen nicht enthalten;
sie werden in dem Kapitel über die "Städtischen Unternehmun¬
gen " erwähnt.

Kleinrentnerhilfe.

Die mit Beschluß des Gemeinderates vom 31 * Mal 1927

genehmigte Kleinrentnerhilfe wurde fortgesetzt , tur diesen



I

Zweck wurde in den Jahren 1929 bis 1931 ein Betrag von
4,046 . 630 S ausgegeben.

Förderung von Gewerbe und Industrie.

Die Förderung des Kleingewerbes , insbesondere die
Gewährung billiger Kredite durch den Kreditverein der Zentral¬
sparkasse der Gemeinde Wien wurde fortgeführt , Hber die - tat¬
sächlichen Kreditgewährungen wird im Kapitel nZentralSparkasse
der Gemeinde Wien " berichtet.

Die Ausfallbürgschaft für Zusatzexporte nach Rußland
gemäß Gemeinderatsbeschluß vom 21 . Oktober 1927 - wurde inso-
ferne erweitert , als das Land $ien sich mit Gesetz vom 10 . März
1930 bereit erklärte , an der Ausfallshaftung jener Lieferungs¬
verträge teilzunehmen , für die der Bund eine Darlehenszusage
gibt . Voraussetzung ist natürlich , daß nur bei solchen Lie-
ferungsvertrügen die Ausfallshaftung übernommen werden kann,

«9

soweit sie nicht unter die Ausfallbürgschaft vom 21 . Oktober
1927 fallen und die notwendigen Beträge aus dem vom Semeinde-
rat hiefür bestimmten Betrag von 100 Millionen Schilling zur
Verfügung stehen . Das Bundesgesetz vom 16 . März 1927 sieht die
Gewährung dieser Darlehen nur dann vor , wenn das Bundesland,
in dessen Gebiet der wirtschaftliche Schwerpunkt der Ausführung
der Bestellung liegt , durch Landesgesetz entweder eine Betei¬
ligung des Landes an der Darlehenszusage des Bundes oder eine
Ausfallshaftung vorsieht . Mit Wiener Landesgesetz vom 19 * Juni
1931 wurde das Gesetz vom 10 . März 1930 novelliert und die
Hundertsätze der zu gewährenden Darlehensummen und der Ausfalls
haftung erhöht . Dagegen wurde die Beteiligung des Landes Wien
an DariehensZusagen des Bundes auf eine Gesamtfakturensumme in
der Höhe von 25 Millionen Schilling beschränkt.

Anleihen der Gemeinde Wien.

Der Stand der aushaftenden Anleihen der Gemeinde Wien
hat sich in den Jahren 1929 bis 1931 nur um wesentlich geän¬
dert . Die abgestempeiten Obligationen der 4$ - Investitions-
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anleihe der Stadt Wien vom Jahre 1902 wurde in neue auf
Schweizer Franken tutende Schuldverschreibungen umgetauscht*
hie für die Besorgung des Zinsen - und Tilgungsdienstes dieser
Schuldverschreibungen sowie für Pauschalprovisionen erforder¬
liche Beträge wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom
IG * Juli 1951 genehmigt . Die neuen Obligationen die zunächst
mit 2$ und vom Kupon 1 . Juli 1937 an mit 4 $ zu verzinsen sind,
werden durch jährliche Ziehungen oder im Wege freihändiger
Rückkäufe bis 1 . Jänner 1971 zu tilgen sein.

Der Stand der am 31 . Dezember 1931 aushaftenden An¬
leihen der Gemeinde Wien ohne n . ö . Investitionsanlehen für
Landeseisenbahnzwecke 1911 und Konsolidierungsanlehen des Bun¬
deslandes Nieder - Österreich nach dem Trennungsgesetz vom Jahre
1921 ist aus folgender Übersicht zu entnehmen.

4 ^2 jL
4 4
5
5
5
5
5
5
5
7

6
4

i
t
%

t

250 Millionen Kronen Anlehen 1917 S 23 *206.
250 " • n 1918 23 *255*

1000 " " " 1921 " 99 *540.
5 Milliarden " Investitionsanleihe 1922 31 *960.
3 " " Wohnbauanleihe 1922 , 1 .Tim. 298 *395 *
3 « * * " " II . ” 273 *220.

10 " " » 1923  I * " 770 . 000.
10 " « • ■ "II. " 774 *000.
60 H " w " * 6 , 000 . 000 .

100 * ■ » " H 9,820 . 000.
30 Millionen franz . Franken Konsolidierungsanleihe

1923 fr . Fr . 23,941 *200
30 * Dollaranleihe 1927 S 26,857 *500<
75 w Schweizer Franken- Anleihe

1931 schw . Fr . 67,575 *800
Anlehen vom Jahre 1902 abgestempelt fr . Fr . 8,908 . 515

1 )
1 )

l )Die beiden letztgenannten Anleihen resultieren aus dem er¬
wähnten Übereinkommen über die Investitutionsanleihe vom Jahre
1902 .

Beteiligung der Gemeinde Wien an privat - und gemeinwirt¬
schaftlichen Unternehmungen.

Die Gemeinde Wien ist seit Jahren an verschiedenen
Aktiengesellschaften , Gesellschaften mit beschränkter Heftung,
gemeinwirtschaftlichen und ähnlichen ‘Unternehmungen beteiligt.
Die nachfolgende Aufstellung enthält die Höhe der Beträge , mit

\
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welchen die Gemeinde Wien beteiligt ist und die Höhe des Ge-
sellschaftskapitals im Jahre 1931«

Gesellschaft Gesellschafts-
_ _ _ _ __ _ _ _ _ kapital _

Aktier |der Getreide A. G. S 5,500 . 000 «-
' Aktien der Cabos - Deli - A. G« . . ** 300 . 000 . -

Aktien des Deutschösterreichischen
Wirtschaftsverbandes für den Vieh¬
verkehr A. G. . . « 500 . 000 . -
Produktiv - Gesellschaft der Wiener
Fleischselcher , Schlachthaus,
Schweinefett - und Margarin Werke
r . G. m. b . H. . . . M 456 . 000—
Aktien der Wiener Obst - und Gemü-
se - A. G. . . . . " 100 . 000 —
Land - und forstwirtschaftliche Be¬
triebsgesellschaft m. b . H. kommer¬
zielle Durchführungsstelle der
landwirt schaftlichen Angelegenhei-
ten der Gemeinde Wien . . . " 5,000 . 000—
Aktien der Ankerbrotfabrik A. G. . . * 18,000 . 000 —
Wiener öffentliche Küchenbetriebs-
gesellschrft m. b . H. . n 100 *000 —
Gesellschaft zum Betriebe der stä¬
dtischen Wasenmeister und Thermoche¬
mischen Fabrik in Wien Ges . m. b . H. 50 . 000 —
Wiener Sterilisierungsgesellschaft
r . G. m. b . H. " 14 . 400 —
Aktien der Chemosan - Union und
Fritz - Pezoldt A. G. . - 2,375 *000—
Aktien der "Teerag "A. G. für Tee r-
fabrikate , Asphalt , Buß und chemi¬
sche Produkte . . . . H 1,000 . 000 —
Aktien der Wasserkraftwerke A. G. . . " 40 . 000 —
Aktien der Ae *ag hiederösterrei-
chische Elektrizitätswirtschafts-
A. G. . . . . . " 4,169 . 010 —
Aktien der Felten & Guilleaume Fa¬
brik elektrischer Kabel , Stahl-
und Kupferwerke A. G. . * 10,125 *000 —

' Aktien der "Ariadne " Draht - und
Kabelwerke A. G. . . tt  600 . 000 —
Aktien der A. B. G*- Union Elektrizi¬
täts - Gesellschaft . . " 7,200 . 000 —
Aktien der Hauser & Sobotka A. G. " 3,000 . 000 —

Beteiligung der
Gemeinde Wien

S 272 . 010—
" 5 -840 —

" 250 . 00C —

72 . 000 —

61 . 150 —

" 4,650 . 000 —
n 900 . 000 —

" 50 . 000  —

" 50 . 000 —

" 5 . 850 —

w 5 . 620 —

" 587 . 500 —
" 40 . 000 —

* 1,126.890  —

" 150 . 000  —

" 20 . 000  —

" 96 . 100 —
" 58 . 330 . -



Gesellschsft Gesellschafts¬
kapital

Beteiligung der
Gemeinde Wien

18 . 750—

362 . 500 —

Aktlen der Österreichischen
Brown - Boveri - Werke A. G. . S 4,000 . 000—
Aktien der "Elin " A. G. für elek¬
trische Industrie . " 8,750 . 000—
Aktien der österreichischen
Siemens - Schuckert - v»erke . . . . . . . . " 35,000 . 000 —
Genossenschaftsanteil an der Ein¬
kaufsgenossenschaft des Verbandes
der Elektrizitätswerke ( E. V. E. )
r . G. m. b . H. "
Aktien der Österreichischen
Maschinenbau - A. G. "Körting " . . . . "
Aktien der Gaswerksbau - und Ma¬
schine n- Fabriks - A. G. Franz
Manoschek . " 1,031 . 250—
Aktien der Maxhinen - und Waggonbau - *
Fabriks - A. G. in S i inner in g , vor¬
mals H. B. Schmid . . " 6,400 . 000 —
Aktien der Wagner - Birö A. G. . . . " 4,224 *000 —
Aktien der Hofherr - Schrantz-
Clayton - ShuttlewoBth , Landwirt¬
schaftliche Maschinen - Fabrik A. G. " 3,000 . 000—
Aktien der "Silesia " Bergbau A. G. Zloty120 . 000—
Aktien der Wiener Messe A. G. . . . S 1,500 *000 —
Aktien der Versicherungsanstalt
der österreichischen Bundeslän¬
der , Versicherungsaktiengeseil-
schaft . " 1,000 . 000 —
Donau , Allgemeine Versicherungs-
Akt ien - Ge seil schaft . " 4,000 . 000 . -
Aktien der Vereinigten Lederfa¬
briken Flesch , Gerlach , Moritz

A. G. " 3,150 . 000 . -
Aktien der "Semperit " Österrei¬
chisch - Amerikanischen Gummiwer¬
ke A. G. . . . " 16,000 . 000 —
Aktien der Vereinigten Holzver¬
wert ungs - A. G. . . "
"Holzmarkt " gemeinschaftliche
Anstalt . "
Wiener Holz - und Kohlenverkaufs-
Ges . a . b . H. . "
Triftkonsortium a . d . Schwarza,
Ges . m. b . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

100 . 000  —

3 - 600 —

510 . 000  —

10 . 000  —

tt

125 , 000 —

60 . 000  —

300 . 000 .-

*

w

100  —

6. 250  —

72 - 500 —

212 . 500  —
200 . 000—

" 93 - 750 —
Zloty 1 . 800 —
S 76 . 250 —

6 . 300  —

1 . 600 —

60• 000 .—

50 . 000  —

450—

1 . 800 —

340 . 000 —

3 - 333 . 54

/



Gesellschaft
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Gesellschafts-

kapital
Beteiligung der
Gemeinde Wien

Aktien der Alpenländischen
TorfIndustrie A. G. . .
Aktien der Waldheim - iSberle - A. G.

Deutscher Verlag für Jugend und
Volk , Ges «im*b *Ii.
Aktien der Österreichischen
Nationalbank •

Aktion dar n — Ö ESCOmpte - GeSell-
SCh &ft . « fc. * » . . . . . . . . . « . . . * .

Aktion der Allgemeinen Bauge¬
sellschaft — A . Porr 9 » 90o» 00 * 0

S

«

100 . 000 —
690 . 000  —

750 . 000 —

G- K3¥ >00 . 000 . -

S 54,000 . 000 —

ii 1,250 . 000 —

« 1,391 . 250 —
w 420 . 000  —

300 . 000  —«

160 . 000 . - H

» 2,205.000  —
Aktien der Union - Bauge sellschaft w 2,025 . 000 . -
Aktien der Wiener Bau - Gesell-
scliaf t * * * ** ** * * * * « » . « . « • * o . * . *
Aktien der Union Baumaterialien-
Gesellschaft

(Aktien der Wiener Baustoff - A. G.
Kalkwerke Kaltbrunn , Ges . m. b . H.
[Aktien der Vereinigten Porphyrit - ,

^vjSyenit - und Sandindustrie A. G. H
(Aktien der Ersten österr . Donau-
sand - Baggerungs A. G. ( Vereinigte

[Baustoffwerke A . G. in Gründung ) * 2,750 . 000 —
Aktien der A. G. der Wiener Zie¬
ge Iwerke ** 2,34 *0 <»000 . —
Aktien der Steinag , A. G. für
Kalksandsteinsiegel - und Kunst-
steinindustrie • • • • • • • • • . • • • . • • M 1,200 . 000 —
Aktien der Wiener Porsellanfa-
brik Augarten A. G. zur Erneuerung
und Fortsetzung der vormaligen
Staatlichen ( Ärarial - ) Börsellan-
manufaktur Wien H

Gemeinwirtschaftliche 3iedlungs-
und Baustoffanstalt( HGesiba ") . . w

Kleingartenstclle der Stadt
Wlen Gos . m• b . H«l . L . . . . . . . . . . . . .
Aktien der Lokalbahn Mauthausen-
Grein . . . .
Aktien der Lokalbahn Fürsten-
f eld - Ilartberg ( Friedberg - Pinka¬
feld ) » • » * • ** » * » . • • * * * • * • • * • «• •
Österreichische Verkehrswer-
bung Ges »m. b . ll . ♦ * , » . » . # ** • • • » *

«

ti

n

«

300 . 000 .-

600 . 000  —

10 . 000 —

63 . 500 . -

184 . 600 —

12 . 500 —

S
qtj

n

680 . -

14 . 400 —

450 . 000 —

Gold - K 6 *425 —

S

n
it

n

n

«
n

n

n

ti

n

ii

»

ti

n

175 . 400

150 . 000 .-
99 . 000 —

98 . 150 —

90.000  —
395 . 175-
300 . 000 —

148 . 380 . -

1,987 . 750 —

75 . 000 —

436 . 350 —

2 . 500 .*

349 . 500 . -

10 . 000 .«

750 . -

20 . 000 .-

2 . 500 .-



Gesellschaft Gesellschafts-
kapital

Beteiligung der
Gemeinde frien

Aktien der A. G. der Wiener
Lokalbahnen . . . .
Planetarium . . . . .

S 9,283 . 500 — S 3,332 . 400 —
H 220 . 000 . - " 100 . 000 . -

kuxscheine der Braunkohlen - Berg-
bau - Gewerkschaft Zillingdorf . . . . " 897 *600 . - " 897 *600 . -
Kleinerer Aktienbesitz aus Ver
lassenschaften usw . . .

583 . 200 .
5 *070.

1 ) Die im Besitz der Gemeinde gewesenen Aktien der Vereinigten
Elektrizitäts - Aktien - Geseilschaft wurden auf Grund der Fusio¬
nierung der Vereinigten Elektrizitäts - Aktien - Gesellschaft mit
der n . ö . Escompte - Gesellschaft in Aktien dieser Gesellschaft
umgetauscht.

x ) Zufolge General ver samralungsbe Schluß vom 28 . Juni 1929 als Ver¬
einigte Baustoffwerke A. G. fusioniert.
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Rechnungsdienst .

Die Organisation das Rachnungsdienstes wurde in

einigen Teilen geändert * Mit Wirksamkeit vom 2 * Jänner 1931 wurden
bisher

eine Reihe von/betriebsmaßig verrechnetcn Verw &ltungszweigen von

der doppischen auf die kameralietische Buchhaltung rückumgestellt*

Es sind dies die Gebarungen für die Sommererholungsstätten , Müt¬

terberatungsstellen , Kindergärten , Horte , Tuberkulosen - Fürsorge¬

stellen , Spiel - und Bislaufplätze , Schulzahnkliniken , Koch - und

Baushaltungsschule , Frauengewerbeschule , öffentlichen Anstands¬

orte , Straßenerhaltung und Straßenbau , Straßenwalzung , Brücken

und Wasserbauten , städt . Häfen , Verwaltung der Amts - und Schul¬

häuser sowie der Häuser für verschiedene Zwecke , Schulwesen und

Veröffentlichungen . Die auf die kameralistische Buchhaltung um-

gesteilten Verwaltungszweige erhielten neue Amtsbezeichnungen.

Es ist nunmehr zuständig : für die Tuberkulosen - Fürsorgesteilen,

Spiel - und Bislaufplätze und Schulzahnkliniken die Faehrechnungs-

abteilung lila , für die Sommererholungsstatten , Mütterberatungs¬

stellen , Kindergärten , Horte , Koch - und HaushaItungsschule und

Frauengewerbeschule die FachrechnungSßbteilung Illb , für Straßen¬

erhaltung und Straßenbau , Straßenwalzung , Brücken - und Wasserbau¬

ten und städt . Häfen die Fachrechnungsabteilung Va , für die öf¬

fentlichen Anstandsorte die Fachrechnungsabteilung Vb, für die

Verwaltung der Amts - und Schulhäuser sowie der Häuser für ver¬

schiedene Zwecke und das Schulwesen die Fachrechnungsabteilung

VIb , für die Veröffentlichungen die Fachrechnungsabteilung VII.

Die bisherige Fachrechnungsabteilung VI erhielt die Bezeichnung

Fachrechnungsabteilung Via.

Das Rechnungsamt gliedert sich (nach dem Stande

1J



vom 31 * Dezember ) in folgende Abteilungen.

Rechnun &samt *

! • ) Zentrale Fachrechnungs &bteilungen ( administrativer Rechnungs¬
dienst für die kameral verrechneten Verwaltungszweige, ' und

Bstriebsbuchhaltungen (administrativer Rechnungsdienst und
Buchführung für die Betriebe und die sonstigen doppisch ver-
rechneten Verwaltungszweige ) •

Verwaltungsgruppe I*

Fachrechnungsabteilung I
Fachrechnungsabteilung I a- c

Personalangelegenheiten
Angestelltenbezüge , Lehrergehalt e
Ruhe - und Versorgungsgenüsse

Verwaltungsgruppe II.

Fachrechnungsabteilung Ha
Fachrechnungsabteilung Ilb

Fachrechnungsabteilung 11c

Fachrechnungsabteilung Xld

Fachrechnungsabteilung Ile

Finanzangelegenhe it en
Wohnbausteuer , Grundsteuer , Wert¬
zuwachs - und Bodenwertabgäbe

Körperschaftssteuer und Tantiemen
abgabe , Fürsorge - , IConzessions-
abgabe und Abzugseinkommensteuer
der Körpersohpftssteuerpflichti-
gen Unternehmungen , Rentensteuer
im Abzugswege.
Landes - und Gemeindeabgaben der
Magistratsabteilung 5 mit Aus¬
nahme der Wohnbausteuer , Grund¬
steuer , Wertzuwachs - und Boden¬
wert ab gäbe.
Zentrale Verarbeitung der Rech¬
nungsergebnisse der Rechnungs¬
abteilungen der magistratischen
Bezirksämter und der Rechnungs-
abteilung IIc , Überführung in die
Zentral - Rechnungs - Abteilung,
Rechnungslegung an den Bund über
die Bundessteuern.

Verwaltungsgruppe III.

Fachrechnungsabteilung lila Fürsorge für Erwachsene , Gesund¬
heitswesen außerhalb der Anstal¬
ten , Fonds und Stiftungen , Tuber¬
kulosenfürsorgestellen , Spiel-
und Bislaufplätze , Schulzahnkli¬
niken .



Fachrechnungsabteilung IIIb

Fachrechnungsabteilung IIIc

Fachrechnungsabteilung Illd

Magistratsabteilung 9

Magistratsabteilung 13

Magistratsabteilung 13a

Fürsorge für Kinder und Jugend¬
liche außerhalb der Anstalten,
Sommererholungsstätten , Mutter-
beratungs stellen . Kinder gärt en,
Horte , Koch - und Haushaltungs¬
schule , Frauengewerbeschule.

Liquidierung der Srhaltungsbei-
träge , periodischen Aushilfen
und Stipendien , Regresse über
Erhalt ungsb eit rage *

Arbeitsnachweis , Dienstvermitt¬
lung , Arbeitslosenversicherung,
Unfallfürsorge städt . Bedienste¬
ter , Berufsberatungsamt , Haus¬
gehilfinnenheime .

Betriebsbuchhaltung Wohlfahrts-
anstalten

Abteilung für Verpflegs - und
Transportko st enverrechnung
Betriebsbuchhaltung Gemeinde¬
friedhöfe.

Verwaltungsgruppe IV.

Fachrechnungsabteilung IV Kleingartenförderung
Magistratsabteilung 17/II Betriebsbuchhaltung »Vohnungs - und

Siedlungswesen

Magistratsabteilung 17/1 Betriebsbuchhaltung Wohnhäuser¬
verwaltung .

Verwaltungsgruppe V.

Fachrechnungsabteilung Va

Fachrechnungsabteilung Vb
Magistratsabteilung 22
Magistratsabteilung 25a
Magistratsabteilung 25b

Magistratsabteilung 30

Magistratsabteilung 31

Magistratsabteilung 34

Kirchen , Denkmäler , Brunnen und
öffentliche Uhren , Straßenerhal¬
tung und Straßenbau , Straßen¬
walzung , Brücken und Wasserbau¬
ten , städtische Häfen.
öffentliche Anstandsorte.
Betriebsbuchhaltung Gartenwesen.
Betriebsbuchhaltung Bäder.
Betrie bsbuchhaltung Werkst ätt en
und DampfWäscherei.
Betrie bsbuchhaltung Fuhrwerks¬
betrieb.

Betriebsbuchhaltung Kan^lica-
tionswesen.
Betriebsbuchhaltung Wasserver¬
sorgung.



Verwaltung *:?gruppe VI
193

Fachrechnungsabteilung Via

F&chrechnungsabteilung VIb

lagistrats &bteilung 40

Magistratsabteilung 41

Magistratsabteilung 42

Unbewegliches Gemeind eve mögen,
Amtserfordernisse , Veterinär-
polizei.

Verwaltung der Amts - und Schul¬
häuser sowie der Häuser für ver¬
schiedene Zwecke , Schulwesen.

Betriebsbuchhaltung Baustoffebe¬
schaffung

BetriebsbuchhrüLtung städt . Lager¬
häuser .

Betriebsbuchhaltung Märkte und
Schlachthöfe.

Magistratsabteilung 44 Betriebsbuchhaltung Wirtschafts-
amt und Bäckerei.

Verwaltungsgruppe VII.

fachrechnungsabteilung Vlla Verwaltungsangelegenheiten der
in der Verwaltungsgruppe VII ein¬
gereihten Ämter mit Ausnahme der
Gemeindewache und Feuerwehr -.

Betriebsbuchhaltung Gerneindewache,
Betriebsbuchhaltung Feuerwehr.

II • Zentrale Kechnungsabteilungen.

1 . ) Zentral - Rechnungs - Abteilung:

Im Jahre 1929*

a ) Buchungsstelle . *
Konto - , Rubriken - , Interims - und Hauptbuchführung für sämtliche
Verwaltungsgruppen sowie Kontokorrent - Saldierungsverkehr zwi¬
schen städtischen Ämtern.

b ) Depositensteile.
Führung des Verteilerkontos , Verrechnung der Depositen und
Stiftungen , lertpapierbuch.

c ) Girostelle.
Vollzug und Buchführung des bargeldlosen Verkehres.

d ) Rechnungsabteilung Ild.
Kontoführung für die Verwaltungszweige , die durch die Fachrech¬
nungsabteilungen Ilb und Ild verrechnet werden.



20 Rechnungsabteilung IIc ( ehemals Zentralsteueramt ) .

Verrechnung und Kinmahnung der Xörpersohaftssteuer und Tantiemen¬
abgabe , der Fürsorge - , Konzessionsabgabe und Abzugseinkommensteuer
der Körper schaftssteuerpflichtigen Unternehmungen , Eentensteuer
im Abzugsv êge.

III . Rechnun &s - und Fachrechnun ^sabteilungen der ma gi-
stratischen Bezirksämter.

Die Rechnungs - und Fachrechnungsabteilungen der
magistratischen Bezirksämter haben die Verrechnung und Einhebung
der Bundessteuern ( Einkommen - , Vermögens - , Erwerbsteuer , Krisen-
und Rentensteuer u . a ») und der Gemeinde - und Landesabgaben (Für¬
sorgeabgabe , Konzessionsabgabe , Hundeabgabe , Platzzinse ) ferner
die Verrechnung der in offener Armenpflege ausgezahlten Gelder
innerhalb des Wirkungsbereiches der magistratischen Bezirksämter
zu besorgen . Ab 1 . I . 1929 wurde die Verrechnung der Bundessteuern
grundlegend geändert und für den Steuerträger leicht verständlich
eingerichtet . Die Führung der Steuerkonten wurde arbeitsparender
gestaltet.

über die im Rechnungsdienst der Bezirksämter be¬

wältigten Arbeiten gibt die folgende Zusammenstellung Aufschluß.
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der Reohn unfcs-

Lrbeitsstatistik 1929 - 1111
und Fachrechnungsabteilungen der mag istratischen

Be zirksämtcr. K00

lg _29

Steuergattung
Sinz &hlunggposten Binzahlungsposten Bin zahli ^ f^UrŜ l îilL.

dav . im ~ - dav . im
Wege der

- »•—»- — mact ' *st > ir  .j . Oo woyjj . «

Gesamt - ra«-*«-*» Gesamt — der Wege der
summ< Lost spK:

Gesamt
summe

dav • im
Wege di
Bostspk.

A ) Gemeinde - und
Lande s ab gab en:

Wohnbausteuer,
Kanalräuraungs-
gebühren , Haus¬
halt Wasser
Verweigerte
Wohhbaust euer,
Betriebswasser,
Grundsteuer
Bodenwertabgabe
Fürsorgeabgabe
Konzessionsabgabe
Hundeabgabe
Platz zinse

528 . 260 497 *090 538 *466 514 *280 543 *448 520 *745
!!

>1 * 328 47 * 796 56 . 675
40 *980

704 *272
11 *339
55 *444
33 *980

Strafen
Heimatrechts-
taxen und
(rückständige)
Verwaltungs¬
abgaben

45 *725

338 . 547
8 . 038
2 . 222

31 *982
38 . 658

710 . 523
11 *451
56 *460
40 . 027
48 . 075

53 *661
37 *456

353 *557
8 . 389
1 . 770

37 *654
40 . 542

64 *363
46 . 068

695 *911
13 *448
67 *773
41 *741
33 *165

O W* v?

42 . 631
350 . 638

10 . 328
1 . 673

38 . 801
25 *470

197 3 *,522, 186 3 *545 317

Summe vnim fkLUl  iilildll.
B ) Bun &es-

steuem:
Verm . - ,

allg *Erwerb-
Steuer
Rentensteuer
Lohnabzugsst euer

Summe

832 . 658 725 . 964 839 -430 743 -932 885 . 132 788 . 236
21 . 908 19 . 377 25 - 542 23 -033 28 . 165 25 - 320

C) Armen¬
pflege Summe

J VU -J - y / * ✓ | I " ^ ~

389 *272 207 *157 391 *770 212 *3.65 386 *;.?54 21c *745
usbin omj » V*LliL

526  176 460  158 386 80

D ) Interims*
gebarung
Sonstige

27 . 607 19 . 568 25 *374 18 . 041 25 *804 17 *945 sj
27 *210 9 . 480 23 *458 8 *822 26 *990 . ,9-̂ * 112.  V

Summe 54 . 817 29 . 048 48 . 832 26 . 85 52 . 794 28 . 717

Zusammen l .Ml .Otn -l. lU ■LM UW, 'Mi UW -h(



Steuergattung

A ) Gemeinde ;- und
Lande sab gaben:

Wohnbausteuer , Ka¬
na 1 r äumung sgebuhren,
Haushaltwasser

Verweigerte Wohn¬
bausteuer
Betriebswasser
Grundsteuer
Bodenv/ertabgabe

Fürsorgeabgäbe
Konzessionsabgabe

Hundeabgabe
Platzzinse
Strafen

Heimatrechtstaxen und
(rückständige ) Ver-
waltungsabga ben

Summe

B ) Bundessteuern:

E±nk . ~ , Verm . - , allg.
Erwerbeteuer

Kentensteuer

Lohnabzugssteuer

Summe

C ) Armenpflege
Summe

E ) Interimsge¬
barung

Sonstige

Summe

Zusammen

Ausgabs¬
posten

Ausgabe-
posten

Ausgab s-
posten

5 . 673 2 . 842

1 . 004

4 . 643
1 . 021

118
677

1 . 490

63

990

288
4 . 041
1 . 067

109
682

1 . 458

42

893

563
4 . 092

905
84

448
1 . 224

272

12 . 689 11 . 519 11 . 621

22 . 924
1 . 118
3 . 334

23 . 204
1 . 413
3 . 911

24 . 222
1 . 896
4 . 916

Anzahl d - Anzahlc
Konten Konten

3 . 140 46 . 827 46 . 535

1 . 859
8 . 734

17 . 996
12 . 605
19 . 053 *)
11 . 832

1 . 737
9 . 199

18 . 577

14 . 075 I
21 . 463*
12 . 369

40 . 054 40 . 860

243 . 375 240 . 248
9 . 868 10 . 702
2 . 759 *) 2 . 715*)

27 . 376 28 . 528 * 31 . 034

322 . 539 410 . 200 444 . 803 19 . 313 24 . 609

28 . 220 25 . 411 22 . 728

7 . 737 6 . 653 10 . 047

35 . 957 32 . 064 32 . 775

.861 482 . 311 520 . 235-

+ )
bloß für die Kückstan &sgebarung.



mmnn

Steuergattung

A) Gemeinde - und
Landesabgaben:

Wohnbaus teuer , Ka¬
nal r üumungs gebüh¬
ren , Haushalt-
Wasser
Verweigerte Wolin-
bausteuer , Be¬
triebswasser,
Grundsteuer
Bodenwertabgabe
Fürs orgeabga be
Konzessionsabgabe
Hundeabgabe
Platzzinse
Strafen
Heimatrecht staxen
und ( rückständige)
Verwaltungsabgaben

Summe

B) Bundeseteuem:
Link . - , Vorm. - ,
a11g »Erwerbsteuer,
Bentensteuer
Lohnabzugsst euer

Summe

C) Armen¬
pflege Summe

D) Interims-
gebarung
Sonstige

Summe

lfc7

1323. J 332 . 222 ,
Mah- Pf an- Mah- Pfän-
nungen düngen nun#en düngen

Mah- Pfän-
nungen düngen

31 #988 16 . 081 35 . 725 16 *532 42 . 288 18 *294

11 *711 3 . 909

39 . 120
6 *828

18 . 677
I5 . 77O
19 . 866

26 *122
1 . 738
9 . 707
3 . 886

14 . 762

9 . 595
11 *514
44 . 034

2 . 619
15 . 980
11 . 953
22 *551

5 . 224
1 . 569

30 . 735
1 . 364
6 . 524
5 . 479

18 . 882

12 . 868
14 . 868
48 *598

3 . 171
16 . 188
11 . 444
15 . 955

6 . 520
3 . 457

32 *424
1 . 721
8 . 710
5 *771

13 . 097

21 10 63 23 85 44

143 *981 76 . 215 154 *034 86 . 332 165 *465 90 . 038

328 . 126 194 . 322 320 . 285 138 . 277 295 *421 207 *832
4 . 184 2 . 240 4 *054 2 . 672 4 . 047 3 *844

332 . 310 196 . 562 324 *339 140 . 949 299 *468 211 . 676

464 657 730 684 1 . 263 1 . 000

464 657 730 684 1 . 263 1 . 00C

Zusammen 476 . 755 273 *434 479 *103 22 .' . 965 466 *196 302 . 714



f

Der Personalstand des Rechnungsamtes verringerte

sich ; Anfang 1929 waren 938 Angestellte , Ende 1931 - 896 Ange¬

stellte im. Rechnungsamt beschäftigt . Im zentralen Rechnungsdienst

waren Anfang 1929 - 334 Rechnungsbeamte und 139 Arbeitskräfte

aus anderen Verwendungsgruppen beschäftigt , Ende 1931 - 338 Rech¬

nungsbeamte und 132 Arbeitskräfte aus anderen Verwendung ©gruppen.

In den Rechnungsabteilungen der Bezirksämter wurden Anfang 1929 -

3C1 3 Ende 1931 - 280 Rechnungsbeamte beschäftigt . Aus anderen Ver¬

wendungsgruppen waren Anfang 1929 - 164 und Ende 1931 - 146 An¬

gestellte beschäftigt . Zu Anfang des Jahres 1930 wurden für die
“ _ >

Buchungsarbeiten in der Zentralrechnungsabteilung Buchungsmaschi¬

nen eingeführt . Pur diese Arbeiten wurde durch Erlaß der Magi-

strats - Direktion vom 23 . Juli 1931 sine eigene Dienstvorschrift

erlassen.
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